
STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

1 

 

 

 

 

EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  VVOONN  ZZUUGGAANNGGSSKKRRIITTEERRIIEENN  ZZUUMM  EEFFFFEEKKTTIIVVEENN  UUNNDD  

KKOOSSTTEENNDDEECCKKEENNDDEENN  EEIINNSSAATTZZ  EEIINNEERR  SSTTWW  ZZUU  LLAASSTTEENN  DDEERR  

DDEEUUTTSSCCHHEENN  RREENNTTEENNVVEERRSSIICCHHEERRUUNNGG  
 

 

 

AABBSSCCHHLLUUSSSSBBEERRIICCHHTT  

ZZUUMM  PPRROOJJEEKKTT  DDEERR  DDRRVV  BBUUNNDD::    

AAZZ  88001111  ––  110066  ––  3311  //  3311..110066 

 

 

 

EERRGGEEBBNNIISSSSEE  VVOONN  RROOUUTTIINNEEDDAATTEENNAANNAALLYYSSEENN  UUNNDD  

VVEERRSSIICCHHEERRTTEENNBBEEFFRRAAGGUUNNGGEENN  ZZUURR  SSTTUUFFEENNWWEEIISSEENN  

WWIIEEDDEERREEIINNGGLLIIEEDDEERRUUNNGG  
 

 

 

fbg 
forschung und beratung im gesundheitswesen 

Dr. Wolfgang Bürger  
Moltkestr. 25 

76133 Karlsruhe 
Telefon: (0721) 625 47 25 
Telefax: (0721) 203 90 95 

fbgbuerger@online.de 
 

 
 
 
 
 

Karlsruhe, 16.03. 2016 
 
 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

2 

 
 

1 Hintergrund und Forschungsstand 4 
 

 

 
 

2 Forschungsprojekt und Fragestellungen 9 
 

 

 
 

3 Methodik der empirische Erhebungen  11 

3.1 Erhebungsinstrumente 11 

3.2 Datenerhebungen, Teilnahmequoten, Stichprobenzusammenstellung 12 

3.2.1 Ausgangsstichprobe 12 

3.2.2 Katamnesestichprobe 13 

3.2.3 Zusammenstellung der Untersuchungsstichprobe 14 

3.3 Beschreibung der Untersuchungsstichprobe 17 

3.4 Analysen zur Repräsentativität der Untersuchungsstichprobe 21 

 

 

 
 

4 Daten zur STW in der Untersuchungsstichprobe: Einleitung 

Beginn, Durchführung, Beendigung und Bewertung der Ver-

fahren 

25 

 

 

4.1 Empfehlung und Einleitung der STW  25 

4.2 Beginn der STW 28 

4.3 Durchführung der STW  30 

4.3.1 Dauer der STW  30 

4.3.2 Belastungssteigerung  32 

4.4 Beendigung der STW  33 

4.5 Versichertenbewertungen der STW  35 

 

 

 
 

5 Ergebnisse von Stufenweisen Wiedereingliederungen  41 

5.1 Versichertenangaben zur Rückkehr ins Erwerbsleben und zu Frühberentungen  41 

5.2 Versichertenangaben zu Fehlzeitenentwicklungen 51 

5.3 Versichertenangaben: Gesundheitliche Veränderungen, Zufriedenheit und 

Belastungserleben im Beruf   
53 

5.4 Kostenträgerdaten: Kosten-Nutzen Berechnungen auf Basis von Entgeltleis-

tungen und Kosten  
60 

5.5 Zusammenhänge zwischen den Erfolgskriterien  80 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

3 

6 Differentielle Ergebnisse: Wer profitiert mehr oder weniger 

von Stufenweisen Wiedereingliederungen  
84 

6.1 Differentielle Effekte: Reintegrationsquoten und Frühberentungen  85 

6.2 Differentielle Effekte: Fehlzeitenveränderungen   99 

6.3 Differentielle Effekte: Gesundheitliches Befinden und Funktionsfähigkeit 103 

6.4 Differentielle Effekte: Einnahme-Kosten-Unterschiede 105 

 

 

 
 

7 Diskussion und Empfehlungen 121 

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 121 

7.2 Kritische Diskussion der Ergebnisse   128 

7.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur STW   130 

7.4 Ausblick zum weiteren Forschungsbedarf 132 

 

 

 

  

8 Literatur 133 

   

   

   

   



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

4 

 

 

Hintergrund und Forschungsstand 

 

Stufenweise Wiedereingliederungen (STW) dienen dazu, arbeitsunfähige Versicherte nach 

länger andauernder schwerer Krankheit schrittweise wieder an die volle Arbeitsbelastung an 

ihrem bisherigen Arbeitsplatz heranzuführen, bis sie wieder voll belastbar sind [Bundesar-

beitsgemeinschaft für Rehabilitation 1991].  

War die STW bislang eine Leistung der Krankenkasse (während der STW wurde Krankengeld 

gezahlt) [vgl. Becker 1995], ist ab dem 01.04. 2004 eine gesetzliche Neuregelung in Kraft 

getreten (§ 51 Abs. 5, SGB IX), wonach während einer STW, die im unmittelbaren Anschluss 

an eine durch eine Rentenversicherung finanzierte medizinische Rehabilitation durchgeführt 

wird, Übergangsgeld durch den Rehabilitationsträger gezahlt wird. Der unbestimmte Begriff 

der Unmittelbarkeit wird von der Deutschen Rentenversicherung und den gesetzlichen Kran-

kenkassen inzwischen einheitlich als Zeitraum innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung der 

Medizinischen Rehabilitation gehandhabt. Mit dieser gesetzlichen Veränderung haben die 

Rentenversicherungsträger seitdem Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Indikationsstel-

lung für solche Verfahren sowie der Einleitung und Durchführung von STW in ihrer Träger-

schaft. 

Bislang waren die wissenschaftlichen Informationsgrundlagen über STW bemerkenswert ge-

ring [Wasilewski et al 1995, Faßmann et al 1991], berücksichtigt man, dass das Instrument 

der STW seit fast 40 Jahren regelmäßig praktiziert wird und sozialrechtlich (§ 74 SGB V) ver-

ankert ist.  

Angesichts der oben beschriebenen Gesetzesänderung lagen aus der Perspektive der Ren-

tenversicherung zu den Verfahren in ihrer Trägerschaft anfangs noch wenig Informationen 

vor. Es war auch nicht bekannt, inwieweit die wenigen bislang vorliegenden wissenschaftli-

chen Erkenntnisse zur STW auch auf solche Verfahren übertragen werden können, die seit 

der Gesetzesnovellierung durch die Deutsche Rentenversicherung durchgeführt werden. 

Erfahrungen mit dem Verfahren der STW wurden zunächst insbesondere für den Indikati-

onsbereich Kardiologie beschrieben [Krasemann 1976, Krasemann 1984, Karoff u. Goedecker 

1991]. Von Wasilewski und anderen ist im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit eine 

umfangreichere Studie zur STW erstellt worden [Wasilewski et al 1995]. Dort werden indika-

tionsübergreifend Ergebnisse zur Indikationsstellung und Einleitung des Verfahrens, zu Be-

weggründen für eine Teilnahme und möglichen Barrieren bei Versicherten und Arbeitgebern 

sowie zum Verlauf und Erfolg der STW berichtet. Den vorliegenden Ergebnissen und Erfah-

rungen zufolge nehmen offenbar vor allem jüngere Versicherte das Angebot einer STW an, 

die beruflich besser qualifiziert sind und ein Interesse an einer Rückkehr an den Arbeitsplatz 

haben, diesbezüglich auch ihre gesundheitliche Entwicklung optimistischer einschätzen und 

bei denen ein gutes Verhältnis zum Arbeitgeber besteht und dieser eine entsprechende Maß-

nahme auch befürwortet [Wasilewski 1995]. Betrieblicherseits hängt die Zustimmung zur 

STW vor allem von wirtschaftlichen Überlegungen ab sowie davon, ob aus arbeitsorganisato-

rischen Bedingungen überhaupt eine schrittweise Anhebung der Arbeitszeit möglich ist. Al-
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lerdings spielt hier vermutlich auch das Interesse des Betriebes an einer Rückkehr des Versi-

cherten an den Arbeitsplatz eine wichtige Rolle [Wasilewski 1995, Faßmann et al 1991]. 

Zum Erfolg von STW liegen nur wenige Studien vor, die zudem die Wiedereingliederungs-

quoten häufig nur direkt nach Beendigung der Maßnahme berücksichtigen [Wasilewski 1995, 

Meiser 1986]. Lediglich eine Studie ist als Kontrollgruppenstudie angelegt [Brost et al 1982, 

Stolley 1982]. Zusammenfassend werden die Quoten erfolgreich Wiedereingegliederter un-

mittelbar nach der STW mit 75-85% angegeben. Unklar ist, wie stabil diese Wiedereingliede-

rungen sind.  

Vom Autor wurde noch vor der Gesetzesnovellierung eine katamnetische Befragung von 250 

Versicherten der damaligen LVA Schleswig-Holstein durchgeführt, die im Rahmen einer or-

thopädischen Rehabilitation die Empfehlung zu einer STW erhalten hatten [Bürger 2004]. 

Eine STW (zu Lasten der Krankenkassen) wurde demnach bei etwa 4.5% der Rehabilitanden 

mit orthopädischen Erkrankungen angeregt, in 57% der Fälle folgen die Versicherten dieser 

Empfehlung. Die Ergebnisse zeigen insgesamt positive Bewertungen der STW und auch mit-

telfristig stabile hohe Wiedereingliederungsquoten von über 80%, aber mit über 15% auch 

hohe Abbruchquoten. Optimierungsbedarf ergibt sich diesen Ergebnissen zufolge insbeson-

dere im Hinblick auf die Einleitung und Motivierung zur STW, aber auch im Sinne einer bes-

serer Unterstützung während der STW [Bürger 2004]. Die Repräsentativität der Ergebnisse 

dieser Studie war aber aufgrund der eingeschränkten Stichprobe noch unklar. Zudem ist die 

Übertragbarkeit dieser Ergebnisse, die auf der Befragung von Versicherten über STW zu Las-

ten der Krankenkassen beruhen, auf die aktuelle Praxis der durch die Deutsche Rentenversi-

cherung durchgeführten STW, offen. Darüber hinaus erlaubte die geringe Stichprobengröße 

und die Beschränkung auf Versicherte mit orthopädischen Erkrankungen keine Aussagen zu 

wichtigen anderen Versichertengruppen.  

Vergleichende Erkenntnisse über STW in Deutschland bei Versicherten mit Erkrankungen aus 

verschiedenen Indikationsgebieten fehlten lange weitgehend. Die Daten von Wasilewski und 

anderen [Wasilewski et al 1995] zeigen bei Patienten mit Dorsopathien z.B. eine verglichen 

mit anderen Indikationen geringere Akzeptanz für eine STW, während sich die Zustim-

mungsquoten der Arbeitgeber und die Empfehlungen des MDK bei dieser Patientengruppe 

nicht von den anderen unterschieden. Erfolgsquoten werden für verschiedene Diagnose-

gruppe nicht gesondert berichtet.  

Die Ergebnisse zur Frage, ob infolge solcher Maßnahmen auch eine Reduktion der Fehlzeiten 

gelingt, sind widersprüchlich.  

Als wesentliches Element der STW wird die flexible Gestaltung und Handhabung von Stufen-

plänen in Abhängigkeit vom erreichten Leistungsniveau der Rehabilitanden angesehen 

[Faßmann et al 1991]. Wissenschaftliche Ergebnisse zur Frage, welchen Einfluss die Art der 

Durchführung einer STW auf die Ergebnisse des Verfahrens hat, fehlen bis heute.  

 

Jüngere internationale Studien zeigen positive Effekte der STW auf die Rückkehr an den Ar-

beitsplatz und den Verbleib im Erwerbsleben bei Versicherten mit chronischen Rücken-

schmerzen (Hoefsmit et al 2012), während für Versicherte mit anderen Erkrankungen wider-

sprüchliche oder sogar auch negative Effekte berichtet werden (Noordik et al 2013).  
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat unter dem AZ 0423–40–64-50-00 vom 1. April 

2006 bis 31. Mai 2008 erstmals eine umfangreichere Studie zu Stufenweisen Wiedereinglie-

derungen (STW) in ihrer Trägerschaft in Auftrag gegeben, nachdem die gesetzliche Novellie-

rung im Jahre 2004 solche Verfahren in Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung 

ermöglicht hatte. Die Studie wurde vom Autor als Leiter der damaligen Projektgruppe „Re-

habilitationsforschung“ am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Die Aus-

wertung eines Routinedatensatzes der Deutschen Rentenversicherung mit über 140.000 Ver-

sicherten, die in 1.083 Rehabilitationseinrichtungen behandelt wurden und von Befragungs-

daten von fast 6.500 Versicherten ergab eine hinsichtlich der Untersuchung von STW einzig-

artige Datenbasis. Die Daten ermöglichten eine umfassende Zusammenstellung von Daten 

und Erfahrungen zum Mengengerüst an verordneten und durchgeführten STW, zu den Teil-

nehmern, zur Durchführung der STW und zu den Ergebnissen von STW zu Lasten der Ren-

tenversicherung. Daten in diesem Umfang waren auch zum herkömmlichen Verfahren der 

STW zu Lasten der Krankenkassen nie vorhanden.  

Methodisch war diese Studie als Routinedatenanalyse und ergänzende einmalige 

katamnestische, also retrospektive Befragung von Versicherten mindestens ein Jahr nach 

Beendigung der Medizinischen Rehabilitation bzw. Stufenweisen Wiedereingliederung (STW) 

konzipiert.  

Im umfassenden Ergebnisbericht der o.g. Studie (Bürger, Kluth, Koch 2008, Bürger et al 

2011) ist dokumentiert, dass STW zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung den Daten 

zufolge insgesamt erfolgreich und wirtschaftlich sind, indem sie zu einer Verminderung des 

Frühberentungsrisikos und positiven Beeinflussung der Reintegration beitragen, von den 

Rehabilitationseinrichtungen selbst aber noch in sehr unterschiedlichem Umfang empfohlen 

werden. 

 

 

Abb. 1: Fallzahl- und Ausgabenentwicklungen von STW bei der DRV Bund in den Jah-

ren 2007-2014, Quelle DRV Bund 
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Inzwischen hat eine substantielle Ausweitung der Fallzahlen von STW zu Lasten der Renten-

versicherung stattgefunden, die mit nicht unerheblichen Kosten für die Zahlung von Über-

gangsgeldern verbunden ist. So haben sich die STW-Fallzahlen bei der DRV Bund im Zeit-

raum von 2007 bis 2014 von 13.984 Fällen auf 25.770 Fälle fast verdoppelt. Alleine bei der 

DRV Bund stiegen die Aufwendungen für STW von 26.7 Millionen € im Jahr 2007 auf 59.6 

Millionen € im Jahr 2014 (vgl. Abb. 1).  

Angesichts dieser sich abzeichnenden Entwicklungen hat die Deutsche Rentenversicherung 

Bund am 25.02.2010 beim Autor der o.g. Studie eine ergänzende Re-Analyse der Daten in 

Auftrag gegeben, mithilfe derer geprüft werden sollte, ob auf der Grundlage von im Reha-

Entlassbericht verfügbaren Informationen Risikogruppen für besonders erfolgreiche bzw. 

nicht erfolgreiche Durchführungen von entsprechenden STW-Verfahren identifiziert werden 

können und ob bestimmte Durchführungsbedingungen der STW günstige Ergebnisse be-

günstigen oder erschweren. 

Die Re-Analysen wurden auf der Basis einer Teilstichprobe der o.g. Befragungsstichprobe 

von jeweils 348 Versicherten mit und ohne STW durchgeführt, die hinsichtlich einer Vielzahl 

von Variablen streng vergleichbar sind. Die Ergebnisse dieser ergänzenden Re-Analysen sind 

im Abschlussbericht (vgl. Bürger 2010) und einer ergänzenden Publikation (Bürger & Strei-

belt 2011) dokumentiert und zeigen, dass insbesondere Hochrisikogruppen für eine nicht 

erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung von STW profitieren. Dies sind den Analysen 

zufolge Versicherte mit längeren Fehlzeiten von mehr als 3 Monaten im Jahr vor der Rehabi-

litation sowie Versicherte, die nach § 51 SGB V eine Aufforderung zur Rehabilitation erhalten 

haben (häufig auch im Zusammenhang mit langen Fehlzeiten). Lohnenswert erscheinen STW 

bei Männern und Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren.   

Kritischer muss den Analysen zufolge eine Empfehlung zur STW bei älteren Versicherten 

über 55 Jahren sowie Versicherten mit onkologischen und insbesondere kardiologischen Er-

krankungen betrachtet werden. Hier deuten die Ergebnisse eher auf unterdurchschnittliche 

Effekte der STW hin. 

 

Diese Ergebnisse werden durch eine jüngst publizierte Arbeit von Bethge (vgl. Bethge 2015) 

gestützt. Auf der Basis von Routinedaten der Deutschen Rentenversicherung unter Nutzung 

des Scientific Use File „Abgeschlossene Rehabilitation im Versicherungsverlauf 2002 – 2009“ 

des Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung konnte jüngst beim Ver-

gleich einer mittels Propensity Scores (Guo, Fraser 2010) gematchten Stichprobe von Versi-

cherten mit und ohne STW auch langfristig deutlich positive Effekte der STW insbesondere 

bei Versicherten mit muskuloskeletalen und psychischen Erkrankungen, weniger jedoch bei 

Versicherten mit kardiologischen Erkrankungen gezeigt werden (vgl. Bethge 2015). So redu-

zierte sich das Risiko einer Erwerbsminderungsrente in der STW-Gruppe im Vergleich zur 

Kontrollgruppe um 40%, bei der Teilgruppe der Versicherten mit Aufforderung zur Rehabili-

tation durch die Krankenkasse (meist aufgrund langer Fehlzeiten) sogar um 70%. Auch die 

Entgeltzahlungen an die Rentenversicherung aus versicherungspflichtiger Tätigkeit war in 

der STW-Gruppe deutlich höher sowie die Dauer notwendiger Transferleistungen deutlich 

verringert im Vergleich zur Kontrollgruppe.      
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Zusammenfassend liefern diese Analysen auch angesichts der einbezogenen Fallzahlen eine 

umfassende Datenbasis zu den Ergebnissen von STW in Trägerschaft der Deutschen Ren-

tenversicherung. Allerdings ist der methodische Ansatz dieser Studien mit einer einmaligen 

retrospektiven Befragung nach der STW bzw. Rehabilitation bzw. unter Nutzung von Routi-

nedaten mit bestimmten Beschränkungen der Aussagekraft verbunden, die insbesondere 

hinsichtlich der Schlussfolgerungen zu geeigneten Zielgruppen für eine STW von Bedeutung 

sind.  

So legen die o.g. Analysen nahe, dass vor allem Versicherte mit hohem Risiko für eine nicht 

erfolgreiche Wiedereingliederung nach ihrer Medizinischen Rehabilitation von STW profitie-

ren. Dies könnte zunächst darauf hindeuten, dass gerade bei der Hochrisikogruppe solche 

Verfahren sinnvoll sind, während bei den übrigen Versicherten eine STW keine gravierend 

zusätzliche Besserung im Sinne der Wiedereingliederung stattfindet. 

Nun sind aber angesichts des begrenzten methodischen Untersuchungsansatzes Selektions-

prozesse als Erklärungsansatz für die positiven Verläufe der Hochrisikogruppen nicht auszu-

schließen. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass gerade bei den Hochrisikogruppen 

nur solche Versicherte eine STW durchführen, bei denen im Sinne der Motivation seitens der 

Versicherten oder auch der Arbeitgeber vergleichsweise günstigere Voraussetzungen für eine 

Rückkehr ins Erwerbsleben bestehen. Die Teilnahme an der STW wäre demnach ein Filter für 

alle diejenigen, die ins Erwerbsleben zurück wollen oder können. Ob die STW dann über 

diese Filterfunktion eine zusätzliche eigenständige Wirkung im Sinne der Förderung des Wie-

dereingliederungsgeschehens hat, ist mit Hilfe von retrospektiven Studien nicht feststellbar. 

Zwar wurde in den von unserer Arbeitsgruppe durchgeführten Studien umfassend kontrol-

liert, ob die Versicherten mit STW hinsichtlich Motivation zur Rückkehr ins Erwerbsleben, 

Haltung des  Arbeitgebers und sonstiger Voraussetzungen vergleichbar gegenüber der Kont-

rollgruppe ohne STW sind. Allerdings wurden diese Informationen von den Versicherten ret-

rospektiv mindestens ein Jahr nach Beendigung der STW bzw. Rehabilitation eingeschätzt. 

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass solche retrospektiven Einschätzungen stark durch 

die aktuelle Situation der Befragten gefärbt sind. Eine Parallelisierung auf der Basis solcher 

retrospektien Einschätzungen führt damit vermutlich zu einer konservativen Einschätzung 

der wahren Effekte. Zudem sind Erinnerungsartefakte nicht auszuschließen. Empirische Stu-

dien zeigen, dass retrospektive Einschätzungen eher den aktuellen Gesundheits- und Befind-

lichkeitsstatus reflektieren als den Status für den erfragten Zeitpunkt.  

In den Routinedatenanalysen (vgl. Bethge 2015) fehlen solche Analysemöglichkeiten gänz-

lich.  

Insgesamt ist also unklar, inwieweit die auf dieser Basis gebildeten Vergleichsgruppen auch 

zum Zeitpunkt des Beginns der Rehabilitation, auf die sich die retrospektiven Beurteilungen 

bezogen haben, hinsichtlich der Risikofaktoren für eine Wiedereingliederung vergleichbar 

waren.  

Prinzipiell ist deshalb die Frage nach geeigneten Zielgruppen für STW verläßlicher nur im 

Rahmen einer prospektiven Studie zu klären.  
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Forschungsprojekt und Fragestellungen 

 

Das vorliegende Forschungsprojekt wurde von der Deutschen Rentenversicherung Bund un-

ter dem AZ 8011 – 106 – 31 / 31.106 vom 1. Januar 2012 bis 31.06. 2015 gefördert.  

Es wurde durchgeführt von Dr. Wolfgang Bürger, fbg Forschung und Beratung im Gesund-

heitswesen in Karlsruhe. Die Erhebungen der Routinedaten der Rentenversicherung erfolgten 

ebenso wie die Versendung der Fragebogen an die Versicherten durch die Deutsche Renten-

versicherungen Bund und Rheinland-Pfalz. Die Dateneingabe erfolge durch das GFQG in 

Karlsruhe.   

 

Die Frage, welchen Versichertengruppen eine STW empfohlen und nahegelegt wird, ist von 

erheblicher Bedeutung für den Umfang der empfohlenen Maßnahmen und die entsprechen-

den Kosten. Die o.g. früheren Studie des Autors (Bürger 2008, Bürger 2011) haben gezeigt, 

dass Rehabilitationseinrichtungen mit ihrem Aufklärungs- und Empfehlungsverhalten eine 

zentrale Rolle bei der Inanspruchnahme von STW zu Lasten der Rentenversicherung zu-

kommt. Damit sind das Mengengerüst und die erreichten Zielgruppen durch die Rentenversi-

cherung prinzipiell gut steuerbar, wenn sie entsprechend klare Indikationsempfehlungen an 

die Rehabilitationseinrichtungen kommuniziert.  

Angesichts der deutlichen Zunahme an Empfehlungen zur STW mit den entsprechenden kos-

tenmäßigen Konsequenzen wurde deshalb von der DRV Bund auf der Basis der Erkenntnisse 

durch die o.g. erste katamnestische Erhebung zur STW eine prospektive Studie gefördert, 

um verläßliche Informationen über geeignete Zielgruppen für eine STW zu Lasten der Deut-

schen Rentenversicherung zu erhalten. Mit dem hier geförderten Forschungsprojekt wird 

forschungsmethodisch deutlich aufwändiger als in früheren Studien versucht, „faire“ Ver-

gleichsgruppen für einen Ergebnisvergleich von STW mit einen KG ohne STW zu gewinnen. 

Hierzu werden Versichertengruppen mit und ohne STW  im Rahmen einer prospektiven Stu-

die zusammengestellt, die auf der Basis ihres Status vor der Rehabilitation parallelisiert wer-

den. Auf der Basis dieses „fairen“ Ergebnisvergleiches sollen Subgruppen identifiziert wer-

den, die von einer STW in besonderem Masse profitieren bzw. nicht profitieren, um Indikati-

onsempfehlungen für dieses Verfahren liefern zu können.   

Mithilfe der Projektdaten können z.B. Fragen beantwortet werden können, bei welchen Ver-

sichertengruppen sich bereits im Beobachtungszeitraum die Kosten für eine STW durch Ein-

sparungen im Sinne vorzeitiger Rentenzahlungen oder im Sinne rehabilitativer Leistungsaus-

gaben rechnen, bei welchen Versichertengruppen im weiteren Verlauf aufgrund von verän-

derten Risikokonstellationen vermutlich Ausgaben durch vorzeitige  Rentenzahlungen einge-

spart werden können (z.B. durch ein späteres Rentenzugangsalter) und wie bei den einzel-

nen Subgruppen das durchschnittliche Verhältnis zwischen STW-Ausgaben und Ertrag durch 

erwartete Einsparungen im o.g. Sinne ist.   

Hierzu konnten die Wiedereingliederungsverläufe, die Rentenentwicklungen und Rehabilitati-

onsleistungen sowie die für die DRV anfallenden Kosten für Versichertengruppen mit und 

2 
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ohne STW über einen Zeitraum von 2 Jahren im Rahmen des prospektiven Studienansatzes 

verfolgt werden.  

Die Risikoeinstufung der Versicherten im Hinblick auf das Wiedereingliederungs- und Beren-

tungsgeschehen kann in diesem Studienansatz vor der STW stattfinden, so dass die oben 

erwähnten retrospektiven Beurteilungsartefakte ausgeschlossen werden können. Die Erhe-

bung wurde zusätzlich so angelegt, dass Routinedaten auch nach Abschluss der Studie Ver-

laufsbeobachtungen der Kostenentwicklungen der Vergleichsgruppen auch noch für einen 

längeren Zeitraum ermöglichen.  

Die Subgruppen, für die im Projekt Aussagen hinsichtlich des Erfolgs, der Kosten und des 

(monetären) Nutzens getroffen werden, konnten auf der Basis der bereits jetzt vorhandenen 

Informationen (z.B. Alter, Geschlecht, Art der Rehabilitation, Indikationsgruppen, Fehlzeiten 

u.a.) erweitert und ergänzt werden. Für die spätere Routineanwendung sollen die Subgrup-

pen anhand von Kriterien gebildet werden, die standardmäßig aus den Routinedaten extra-

hiert oder leicht erhoben werden können. 
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Methodik der empirischen Erhebungen 
 

 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine prospektive Längsschnitt-

studie mit Versichertenbefragungen und Routinedatenanalysen unter Beteiligung 

der DRV Bund und Rheinland-Pfalz.  

Die Datenerhebungen erfolgten im Sinne einer Befragung mit zwei Meßzeitpunkten vor 

und nach der Medizinischen Rehabilitation. 

Über einen Zeitraum von etwa 4 Monaten (DRV RLP 6 Monaten) wurde eine voll-

ständige (repräsentative) Stichprobe aller Versicherten mit bewilligter Medizinischer 

Rehabilitation kurz nach Erhalt ihres Bewilligungsbescheides mit einem standardisierten Fra-

gebogen befragt.  

Einbezogen wurden alle berufstätigen Versicherten im Alter von max. 59 Jahren, die ein 

normales Heilverfahren (keine AHB) in den Indikationen Psychosomatik, Kardiologie, Ortho-

pädie, Neurologie und Onkologie bewilligt bekamen.  

15 Monate nach Ende der Rehabilitation (etwa 12 Monate nach einer evtl. Stufenweisen 

Wiedereingliederung) erfolgte eine erneute katamnestische Befragung der Versicherten, die 

an der Erstbefragung teilgenommen hatten und ihr Einverständnis zu einer erneuten Befra-

gung gegeben hatten.  

Für alle an der Befragung teilnehmenden Versicherten wurden jeweils ergänzend Routine-

daten der DRV für den Zeitraum 2 Jahre vor dem Rehabilitationsjahr und zwei Jahre nach 

der Rehabilitation einbezogen. Diese Routinedaten enthielten Daten aus dem Reha-

Entlaßbericht, Erwerbsverläufe vor und nach Reha, Rentenanträge oder –bewilligungen, so-

wie Kosten für Übergangsgeld- und Rentenzahlungen. 

 

 

3.1 Erhebungsinstrumente   

 

In den standardisierten Erhebungsverfahren zur Befragung der Versicherten vor und 15 Mo-

nate nach der Medizinischen Rehabilitation wurden unter anderem folgende etablierte Skalen 

eingesetzt:  

SIBAR (Bürger & Deck 2009), PHQ-4 mit den Subskalen Ängstlichkeit und Depressivität (Lö-

we et al 2010, Krönke et al 2009), Items des Work Ability Index WAI (Hasselhorn, Freude 

2007), der SF 36 mit den Subskalen körperliche und emotionalen Rollenfunktion (Morfeld, 

Kirchberger, Bullinger 2011), eine abgewandelte Version des Arbeitsbeschreibungsbogens 

ABB, eines Fragebogens zur Erfassung der Arbeitszufriedenheit (Neuberger u. Allerbeck 

1978), der berufliche und sozialmedizinischer Status unmittelbar vor Beginn der Rehabilitati-

on sowie die Fehlzeiten in Wochen im Jahr vor der Rehabilitation bzw. Jahr nach der Rehabi-

litation.  

3 
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Zudem wurde der Risikoindex Erwerbsminderungsrente RI-EMR (Bethge et al 2011) gebildet, 

mit dessen Hilfe ähnlich wie mit dem SIBAR, allerdings ausschließlich auf Basis von Routine-

daten der Rentenversicherung, das Frühberentungsrisiko abgeschätzt werden. 

Zahlreiche weitere neuentwickelte bzw. in früheren Studien zur STW bereits eingesetzte Ska-

len des Autors wurden verwendet, um demographische Daten, Gesundheitszustand, sozial-

medizinischen Status, berufliche Belastungen, Reintegrationserwartungen, sowie Bewertun-

gen der Rehabilitation und der STW abzufragen. Vergleichbar mit früheren Studien wurden 

auch zahlreiche Fragen zur STW wie entsprechende Empfehlungen, die Art der Durchführung 

und Unterstützung während der STW sowie die Rückkehr ins Erwerbsleben erfragt (vgl. Bür-

ger 2008, 2010, Bürger 2011).  

 

 

3.2 Datenerhebungen, Teilnahmequoten, Stichprobenzusam-

menstellung  

 

3.2.1 Ausgangsstichprobe  

 

Für die Versichertenbefragung wurden insgesamt 40.262 Versicherte angeschrieben, die 

den o.g. Einschlusskriterien entsprochen haben. Bei Abschluss der Befragung lagen insge-

samt 18.973 Fragebogen vor, dies entspricht einer Teilnahmequote von 47%. 

 

Bei der DRV Bund wurden in vier Wellen vom 07.05. 2012 bis 03.08. 2012 insgesamt 

34.406 Versicherte angeschrieben, die den o.g. Einschlusskriterien entsprochen haben. Bei 

Abschluss der Befragung lagen insgesamt 16.389 Fragebogen vor, dies entspricht einer 

Teilnahmequote von 47.6%. 

Von der DRV RLP wurden konsekutiv in zweiwöchentlichem Abstand ab dem 22. Mai 2012 

bis Ende November 2012 insgesamt 5856 Versicherten mit Bewilligung zur Medizinischen 

Rehabilitation angeschrieben, die den o.g. Einschlusskriterien entsprechen. Hier haben nach 

Abschluss der Befragung 2584 Versicherte geantwortet, dies entspricht einer Teilnahme-

quote von 44.1%.   

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ausgesandten und mit der Befragung er-

reichten Fallzahlen. 

 

Tab. 1:  Versichertenbefragung vor der Reha t0: Teilnahmequoten 

 Versand Rücklauf 

DRV Bund 34406 47.6% (N=16389) 

DRV RLP 5856 44.1 % (N=2584) 

Gesamt N=40262 47 % (N=18973) 
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Im Rahmen der Routinedatenerhebung wurden für alle an der Befragung teilnehmenden 

Versicherten aus den Routinedaten der DRV Informationen aus den standardisierten 

Entlassberichten sowie aus den Versichertenkonten über den Zeitraum 3 Jahre vor der Re-

habilitation (2009 bis 2011) und zwei Jahre nach der Rehabilitation (2013 und 2014) einbe-

zogen. Die Daten liefern Informationen zum Status der Versicherten bei Aufnahme in die 

Medizinische Rehabilitation, zu den während der Rehabilitation durchgeführten Massnahmen, 

zur Art und Dauer des Verfahrens, zum Entlaßstatus und zu den Weiterempfehlungen sowie 

zu den vor und nach der Rehabilitation durchgeführten rehabilitativen Maßnahmen, zu Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) und sonstigen Leistungen, zur Durchführung 

einer STW und deren Dauer, vor allem aber auch zu den vor und nach der Rehabilitation 

vorliegenden Informationen über kostenrelevante Leistungen wie Übergangsgeldzahlungen, 

Rentenzahlungen, Entgelte für Leistungen und Fahrtkosten u.a.m.  

Versicherte wurden trotz ausgefülltem Versichertenfragebogen aus der weiteren Studie aus-

geschlossen, wenn das Einverständnis zur Erhebung der Routinedaten fehlte, wenn Routine-

daten wegen Versicherungswechseln nicht vorlagen, im gleichen Jahr mehrfache Rehabilita-

tionsbehandlungen stattgefunden hatten und Versicherte zum Befragungszeitpunkt keine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angegeben hatten oder über 60 Jahre alt waren. 

So verblieben 15.727 Versicherte in der Studie.   

 

 

 

3.2.2 Katamnesestichprobe 

 

Im Rahmen der katamnestischen Befragungen wurden alle 15.727 Versicherte mindestens 

15 Monate nach der Medizinischer Rehabilitation erneut angeschrieben. Von diesen haben 

12.566 Versicherte mit Rücksendung eines ausgefüllten Fragebogens geantwortet. Die Rück-

laufquote liegt damit bei 80%. 

 

Bei der der DRV Bund wurden 14.794  Versicherte, die an der Erstbefragung teilgenommen 

hatten, im Rahmen der katamnestischen Befragung mindestens 15 Monate nach ihrer Medi-

zinischen Rehabilitation in zwei Tranchen am 30.08. 2013 und am 27.02. 2014 erneut ange-

schrieben. Aus den o.g. Gründen konnten im Rahmen der katamnestischen Befragung nicht 

alle bei der Erstbefragung teilnehmenden Versicherten erreicht werden.  

Nach Abschluss der katamnestischen Befragungen mit einem Erinnerungsschreiben  liegen 

bei der DRV Bund von 11.929 Versicherten bearbeitete Fragebogen vor, dies entspricht 

einer Rücklaufquote von 81%. 

 

Tab. 2:  Versichertenbefragung Katamnese t1: Teilnahmequoten 

 Versand Rücklauf 

DRV Bund 14794 81% (N=11929) 

DRV RLP 933 68% (N=637) 

Gesamt N=15727 80 % (N=12566) 
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Bei der Rentenversicherung Rheinland-Pfalz wurde für die katamnestische Befragung eine 

Teilstichprobe der 2584 Versicherten angeschrieben, die an der Erstbefragung teilgenommen 

hatten. Dabei wurden nur solche Versicherten einbezogen, bei denen eine STW prinzipiell in 

Frage kommt. Hierzu wurden folgende Versicherten ausgewählt: 

 

• Es wurden alle Versicherten aus den Analysen ausgeschlossen, bei denen die Rück-

sendung des FB erst nach dem Ende der Rehabilitation erfolgte.  

• Es wurden alle Versicherten aus den Analysen ausgeschlossen, die im Fragebogen 

angegeben hatten, aktuell vor Aufnahme der Rehabilitation nicht berufstätig zu sein. 

• Auswahl Versicherter im Alter von max. 60 Jahren 

• Auswahl nur solcher Versicherter, die nach der Rehabilitation eine STW durchgeführt 

hatten oder arbeitsunfähig aus der Rehabilitation entlassen wurden  

• Versicherte mit  AHB-Verfahren wurden ausgeschlossen 

 

So ergab sich bei der DRV Rheinland-Pfalz ein Datensatz von 933 Fällen. Von diesen 933 

Versicherten haben im Rahmen der katamnestischen Befragungen mindestens 15 Monate 

nach der Medizinischen Rehabilitation mit einem Erinnerinnerungsschreiben 637 Versicherte 

geantwortet, dies entspricht einer Rücklaufquote von 68%.   

 

 

 

3.2.3 Zusammenstellung der Untersuchungsstichprobe für einen „fairen“ Ergeb-

nisvergleich von Versicherten mit und ohne STW 

 

Für die Zusammenstellung der Untersuchungsstichprobe wurden aus der Gesamtstichprobe 

der 12566 katamnestisch antwortenden Versicherten nur folgende Versicherte einbezogen: 
 

• Versicherte, die im Fragebogen selbst angegeben hatten, aktuell vor Aufnahme der 

Rehabilitation sozialversicherungspflichtig berufstätig gewesen zu sein 

• Versicherte mit AHB-Verfahren wurden ausgeschlossen 

• Es wurden nur Versicherte berücksichtigt, deren Alter zum Zeitpunkt der Befragung 

laut Rentenversicherungsdaten max. 60 Jahre betrug 

•  Es wurden nur Versicherte berücksichtigt, die im Jahr 2012 nur eine Medizinische 

Rehabilitation erhalten haben 
 

Danach verbleiben insgesamt 11829 Versicherte in der Stichprobe.  

Aus dieser Stichprobe wurden für die weiteren Analysen nur solche Versicherte der DRV 

Bund berücksichtigt, die nach der Rehabilitation laut eigenen Angaben oder Daten des RV-

Trägers eine STW durchgeführt hatten oder die formalen Voraussetzungen für eine STW 

erfüllen, d.h. arbeitsunfähig aber für ihren letzten Arbeitsplatz vollschichtig belastbar aus der 

Rehabilitation entlassen wurden. Bei der DRV RLP waren für die Katamnese bereits nur Ver-

sicherten angeschrieben worden, die diese Kriterien erfüllten.  

Zudem wurden für die Untersuchungsstichprobe nur solche Versicherten ausgewählt, von 

denen bei der katamnestischen Versichertenbefragung vollständige Angaben zum Status der 

Erwerbstätigkeit vorliegen. 
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Somit verblieben noch 3146 Versicherte in der Stichprobe (DRV Bund N=2623, DRV RLP 

N=523).  

Um in dieser Stichprobe Vergleichsgruppen von Versicherten mit und ohne STW gegenüber-

stellen zu können, wurde zunächst geprüft, welche Versicherten eine STW durchgeführt ha-

ben. Hierzu liegen Informationen der Versicherten selbst aus der katamnestischen Befragung 

und aus den Versicherungskonten der Rentenversicherungsträger vor.  

Laut DRV-Daten haben von den 3146 Versicherten N=1131 (36.0%) haben eine STW durch-

geführt (DRV Bund N=948, 36.1%, DRV RLP N=183, 35.0%). 

Laut Angaben der Versicherten haben N= 1712 (54.4%) eine STW durchgeführt (DRV Bund 

N=1426 (54.4%), DRV RLP N=286 (54.7%). 

Kombiniert man diese beiden Kriterien, haben auf der Basis der DRV-Daten und auf der Basis 

der Selbstangaben insgesamt N=1703 Versicherte (54.1%) eine STW durchgeführt (DRV 

Bund N=1416 (54%); DRV RLP N=287 (54.9%).   

Den Daten der DRV und den Angaben der Versicherten (zum Träger und/oder zum Beginn 

der STW) zufolge handelt es sich dabei in N=397 Fällen (23.3%) um eine STW zu Lasten der 

GKV (DRV Bund N=332, 23.5%; DRV RLP N=65, 22.6%).    

Auf der Basis dieses kombinierten Kriteriums werden im folgenden Vergleichsgruppen zwi-

schen Versicherten mit und ohne STW (unabhängig vom Träger der STW) zusammenge-

stellt. Da für die vorliegende Studie prospektive Daten von der Befragung der Versicherten 

zum Zeitpunkt vor der Rehabilitation erhoben wurden, kann die Zusammenstellung ver-

gleichbarer Stichproben mit und ohne STW im Hinblick auf ihre Ausgangssituation vor Beginn 

der Rehabilitation vorgenommen werden. Aus der Befragung stehen umfangreichen Daten 

zur Demographie der Versicherten, zu ihrer gesundheitlichen und Beschwerdesituation, zur 

beruflichen Situation sowie zahlreiche subjektive Einschätzungen zu den Wiedereingliede-

rungserwartungen bzw. zum Risiko für eine Frühberentung aus Gesundheitsgründen vor, die 

für die Parallelisierung genutzt werden konnten.  

Dabei wurden für die Zusammenstellung vergleichbarer Stichproben alle Variablen berück-

sichtigt, in welchen signifikante Unterschiede zwischen Versicherten mit und ohne STW be-

stehen. 

Ergänzend wurde jeweils geprüft, welche dieser Variablen einen Einfluss auf folgende rele-

vante Ergebniskriterien haben: Zeitpunkt der Rückkehr ins Erwerbsleben (sofort, innerhalb 

von Tagen, innerhalb von Wochen, bis heute nicht), Veränderung der Rentenabsicht (weni-

ger Rentenabsicht, unverändert, mehr Rentenabsicht) sowie Fehlzeitenveränderung (weniger 

Fehlzeiten, unverändert, mehr Fehlzeiten) haben. 

Für die Parallelisierung berücksichtigt werden im Folgenden aber alle Variablen, hinsichtlich 

derer sich die o.g. Stichproben signifikant unterscheiden, unabhängig vom Einfluss auf die 

genannten Ergebniskriterien.  

Diese Berechnungen und die Parallelisierungen wurden für die beiden Rentenversicherungen 

jeweils getrennt durchgeführt, d.h. Paarlinge werden nur innerhalb jeder Rentenversicherung 

zugeordnet. Insgesamt 35 Variablen, in denen sich die Gruppen signifikant unterscheiden, 

wurden bei der Parallelisierung berücksichtigt:  
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Alter und Geschlecht wurden als Standardvariablen für die Parallelisierung unabhängig von 

ihrer Bedeutung für die Ergebnisvariablen berücksichtigt.   

An demographischen Variablen wurden zusätzlich die berufliche Bildung, die Frage ob der 

Versicherte Hauptverdiener ist und das verfügbare Familiennettoeinkommen berücksichtigt.  

An Variablen zur gesundheitlichen Situation wurden neben der Erstdiagnose und einer evtl. 

psychischen Komorbidität die Dauer der Erkrankung in Jahren, die Dauer der Fehlzeiten im 

vergangenen Jahr sowie die Frage nach einem Rentenantrag bzw. einer evtl. Rentenabsicht 

einbezogen. 

An subjektiven prognostischen Kriterien für die berufliche Wiedereingliederung bzw. eine 

eventuelle Erwerbsminderungsrente wurden alle Einschätzungen der Versicherten zu ihrer 

Erwerbsprognose aus dem SIBAR sowie dem WAI verwendet. Ebenfalls aus Versichertenper-

spektive wurden für die Parallelisierung Angaben zur Frage verwendet, ob durch die Erkran-

kung perspektivisch ein Arbeitsplatzverlust drohe, ob sie sich eine Tätigkeit bis zum gesetzli-

chen Rentenalter vorstellen könnten und inwieweit sich die Versicherten mit einer STW eine 

Rückkehr an den Arbeitsplatz zutrauen würden. Aus den Daten der Rentenversicherungsträ-

ger bei der DRV Bund wurde auf der Grundlage der Beitragsleistungen aus den Jahren 2009 

bis 2011 der RI-EMR (vgl. Bethge 2011) zur Prognose einer Erwerbsminderungsrente als 

Parallelisierungskriterium verwendet.  

Zur beruflichen Situation wurden bei der Parallelisierung Angaben zur Vollzeit- vs. Teilzeitbe-

schäftigung, zur Arbeitslosigkeit in den letzten 12 Monaten, zur Dauer des letzten Beschäfti-

gungsverhältnisses, zur beruflichen Belastung, zur subjektiv eingeschätzten aktuellen berufli-

chen Leistungsfähigkeit in Prozent, zur vermuteten Haltung des Arbeitgebers hinsichtlich 

weiterer Berufstätigkeit, sowie zur Wichtigkeit der weiteren Berufstätigkeit berücksichtigt. 

Zudem wurde aus den Routinedaten der Rentenversicherungen berücksichtigt, ob der Antrag 

auf eine Medizinische Rehabilitation auf eine Aufforderung der Krankenkasse wegen langer 

Fehlzeiten   

Für einen fairen Ergebnisvergleich wurden die Stichproben unter Berücksichtigung aller die-

ser 35 Variablen parallelisiert. Dabei wurde das Verfahren des statistischen Matchings mithil-

fe von „Propensity Scores“ angewandt (vgl. Bacher 2002). In den letztendlich zusammenge-

stellten Vergleichsstichproben findet sich hinsichtlich all dieser Variablen kein signifikanter 

Unterschied mehr zwischen Teilnehmern an einer STW und Nicht-Teilnehmern. Aufgrund der 

Vielzahl an berücksichtigten Parallelisierungsvariablen kann man mit hoher Wahrscheinlich-

keit von vergleichbaren und „fairen“ Voraussetzungen für den Ergebnisvergleich ausgehen. 

Um Stichprobenausfälle durch Missing Data so gering wie möglich zu halten, wurden bei den 

Parallelisierungsvariablen fehlende Werte durch ein multiples Imputationsverfahren ersetzt, 

soweit nicht mehr als maximal 25% der Angaben fehlten (in der Regel lag die Quote an feh-

lenden Angaben in den Variablen aber bei deutlich unter 5%). Im Rahmen eines solchen 

Verfahrens werden fehlende Werte nicht einfach z.B. durch den Mittelwert der Skala ersetzt. 

Vielmehr werden die fehlenden Werte auf der Basis eines Regressionsmodells unter  Berück-

sichtigung des Antwortverhaltens einer Person in anderen Variablen geschätzt, was zu deut-

lich präziseren Lösungen zum Ersatz der fehlenden Werte führt. Bei der Anwendung eines 

solchen Verfahrens mithilfe von SPSS ergeben sich 5 verschiedene Modelle, die jeweils eine 
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Schätzung der fehlenden Werte darstellen. Für die folgenden Berechnungen wurde auf der 

Basis dieser 5 Schätzungen der Mittelwert der Modelle für die Berechnung der Propensity-

Scores herangezogen, um dann mit einem Datensatz weiterarbeiten zu können.  

Trotz dieses Vorgehens ist eine hohe Vergleichbarkeit der Stichproben durch die statistische 

Parallelisierung natürlich nur realisierbar durch Inkaufnahme einer Fallzahlreduzierung, um 

jeweils passende „Paarlinge“ zu finden.  

Die fertig parallelisierte Untersuchungsstichprobe umfasst insgesamt 2018 Versicherte, da-

von jeweils 1009 Versicherte mit und 1009 ohne STW. 862 Paarlinge (N=1724 Versicherte) 

sind der DRV Bund zuzuordnen, 147 (N=294) der DRV Rheinland-Pfalz. Von den 1009 STW-

Teilnehmern hatten N=736 (72.9%) eine STW zu Lasten der DRV, N=273 (27.1%) eine STW 

zu Lasten der GKV durchgeführt. 

 

Tab. 3:  Parallelisierte Untersuchungsstichprobe: Fallzahlen 

 mit STW ohne STW 

DRV Bund 862 862 

DRV RLP 147 147 

Gesamt N=1009 N=1009 

Gesamt N=2018 

 

 

3.3 Beschreibung der Untersuchungsstichprobe    

 

Die Untersuchungsstichprobe unterscheidet sich aufgrund der gewählten Selektionskriterien 

(formale Voraussetzungen für eine STW sind erfüllt, d.h. u.a. nur Versicherte, die arbeitsun-

fähig aus der Rehabilitation entlassen wurden) deutlich von üblichen Rehabilitationsstichpro-

ben. Die nachfolgende Tabelle 4 vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Stichpro-

benmerkmale der Untersuchungsgruppen und zeigt exemplarisch für die aufgeführten Vari-

ablen, dass eine gesundheitlich und funktionell stark belastete Hochrisikogruppe mit geringer 

Wiedereingliederungswahrscheinlichkeit und langen Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation 

selegiert wurde. Sie zeigt auch, dass sich die Kontrollgruppe und die Untersuchungsgruppe 

mit STW in keiner der zahlreich erhobenen Variablen vor der Rehabilitation signifikant unter-

schieden.  

Die hier aufgeführten Daten erlauben auch einen Vergleich mit Versicherten mit Empfehlung 

zur STW bzw. durchgeführter STW aus einer früheren umfangreichen Erhebung zur STW 

(vgl. Bürger 2010). Demnach sind die Versicherten in der vorliegenden Erhebung im Durch-

schnitt etwa 3 Jahre älter, zu deutlich höheren Anteilen weiblich und häufiger teilzeitbeschäf-

tigt, vor allem aber ist der Anteil der Versicherten mit psychischen Erstdiagnosen in der vor-

liegenden Stichprobe deutlich höher.  
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Tab. 4:  Stichprobencharakteristika in der Untersuchungsstichprobe (N=2018) 

 
KG (N=1009) STW (N=1009) p 

Alter  48.6 (8.0) 48.5 (8.0) .71 

Geschlecht (% weibl.)  71.7 % 72.0 % .46 

Dauer der Erkrankung  6.7 (7.2) 6.6 (7.7) .78 

SF-36 Körp. Rollenfunktion 14.9 (26.1) 14.7 (27.1) .93 

PHQ-Gesamt  6.9 (3.3) 6.9 (3.4) .96 

Fehlzeiten 12 Monate (Versichertenangaben) 21.3 (14.7) 21.5 (13.3) .67 

AU (DRV Daten) 
Keine AU 
AU unter 3 Monate  
AU unter 6 Monate 
AU über 6 Monate 

 
4.3 % 
26.2 % 
25.8 % 
43.8 % 

 
3.1 % 
25.4 % 
27.1 % 
44.9 % 

.49 

Berufliche Leistungsfähigkeit in %  34.3 % (30.0) 34.3 % (27.5) .98 

SIBAR-Gesamt  7.0 (3.3) 7.1 (2.9) .26 

Rente: Antrag o. Absicht (Versichertenanga-
ben) 21.0 % 20.2 % .90 

Diagnosen (DRV Daten) 
Muskuloskel. Erkrankung 
Psychische Erkrankung  
Onkologische Erkrankung 
Kardiologische Erkrankung 
Sonstige Erkrankung 

 
34.2 % 
42.5 % 
9.8 % 
3.5 % 
10.1 % 

 
33.5 % 
41.8 % 
11.0 % 
3.5 % 
10.3 % 

.93 

Dauer der Reha in Tagen (DRV Daten) 30.3 (9.6) 31.2 (9.7) 
.04
0 

Art der Reha (% stationär, DRV Daten) 87.8 % 87.2 % .81 

Reha nach § 51 (DRV Daten) 10.6 % 10.0 % .36 

Stellung im Beruf (DRV Daten) 
Angestellter 
Facharbeiter 

 
78.0 % 
10.6 % 

 
79.2 % 
8.7 % 

 
.67 

Tätigkeitsumfang (% ganztags, DRV Da-
ten) 

67.9 % 68.3 % .25 

∅ Entgeldleistungen/Jahr 2009 - 2011 
28521.3 

(15047.3) 
29481.5 

(14054.8) 
.14 
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Zusätzlich geprüft wird auch, inwieweit STW-Teilnehmer auch zum Entlasszeitpunkt aus der 

Rehabilitation noch vergleichbar mit der KG waren und nicht unterschiedliche Rehabilitati-

onsverläufe unterschiedliche Verläufe nach einer STW erklären können. Da aus erhebungs-

technischen Gründen (Zeit zwischen Rehabilitationsende und STW zu knapp) keine nochma-

lige umfassende Befragung von Versicherten kurz nach Ende der Rehabilitation möglich war, 

kann diese Frage nur anhand von Versichertenangaben retrospektiv zum 

Katamnesezeitpunkt 15 Monate nach der Rehabilitation beantwortet werden.  

  

Tab. 5:  Versichertenbewertung der Rehabilitation und ihres Gesundheitszustandes 

zum Katamnesentlasszeitpunkt (N=1897) 

 
KG (N=929) STW (N=968) p 

Retrospektiv Bewertung Reha (1-10) 5.3 (2.4) 5.8 (2.4) <.01 

Gesundheitszustand (1-5) 1 „sehr gut“  3.5 (.99) 3.3 (.99) <.01 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die retrospektive Bewertung der Rehabilitation bei Versicherten 

der STW signifikant günstiger ausfällt gegenüber der KG, allerdings ist der Effekt klein 

(d=.21). Zudem korreliert die Bewertung der Rehabilitation stark mit dem aktuellen Gesund-

heitszustand zum Zeitpunkt der Katamnesebefragung (r=.61, p<.01). Die retrospektiv bes-

sere Bewertung der Rehabilitation durch STW-Teilnehmer spiegelt damit vermutlich vor al-

lem den besseren Gesundheitszustand dieser Versichertengruppe zum Zeitpunkt der 

Katamnesebefragung.   

 

Zwischen den beiden Rentenversicherungsträgern zeigen sich deutliche Unterschiede in den 

Stichprobencharakteristika, wie die nachfolgende Übersicht (Tab. 6) zeigt. Die in den nach-

folgenden Kapiteln berichteten Ergebnisse der beiden Träger lassen sich deshalb nicht ver-

gleichen. So befinden sich in der Stichprobe der ehemaligen Arbeiterrentenversicherung DRV 

RLP deutlich geringere Quoten an weiblichen Versicherten, es finden sich deutlich häufiger 

orthopädische und seltener psychische Erkrankungen. Die Medizinischen Rehabilitationen 

werden hier etwas häufiger ambulant, vor allem aber deutlich häufiger als § 51 Verfahren, 

d.h. nach Aufforderung durch die Krankenkassen, durchgeführt. 

Erwartungsgemäß zeigen sich auch deutliche Unterschiede in der beruflichen Situation der 

Versicherten (vgl. Tab. 7). In der Stichprobe der DRV RLP finden sich weniger angestellte 

und deutlich mehr gering qualifizierte Arbeiter, die seltener teilzeitbeschäftigt, zu viel höhe-

ren Anteilen in Schichtarbeit und körperlich tätig sind und sich wegen ihrer gesundheitlichen 

Situation viel häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht sehen.    
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Tab. 6:  Stichprobencharakteristika in der Untersuchungsstichprobe, getrennt für die 

beiden Rentenversicherungsträger (N=2018) 

 

DRV-Bund 

(N=1724) 

DRV-RLP 

(N=294) 
p 

Alter  48.6 (7.9) 48.4 (8.6) .75 

Geschlecht (% weibl.)  78.8 % 31.3 % <.01 

Dauer der Erkrankung  6.7 (7.6) 6.4 (7.1) .52 

SF-36 Körp. Rollenfunktion 15.4 (26.8) 11.0 (25.0) <.01 

PHQ-Gesamt  6.8 (3.5) 7.2 (3.4) .07 

Fehlzeiten 12 Monate (Versichertenanga-

ben) 
21.4 (14.0) 21.7 (14.0) .73 

AU (DRV Daten) 

Keine AU 

AU unter 3 Monate  

AU unter 6 Monate 

AU über 6 Monate 

 

4.0 % 

25.9 % 

25.6 % 

44.5 % 

 

1.7 % 

25.2 % 

31.3 % 

41.8 % 

.07 

Berufliche Leistungsfähigkeit in %  34.4 % (28.7) 33.8 % (29.4) .78 

SIBAR-Gesamt  7.0 (3.5) 7.5 (3.0) <.01 

Rente: Antrag o. Absicht (Versicherten-

angaben) 
19.9 % 24.5 % .21 

Diagnosen (DRV Daten) 

Muskuloskel. Erkrankung 

Psychische Erkrankung  

Onkologische Erkrankung 

Kardiologische Erkrankung 

Sonstige Erkrankung 

 

31.7 % 

43.7 % 

10.9 % 

3.2 % 

10.4 % 

 

45.9 % 

32.7 % 

7.5 % 

5.1 % 

8.8 % 

<.01 

Dauer der Reha in Tagen (DRV Da-

ten) 
31.2 (9.4) 27.7 (10.5) <.01 

Art der Reha (% stationär, DRV Da-

ten) 
88.7 % 80.6 % <.01 

Reha nach § 51 (DRV Daten) 5.9 % 36.1 % <.01 
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Tab. 7:  Merkmale der beruflichen Situation in der Untersuchungsstichprobe, getrennt 

für die beiden Rentenversicherungsträger (N=2018) 

 

DRV-Bund 

(N=1724) 

DRV-RLP 

(N=294) 
p 

Stellung im Beruf (DRV Daten) 

ungelernter o. angel. Arbeiter 

Facharbeiter o. Meister 

Angestellter 

 

4.7 % 

5.4 % 

89.5 % 

 

41.8 % 

41.5 % 

15.9 % 

 

<.01 

Art der Tätigkeit (Versichertenangaben) 

eher geistig  

eher körperlich 

gleichermaßen geistig & körperlich 

 

43.1 % 

5.4 % 

51.5 % 

 

7.8 % 

26.9 % 

65.3 % 

 

<.01 

Evtl. Arbeitsplatzverlust (Versichertenan-

gaben) 

nein 

ja, wegen Gesundheit 

ja, aus betriebl. Gründen 

 

52.8 % 

34.2 % 

13.0 % 

 

34.7 % 

52.4 % 

12.9 % 

 

<.01 

Tätigkeitsumfang (% ganztags, DRV 

Daten) 
65.4 % 83.6 % <.01 

Schichtarbeit (Versichertenangaben) 18.9 % 33.3 % <.01 

∅ Entgeldleistungen/Jahr 2009 - 

2011 

29842.5   

(14370.2) 

24069.3 

(14737.5) 
<.01 

 

 

 

3.4 Analysen zur Repräsentativität der Untersuchungsstich-

probe    

 

Da die Ausgangsstichprobe als anfallende Stichprobe über einen Zeitraum von 3 bzw. 6 Mo-

naten (DRV RLP) konsekutiv vollständig befragt wurde, kann die Stichprobe als repräsentativ 

für die Gesamtstichprobe der berufstätigen Versicherten unter 60 Jahren angenommen wer-

den, bei denen ein normales Heilverfahren (keine AHB) in den Indikationen Psychosomatik, 

Kardiologie, Orthopädie, Neurologie und Onkologie bewilligt wurde.  
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Ob im Zuge der schriftlichen Befragungen eine systematische Verzerrung der Ausgangsstich-

probe dadurch entstanden sind, dass nur ein Teil der Versicherten (47%) an der Befragung 

teilgenommen hat, kann auf der Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht beantwortet 

werden, da die Routinedaten aus datenschutzrechtlichen Gründen nur für die antwortenden 

Versicherten erhoben werden durften (das Begleitschreiben zur Erstbefragung war so ausge-

legt, dass die teilnehmenden Versicherten mit der Rücksendung des ausgefüllten Fragebo-

gens auch ihr Einverständnis zur Erhebung der Routinedaten erteilt hatten). Frühere Auswer-

tungen bei einer vergleichbaren katamnestischen Befragung von Rehabilitanden und STW-

Teilnehmern (vgl. Bürger 2008) hatten aber keine Hinweise auf bedeutsame systematische 

Stichprobenverzerrungen durch drop-outs ergeben. 

Daher wird im Folgenden lediglich geprüft, inwieweit die parallelisierte Untersuchungsstich-

probe der ursprünglichen Grundgesamtheit von für eine STW infrage kommenden Versicher-

ten entspricht. Diese Frage ist deshalb bedeutsam, da im Zuge einer statistischen 

Parallelisierung mit mehreren Variablen immer das Risiko besteht, dass vergleichbare Paar-

linge nur im mittleren Bereich der Verteilung von Variablen gefunden werden können, wäh-

rend die Fallzahlen in den Randbereichen so gering sind, dass es oft nicht gelingt, vergleich-

bare Paarlinge herauszufiltern. Die erfolgreich parallelisierte Stichprobe entspräche deshalb 

in der Verteilung und der Varianz nicht mehr der Ausgangsstichprobe. 

Mit den folgenden Berechnungen wird also überprüft, inwieweit die parallelisierte Untersu-

chungsstichprobe (N=2018) hinsichtlich verschiedener Variablen sich von der Stichprobe der 

Versicherten unterscheidet, die nicht parallelisiert werden konnten (N=1131). Grundgesamt-

heit sind dabei alle 3149 Versicherten (vgl. 3.2.3), die eine STW durchgeführt hatten oder 

die formalen Voraussetzungen für eine STW erfüllen, d.h. arbeitsunfähig aber für ihren letz-

ten Arbeitsplatz vollschichtig belastbar aus der Rehabilitation entlassen wurden und für die 

bei der katamnestischen Versichertenbefragung vollständige Angaben zum Status der Er-

werbstätigkeit vorliegen. 

Aufgrund der Größe der Stichprobe werden auch kleine Unterschiede signifikant, deshalb 

wird jeweils ein Maß mit angegeben, dass die Stärke des Unterschiedes verdeutlich, im Falle 

von t-Tests das Effektstärkemaß „d“, im Falle von chi-Quadrat-Tests „phi“. Dargestellt wer-

den die Berechnungen in den wichtigen Stichprobenkenngrößen.  

Insgesamt weisen die Ergebnisse einzelne statistisch signifikante Unterschiede aus, die aber 

in der Stärke des Effektes überwiegend gering ausfallen. Demnach weisen Fehlzeitendaten, 

SIBAR-Gesamtwerte, Daten zur subjektiv eingeschätzten beruflichen Leistungsfähigkeit, die 

Versichertenangaben zu Rentenabsichten und zu ihrer körperlichen Funktionsfähigkeit darauf 

hin, dass die etwas stärker beeinträchtigten Versicherten nicht parallelisiert werden konnten.  
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Tab. 8:  Stichprobencharakteristika in der Untersuchungsstichprobe und nicht paralleli-

sierten Stichprobe (N=3146) 

  
Nicht parall. 

(N=1128) 

Parallel 

(N=2018) 
p d, phi 

Alter  48.1 (8.1) 48.5 (8.0) n.s. 0.05 

Geschlecht (% weibl.)  68.0 % 71.8 % .023 0.04 

Dauer der Erkrankung  6.3 (7.7) 6.6 (7.5) n.s. 0.04 

SF-36 Körp. Rollenfunktion 12.7 (28.9) 14.8 (26.6) .035 0.08 

PHQ-Gesamt  6.7 (3.5) 6.9 (3.5) n.s. 0.06 

AU-Zeiten 12 Monate (Ang. Vers.) 24.5 (13.9) 21.4 (14.0) <.01 0.22 

Berufliche LF in % (Ang. Vers.) 29.7 % (27.4) 34.3 % (28.8) <.01 0.16 

SIBAR-Gesamt  7.8 (3.6) 7.1 (3.1) <.01 0.22 

Rente: Antrag o. Absicht (Vers.)  26.1 % 20.6 % <.01 0.10 

Diagnosen (DRV Daten) 
Muskuloskel. Erkrankung 
Psychische Erkrankung  
Onkologische Erkrankung 
Kardiologische Erkrankung 
Sonstige Erkrankung 

 
33.0 % 
43.7 % 
7.6 % 
2.9 % 
12.7 % 

 
33.8 % 
42.1 % 
10.4 % 
3.5 % 
10.2 % 

.029 0.06 

AU (DRV Daten) 
Keine AU 
AU unter 3 Monate  
AU unter 6 Monate 
AU über 6 Monate 

 
2.5 % 
12.7 % 
34.4 % 
50.5 % 

 
3.7 % 
25.8 % 
26.4 % 
44.1 % 

<.01 0.16 

Reha-Dauer Tage (DRV Daten) 30.6 (9.3) 30.7 (9.7) .66 0.02 

Art der Reha (% stat. DRV Daten) 83.4 % 87.5 % .01 0.06 

Reha nach § 51 (DRV Daten) 15.8 % 10.3 % <.01 0.08 

Stellung im Beruf (DRV Daten) 
 
Angestellter 
Facharbeiter 

 
 

76.2 % 
12.1 % 

 
 

78.6 % 
9.6 % 

 
 

.15 

 
 

0.06 

Tätigkeitsumfang 
 (% ganztags, DRV Daten) 

71.5 % 68.1 % .02 0.07 

∅ Entgeldleistungen/Jahr €   

2009 - 2011 

29129.8 

(15239.7) 

29001.4 

(14563.8) 
.82 0.009 
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Versicherte mit Verfahren nach § 51 und ambulanten Rehabilitationsverfahren konnten ge-

ringfügig häufiger nicht parallelisiert werden.   

Die parallelisierte Stichprobe repräsentiert also hinsichtlich von sozialmedizinischen Risikofak-

toren in geringfügigem Ausmaß weniger den oberen Extremen der Verteilung. Dies veran-

schaulicht exemplarisch auch noch einmal die Verteilung der SIBAR-Kennwerte in beiden 

Gruppen. Der Levene-Test auf Varianzgleichheit bestätigt die insgesamt geringere Varianz in 

der parallelisierten Stichprobe (F=33.02, p<.01).  

 

Abb. 2:  SIBAR-Werte in der Untersuchungsstichprobe und nicht parallelisierten Stich-

probe (N=3146) 

 

 

Während die Befragten aus den untersten SIBAR-Werteverteilungen vollständig in die 

Parallelisierungsstichprobe eingegangen sind, konnten Versicherte mit oberen Extremwerten 

nur unzureichend parallelisiert werden. Daher liegt auch der SIBAR-Mittelwert in der Unter-

suchungsstichprobe leicht unter dem Mittelwert der nicht-parallelisierten Vergleichsgruppe. 

Die Grafik verdeutlicht aber auch, dass die Verteilungscharakteristika des SIBAR ansonsten in 

der Untersuchungsstichprobe weitgehend der der nicht-paralleisierten Stichprobe entspricht.  
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Daten zur STW in der Untersuchungsstichprobe: Einleitung, 

Beginn und Durchführung der Verfahren 

 

Im Folgenden werden zunächst Daten zu den STW vorgestellt, um einen Eindruck von den 

STW-Verfahren in der Untersuchungsstichprobe zu vermitteln. Die Darstellung der Ergebnis-

se orientiert sich dabei an der Ergebnisdarstellung der früheren sehr umfangreichen retro-

spektiven Befragung zu STW (vgl. Bürger, W. , Kluth, W., Koch, U. 2008), um die Ergebnisse 

vergleichen zu können. In der damaligen Erhebung konnten insgesamt 4389 Versicherte mit 

STW (2407 STW DRV, 1982 STW GKV) zum Verfahren befragt werden. Solche Vergleiche 

lassen auch zumindest näherungsweise Schlüsse darüber zu, ob die in der vorliegenden 

prospektiven Studie erreichten Teilnehmer hinsichtlich der STW Verfahren typisch für die 

Gesamtheit der STW-Verfahren sind.   

Es wurde auch jeweils geprüft und dann entsprechend hier dargestellt, wenn sich signifikan-

te Unterschiede zwischen den beiden Rentenversicherungsträgern zeigen. 

 

 

4.1 Empfehlung und Einleitung der STW 

 

Die Versicherten wurden im Rahmen der katamnestischen Erhebung etwa 15 Monate nach 

der Rehabilitation gefragt, ob Sie im Zusammenhang mit Ihrer Rehabilitationserkrankung von 

irgendeiner Seite eine Empfehlung zu einer STW erhalten hatten.  

Die Antworten zeigen, dass nennenswerte Empfehlungsquoten von über 10% von niederge-

lassenen Ärzten, Ärzten in der Rehabilitation, Krankenkassen und Arbeitgebern kommen. Die 

DRV, Betriebs- und Personalräte, der Medizinische Dienst der Krankenkassen oder andere 

spielen bei den Empfehlungen zu einer STW den Angaben der Versicherten zufolge demnach 

kaum eine Rolle.  

Teilt man diese Empfehlungsquoten nach den Trägern des Verfahrens auf, wird eine STW zu 

Lasten der DRV vor allem während der Rehabilitation angeregt, zu einem deutlich geringeren 

Teil durch niedergelassene Ärzte. Bei den Verfahren zu Lasten der GKV empfehlen dagegen 

vor allem niedergelassene Ärzte und Rehabilitationsärzte, darüber hinaus aber zu substanti-

ellen Anteile auch die Krankenkassen und die Arbeitgeber eine bedeutsame Rolle. Die GKV 

übernimmt also offenbar hinsichtlich der Empfehlung zu einer STW eine deutlich aktivere 

Rolle im Unterschied zur DRV, und fördert so auch STW-Verfahren, deren Kosten sie dann 

gar nicht tragen muss, wenn sie im Zusammenhang mit einer unmittelbar vorausgegangenen 

Rehabilitation vom Rentenversicherungsträger übernommen werden.  

Es bestehen nur schwache Unterschiede zwischen DRV Bund und DRV RLP in dem Sinne, 

dass bei den Regionalträgern Empfehlungen zur STW laut Angabe der Versicherten etwas 

häufiger von Krankenkassen und Medizinischem Dienst der Krankenkassen kommen, dage-

gen von den Arbeitgebern etwas seltener.   

4 
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Tab. 9:  Fragebogenangaben von Versicherten zu Empfehlungen zur STW (N=2018)  

Empfehlungsquoten zur STW 

durch: STW zu Lasten DRV (N=736) STW zu Lasten KK (N=273) 

Arzt in der Reha 75.7 % 58.0 % 

Niedergelassenen Arzt 26.9 % 60.8 % 

RV-Träger 7.6 % 4.0 % 

Krankenkasse 10.5 % 27.5 % 

Arbeitgeber 10.6 % 22.7 % 

 

Spätere STW-Teilnehmer werden bei beiden Rentenversicherungsträgern regelhaft im Rah-

men der Medizinischen Rehabilitation auch ausführlich über das Verfahren aufgeklärt, dies 

gilt erwartungsgemäß natürlich in besonderem Maße für die Versicherten, die schließlich eine 

STW zeitnah nach der Rehabilitation zu Lasten der DRV beginnen. Aber auch unter den Ver-

sicherten, die eine STW zu Lasten der GKV oder gar keine STW durchführen, sind während 

der Rehabilitation bedeutsame Anteile von Versicherten zu diesem Verfahren zumindest kurz 

beraten worden.    

 

Tab. 10: Fragebogenangaben von Versicherten zur Aufklärung über STW während der 

Rehabilitation (N=1902, p<.01)  

Aufklärung über STW während der Rehabilitation 

 STW DRV (N=712) STW GKV (N=259) keine STW (N=931) 

nicht erinnerlich 

oder nicht bespro-

chen  

7.1 % 17.4 % 41.9 % 

Kurz besprochen 32.0 % 47.9 % 41.2 % 

Ausführlich bespro-

chen 
60.9 % 34.7 % 16.9 % 

 

Die Empfehlungen zu einer STW erfolgen lt. Versicherten bei den Verfahren zu Lasten der 

DRV vor allem während der Rehabilitation, seltener vor oder sogar erst nach der Rehabilita-

tion. Bei den Verfahren zu Lasten der GKV erhalten die Versicherten eine entsprechende 

Empfehlung zu einem deutlich höheren Anteil erst nach Ende der Rehabilitation. Auch Versi-

cherte, die letztlich keine STW in Anspruch nehmen, haben in einem Viertel der Fälle eine 

entsprechende Empfehlung während der Rehabilitation erhalten.  
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Tab. 11: Fragebogenangaben von Versicherten zum Zeitpunkt der Empfehlung zur STW 

(N=1851, p<.01)  

Zeitpunkt der Empfehlung zur STW  

 STW DRV (N=704) STW GKV (N=266) keine STW (N=881) 

Keine Empfehlung 4.3 % 6.0 % 51.9 % 

schon vor der Reha 16.6 % 18.8 % 10.0 % 

während der Reha 70.2 % 43.4 % 25.4 % 

nach der Reha 8.9 % 31.6 % 12.7 % 

 

Nicht alle Versicherten, die eine Empfehlung zur STW erhalten haben oder entsprechend 

beraten wurden, setzen eine solche Empfehlung tatsächlich auch um.  

Betrachtet man die von Versicherten ohne STW aufgeführten Gründe, warum eine empfoh-

lene und aus Sicht der Versicherten retrospektiv eigentlich notwendige STW nicht in An-

spruch genommen wurde, werden vor allem Arbeitsbedingungen (Arbeitgeber wollte nicht, 

Arbeitsbedingungen wie z.B. weite Anfahrten erschweren STW), gesundheitliche Gründe, 

finanzielle Überlegungen oder andere persönliche Gründe genannt. Es sind vor allem Ar-

beitsbedingungen und finanzielle Überlegungen, die solche Versicherte abhalten, die retro-

spektiv eine STW als eigentlich notwendig erachten.    

 

Tab. 12: Fragebogenangaben von Versicherten ohne STW (N<1009) zu Gründen, wa-

rum eigentlich empfohlene oder notwendige STW nicht durchgeführt wurde  

Warum keine STW trotz Empfehlung oder Notwendigkeit 

Gründe: 
alle ohne STW 

(N<1009) 

alle ohne STW, die 

restrospektiv eine 

STW für notwendig 

hielten (N=367) 

Niedergelassene Arzt wollte nicht 2.6 % 1.9 % 

Arbeitgeber wollte nicht 8.4 % 15.8 % 

wegen Arbeitsbedingungen nicht möglich 16.6 % 21.8 % 

aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 21.5 % 18.3 % 

Träger (Krankenkasse) nicht einverstanden   1.7 % 3.0 % 

Familiäre Gründe 2.1 % 2.7 % 

finanzielle Gründe 10.6 % 17.4 % 

andere persönl. Gründe, Versicherte wollte nicht 18.9 % 15.3 % 

 

Beim Vergleich der DRV-Träger zeigt sich, dass von den DRV-RLP-Versicherten vor allem 

Arbeitsbedingungen genannt werden, die eine STW verhindern. 12.9% der Versicherten der 
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DRV RLP ohne STW geben an, der Arbeitgeber habe der STW  nicht zugestimmt (DRV Bund 

7.7%, p<.05). 23% der DRV-RLP-Versicherten geben an, die Arbeitsbedingungen lassen 

keine STW zu, bei der DRV Bund liegt die entsprechende Quote bei 15.5% (p<.05).  

 

 

4.2 Beginn der STW 

 

Die Versicherten mit STW beginnen laut eigenen Aussagen ihre STW im Mittel etwa 28.7 

Tage nach Abschluss der Rehabilitation. 65.8 % der Versicherten beginnen sie innerhalb der 

ersten beiden Wochen nach der Rehabilitation, insgesamt 79.7% beginnen sie innerhalb der 

ersten 28 Tage nach der Rehabilitation.  

Trennt man auf der Grundlage der Daten der DRV und den Angaben der Versicherten (vgl. 

Kap. 3.2.3) zwischen Verfahren zulasten der DRV und den GKV zeigen sich erwartungsge-

mäß deutlich Unterschiede im Verfahren. Versicherte, die ihre STW zu Lasten der Kranken-

kassen durchführen, beginnen die STW deutlich später mit durchschnittlich 78 Tagen Verzö-

gerung nach der Rehabilitation.  

 

Tab. 13: Fragebogenangaben von Versicherten zum Beginn der STW in Tagen nach der 

Rehabilitation, Mittelwerte u. Streuungen (N=664, t-Test=14.76, p<.01, 

d=1.15)  
 

Beginn des STW-Verfahrens in Tagen nach Abschluss der Rehabilitation 

 STW zu Lasten RV (N=514) STW zu Lasten KK (N=150) 

Beginn der STW  14.43 (28.8) 77.64 (81.33) 

sofort  26.7 % 10.0% 

< 1 Wochen 47.5%  12.7 % 

< 2 Wochen 79.0 % 20.7 % 

< 3 Wochen 85.2 %  22.7 % 

< 4 Wochen 93.4 % 32.7 % 

> 16 Wochen 98.4 % 22.7 % 

 

Versicherte, die ihre STW zu Lasten der DRV durchführen, beginnen die STW deutlich früher 

mit durchschnittlich 14 Tagen Verzögerung nach der Rehabilitation. Statistisch bedeutsame 

Unterschiede beim Start der STW zwischen den beiden Rentenversicherungsträgern zeigen 

sich dabei nicht.  

Der weit überwiegende Teil der Versicherten (93%) beginnt eine STW zu Lasten der DRV 

innerhalb von 4 Wochen nach der Rehabilitation. Umgekehrt beginnen über zwei Drittel 

(67%) der Verfahren zu Lasten der Krankenkassen mit einer Verzögerung von mehr als 4 
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Wochen, 22.7 % sogar mit einer Verzögerung von mehr als 4 Monaten  nach der Rehabilita-

tion.  

Dabei werden Unterschiede zur letzten Befragung unserer Arbeitsgruppe (vgl. Bürger, W. , 

Kluth, W., Koch, U. 2008) in dem Sinne deutlich, dass die STW-Verfahren in der hier unter-

suchten Stichprobe später beginnen. Im Unterschied zur letzten Befragung zeigen sich in der 

vorliegenden Untersuchungsstichprobe auch keine überzufälligen Unterschiede des Beginns 

der STW in Abhängigkeit von der Art der Erkrankung, nicht mehr die Versicherten mit kar-

diologischen Erkrankungen beginnen ihre STW am stärksten verzögert, sondern Versicherte 

mit psychischen Erkrankungen.   

 

 

Abb. 3: Fragebogenangaben von Versicherten mit STW zu Lasten der Rentenversiche-

rung zum Beginn der STW in Tagen nach der Rehabilitation in Abhängigkeit 

der Art der Erkrankung (F=1.27, p=.28, N=514)   

 

Bei den Verfahren zu Lasten der GKV sind die Unterschiede geringfügig größer (F=2,09, 

p=.085), die Reihenfolge zwischen den Erkrankungen bleibt bei deutlich verzögertem Beginn 

(Versicherte mit psychischen Erkrankungen beginnen ihre STW im Mittel 100 Tage nach der 

Rehabilitation) erhalten.   
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Wie in der früheren Studie werden STW zu Lasten der DRV nach ambulanter Rehabilitation 

im Durchschnitt 3 Tage früher begonnen, ambulant mit 12 Tagen Verzögerung, nach statio-

närer Rehabilitation mit 15 Tagen, der Unterschied ist aber nicht überzufällig. Vergleichbares 

gilt für die Verfahren zu Lasten der GKV, hier ist die Differenz mit 26 Tagen noch größer, 

aber ebenfalls nicht überzufällig.  

 

 

4.3 Durchführung von STW  

 

4.3.1  Dauer der STW 
 

Die Dauer des Verfahrens (Basis Rentenversicherungsdaten) variiert bei den STW zu Lasten 

der DRV zwischen 5 und 182 Tagen und liegt im Mittel bei 49,6 Tagen.  

Für die Versicherten mit STW zu Lasten der GKV liegen nur Versichertenangaben zu den 

Verfahrensdauern vor, diese korrelieren aber bei den STW DRV Versicherten mit r=.83 

(p<.01, N=472) so hoch mit den Rentenversicherungsdaten, dass sie für einen Vergleich der 

beiden Verfahren ausreichend verlässlich erscheinen.  

Versicherte, die ihr STW zu Lasten der Rentenversicherung durchgeführt haben, geben mit 

durchschnittlich 6 Wochen eine etwas geringere Dauer der STW an im Vergleich mit Versi-

cherten, die das Verfahren zu Lasten der Krankenkassen durchgeführt haben (7 Wochen). 

  

Tab. 14: Fragebogenangaben von Versicherte zur Dauer der STW in Tagen, Mittelwer-

te, Streuungen und Ergebnisse des t-Test   

 Dauer der STW-Verfahren in Wochen 

 STW zu Lasten DRV N STW zu Lasten GKV N T p d 

Dauer der STW  42.42 (26.25) 554 52.94 (47.74) 208 3.86 <.01 .28 

 

Bei den Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung schließen 75% die STW innerhalb von 

6 Wochen ab, 96% innerhalb von 12 Wochen. Bei den Verfahren zu Lasten der Krankenkas-

sen werden 64% innerhalb von 6 Wochen, 90% innerhalb von 12 Wochen abgeschlossen. 

Am häufigsten werden die Verfahren über eine Dauer von 4 oder 6 Wochen durchgeführt 

(vgl. Tabelle 15). Die Ergebnisse entsprechen weitgehend den bereits bekannten Daten.   

Interessanterweise bestätigt sich auch in der vorliegenden Erhebung wie in der früheren 

Studie, dass STW bei Regionalträgern, hier der DRV Rheinland-Pfalz, signifikant kürzer dau-

ern im Vergleich zur DRV zu Lasten der DRV Bund (vgl. Tab. 16). Dabei gilt dies aber sowohl 

für die Verfahren zu Lasten der beiden Rentenversicherungen als auch der Krankenkassen. 

Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund führen ihre STW mit durchschnittlich 44 

Tagen deutlich länger durch als Versicherte der Rentenversicherung Rheinland-Pfalz mit 

durchschnittlich 32 Tagen. 
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Tab. 15: Fragebogenangaben von Versicherten zur Dauer der STW (N=764)  

Dauer des STW-Verfahrens in Wochen 

 STW zu Lasten RV (N=554) STW zu Lasten KK (N=208) 

3 Wochen 15.3 % 12.0 % 

4 Wochen 30.1 % 25.5 % 

6 Wochen 29.7 % 26.9 % 

8 Wochen 9.4 % 10.1 % 

12 Wochen 11.3 % 15.9 % 

 

Da sich auch die Dauern der Verfahren zu Lasten der Krankenkassen in ähnlicher Weise zwi-

schen Versicherten der DRV Bund und der DRV RLP unterscheiden, und dies auch bereits bei 

der früheren Erhebung in ganz ähnlicher Weise zu beobachten war, sind die Unterschiede in 

der Dauer der Verfahren vermutlich eher auf regionale Unterschiede und Unterschiede in der 

Versichertenzusammensetzung der Stichproben (vgl. Kap. 3.3) als mit trägerspezifischen 

Unterschieden in der Durchführung zurückzuführen.   

 

Tab. 16: Fragebogenangaben von Versicherte zur Dauer der STW in Tagen, Mittelwer-

te, Streuungen und Ergebnisse des t-Test, Vergleich der Regionalträgern und 

Bund, jeweils getrennt nach STW DRV und GKV 

 Dauer der STW-Verfahren in Wochen 

 STW DRV Bund N STW DRV RLP N T p d 

Dauer der STW  44.23 (27.33) 471 32.13 (15.42) 83 5.73 <.01 .57 

 STW GKV Bund N STW GKV RLP N T p d 

Dauer der STW  55.60 (50.68) 176 38.28 (21.41) 32 3.22 <.01 .48 

 

Verschiedene demographische und Krankheitsvariablen sowie Variablen zur Berufssituation 

(Stundenumfang und Dauer der Beschäftigung beim aktuellen Arbeitgeber, Schichtarbeit, 

berufliche Zufriedenheit und Belastungserleben, Größe des Betriebes, Einkommen und schu-

lische und berufliche Bildung) und Daten zur Art der Rehabilitation (ambulant, stationär, § 

51) stehen allerdings nicht in bedeutsamen Zusammenhang mit der Dauer der STW.   

Von Bedeutung ist aber die Art der Erkrankung (F=10.7, p<.01, N=789), die längsten Dau-

ern von STW finden sich bei Versicherten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei allerdings 

großer Variabilität, die geringsten bei Versicherten mit orthopädischen Erkrankungen. Bei der 

2008 publizierten letzten umfangreichen Erhebung zu STW wiesen noch Versicherte mit psy-

chischen Erkrankungen die längsten Dauern an STW auf.   
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Abb. 4: Fragebogenangaben von Versicherte zur Dauer der STW, Mittelwerte getrennt 

für Rentenversicherungsdaten zur Reha-Indikation (N=789)  

 

 

 

4.3.2 Art der Belastungssteigerung 
 

Die Teilnehmer an STW wurden gefragt, wie sie ihre Belastung gesteigert haben.   

Die Belastungssteigerungen erfolgt diesen Angaben in der weit überwiegenden Zahl der Fälle 

(90%) stundenweise (vgl. nachfolgende Abbildung). Dies gilt in etwa vergleichbarem Aus-

maß für Verfahren zu Lasten der Renten- und der Krankenversicherung. 

Bei der Rentenversicherung erfolgt in lediglich 3% der Fälle eine tageweise Steigerung der 

Belastung, in 7% der Fälle Mischformen zwischen stundenweiser und tageweiser Form der 

Belastungssteigerung. Bei den Verfahren zu Lasten der Krankenversicherung erfolgt die Be-

lastungssteigerung in 86% der Fälle stundenweise und in 8% der Fälle in Mischformen. 
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Abb. 5: Fragebogenangaben von Versicherte zur Art der Belastungssteigerung wäh-

rend der STW (phi=.081, p<.05, N=925)  

 

Die früheren Befragungen der Versicherten zu den Belastungsstufen hatten gezeigt, dass 

Versicherte die STW am häufigsten in zwei Belastungsstufen mit einer initialen Stundenbe-

lastung von 4 Stunden pro Tag für die durchschnittliche Dauer von 2 Wochen, gefolgt von 

einer 2. Belastungsstufe mit einer Belastung von 6 Stunden pro Tag für weitere 2 Wochen 

durchführen, und nahezu ebenso häufig in drei Belastungsstufen mit einer initialen Stunden-

belastung von etwa 3 Stunden pro Tag für die durchschnittliche Dauer von eineinhalb Wo-

chen, gefolgt von einer 2. Stufe mit einer Belastung von 4-5 Stunden pro Tag für weitere 2 

Wochen und einer letzten Stufe von 2 Wochen mit meist 6 Stunden. Dabei wurde die initiale 

Belastung in Stunden pro Tag in der ersten Belastungsstufe umso geringer festgelegt, je 

mehr Belastungsstufen der Versicherte im Rahmen der STW durchläuft.   

Hierzu liegen in der vorliegenden Untersuchung keine Daten mehr vor.  
 

 

4.4 Beendigung der STW  
 

Die folgende Tabelle 17 zeigt die Anteile der Versicherten, die nach eigenen Angaben im 

Fragebogen die STW beendet und abgebrochen haben. Insgesamt liegt die Quote der Ab-
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brecher in der Gesamtstichprobe bei 11.8% und damit geringfügig über der bei der früheren 

Erhebung (damals 9.8%). Trennt man die Ergebnisse nach STW zu Lasten der Rentenversi-

cherung und Krankenkassen, ist sie mit 11.7% (DRV) und 12.1% (GKV) vergleichbar hoch. 

Versicherte mit STW in Trägerschaft der DRV RLP brechen ihre STW mit 18.7% (N=20) da-

bei häufiger ab im Vergleich mit Versicherten, die ihre STW in Trägerschaft der DRV Bund 

durchgeführt haben (10.5%, N=65, p<.05). 

 

Tab. 17: Abbrecherquoten bei STW, getrennt nach Kostenträgern des Verfahrens 

(N=2018) 

Abbrecherquoten STW gesamt 11.8 % 

 STW DRV STW DRV Bund STW DRV RLP STW GKV 

Abbrecherquoten 11.7 % 10.5 % 18.7 % 12.1 % 

 

Wenn eine STW abgebrochen wird, geschieht dies nicht notwendigerweise in den ersten 

Tagen nach Beginn der Maßnahme. Im Mittel dauern auch die Verfahren, von denen die Ver-

sicherten angeben, sie abgebrochen zu haben, noch 4.8 Wochen. Dies ist kürzer als die be-

endeten Maßnahmen (6.6 Wochen, p<.01, d=.40). Unter den Abbrechern befinden sich aber 

immer noch 31.5% der Versicherten, deren STW länger als 4 Wochen dauert. 55.7% der 

Befragten, die die STW abbrechen, beenden diese zwischen der ersten und der vierten Wo-

che. (vgl. Tabelle 18).   

 

Tab. 18: Dauer von STW bei beendeten und abgebrochenen STW (N=760) 

 

Dauer des STW-Verfahrens in Wochen 

 Abgebrochene STW (N=70) Beendete STW (N=690) 

max. 1 Woche 12.8 % 0.7 % 

max. 4 Wochen 55.7 % 39.9 % 

max. 6 Wochen 15.8 % 30.5 % 

Mittelwert Gesamtdauer 4.8 Wochen (s=4.87) 6.6 Wochen (s=4.79) 

 

Versicherte, die ihre STW abgebrochen haben, wurden auch nach den Gründen befragt, auf-

grund derer sie die STW abbrechen. Hierzu wurden die Antwortkategorien „stimme etwas 

zu“ und „stimmt genau“ zusammengefasst. Die häufigsten Gründe für einen Abbruch sind 

demnach „Krankheitsrückfälle“ und „gesundheitliche Überforderung mit der Arbeit“. Etwas 

seltener werden Probleme am Arbeitsplatz und mit Vorgesetzten oder Kollegen als Gründe 

für einen Abbruch angeführt. In etwa einem Drittel der Fälle geben die Betroffenen auch an, 

eine STW sei nicht das richtige für sie gewesen. Andere private Gründe für einen Abbruch 

werden eher selten genannt.  
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Abb. 6: Fragebogenangaben von Versicherten mit STW, die ihre STW abgebrochen 

haben (N=87), zu den Gründen für den Abbruch  

 

 

4.5 Versichertenbewertung der STW 

 

Im Folgenden werden Ergebnisse zu den Bewertungen der Versicherten über die STW vor-

gestellt. Dabei wurde retrospektiv etwa 15 Monate nach der Rehabilitation von Teilnehmern 

und Nicht-Teilnehmern an STW die Notwendigkeit einer STW bewertet, von STW-

Teilnehmern die Gesamtbeurteilung des Verfahrens, die Geschwindigkeit der Belastungsstei-

gerung und die erlebte Betreuung und Unterstützung durch andere während des Verfahrens.    

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer bestätigt die Indikation zur STW. Retrospektiv 

beurteilt das Gros der Versicherten, die eine STW durchgeführt haben, diese auch als not-

wendig. Dies gilt gleichermaßen für Verfahren zu Lasten der DRV und der GKV sowie für 

beide RV-Träger. Dagegen äußert die Hälfte (50.5%) der 726 Versicherten, die keine STW 

durchgeführt haben, eine solche Maßnahme wäre möglicherweise (29.6%) oder sogar sicher 

(20.9%) notwendig gewesen. Nur ein kleiner Prozentsatz der STW-Teilnehmer geht retro-

spektiv davon aus, dass eine STW eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.   



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

36 

Tab. 19: Versichertenangaben zur Frage, ob im Nachhinein (Katamnesezeitpunkt) aus 

ihrer Sicht eine STW notwendig war (N=1680, p<.01)  

 

Versichertensicht: War STW retrospektiv notwendig ? 

 STW DRV (N=691) STW GKV (N=263) keine STW (N=726) 

ja 88.3 % 92.8 % 21.0 % 

unsicher 6.9 % 4.5 % 29.6 % 

Vermutlich nicht 4.8 % 2.7 % 49.4 % 

 

 

Die überwiegende Mehrheit der STW-Teilnehmer bewerten die STW auch positiv, dabei be-

steht kein Unterschied in Abhängigkeit vom Träger der Maßnahme (STW DRV vs. STW GKV 

als auch STW DRV Bund vs. STW DRV RLP). Auf einer Rating-Skala von 0 „sehr schlecht“ bis 

10 „ausgezeichnet“ bewerten 57% der Befragten die Maßnahme mit 7 – 10, lediglich 15.9% 

mit 0 – 3. 

 

 

Abb. 7: Fragebogenangaben von Versicherte zur Gesamtbeurteilung der STW 

(F=0.38, p=.54, N=944)  
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Die Steigerung der Belastung im Rahmen des Verfahrens wird von der Mehrheit der Teil-

nehmer wiederum bei allen Trägern gleichermaßen als genau richtig eingestuft, knapp ein 

Drittel der Teilnehmer bewertet die Steigerung aber als zu schnell.  

 

 

 

Abb. 8: Fragebogenangaben von Versicherte zur Bewertung der Belastungssteigerung 

(phi=.044, p=.41, N=912)  

 

Etwa ein Drittel der Teilnehmer an STW bewertet allerdings die Betreuung und Unterstüt-

zung während der STW als nicht ausreichend oder schlecht (vgl. Abb. 9). Diese Bewertungen 

fallen bei den Verfahren zu Lasten der DRV noch etwas schlechter aus im Vergleich zu den 

Verfahren bei der GKV und bei der DRV RLP mit einem Anteil von 49% Unzufriedener noch 

einmal deutlich schlechter (p<.05) im Vergleich mit der DRV Bund (33 %).   

Teilnehmer an STW wurden ergänzend gefragt, durch welche Ansprechpartner sie während 

des Verfahrens Unterstützung erhalten haben, ob dies notwendig und hilfreich war oder ob 

sie keine Unterstützung erhalten haben, dies aber für erforderlich gehalten hätten.  

 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

38 

 

 

Abb. 9: Fragebogenangaben von Versicherte zur Bewertung der Betreuung und Unter-

stützung während der STW (phi=.074, p=.08, N=906)  

 

Die Übersicht (vgl. nachfolgende Tabelle 20) zeigt zunächst, dass die wichtigsten Ansprech-

partner für STW-Teilnehmer während ihres Verfahrens ein niedergelassener Haus- oder 

Facharzt oder Psychotherapeuten sowie die Vorgesetzten sind. Diese Ansprechpartner, bei 

den Vorgesetzten mit Abstrichen, werden in der Mehrheit der Fälle auch als hilfreich erlebt.  

Demgegenüber werden Integrationsämter, Betriebsärzte, Betriebs- oder Personalräte und 

Reha-Kliniken von der Mehrheit der Befragten als nicht erforderlich Ansprechpartner bewer-

tet, etwas weniger häufig auch Ansprechpartner bei den Krankenkassen oder Rentenversi-

cherungen.  

Den Angaben der Versicherten zufolge bestünde bei etwa einem Viertel der Befragten ein 

Bedarf, vor allem bei den Vorgesetzten, Betriebsärzten, Betriebs- oder Personalräten, Kran-

kenkassen oder Rentenversicherungen, Integrationsämtern, den Rehabilitationskliniken und 

etwas seltener auch den Psychotherapeuten Ansprechpartner während des Verfahrens zu 

haben.  
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Tab. 20: Versichertenangaben zur erlebten Unterstützung während einer STW durch 

verschiedene Ansprechpartner (N<742)  

 

Ansprechpartner während der STW 

 Ja, war hilfreich Ja, aber nicht hilfreich Nein, aber erforderlich Nicht erforderlich 

Haus- o Fach-

arzt 
60.5 % 7.8 % 10.4 % 21.3 % 

Betriebsarzt 13.2 % 6.3 % 25.0 % 55.5 % 

Vorgesetzte 39.1 % 14.0 % 27.5 % 19.5 % 

Integrations-

amt 
12.2 % 4.7 % 22.4 % 60.7 % 

Betriebs- o. 

Personalrat 
20.4 % 9.6 % 25.2 % 44.8 % 

KK oder DRV 27.8 % 6.1 % 24.4 % 41.7 % 

Psychothera-

peut 
45.3 % 7.0 % 17.0 % 30.7 % 

Reha-Klinik 18.4 % 5.1 % 22.5 % 54.0 % 

 

Zwischen den Trägern der Verfahren zeigen sich Unterschiede. Niedergelassene Ärzte sind in 

die STW der DRV einerseits seltener eingebunden im Vergleich zu den STW-GKV, werden 

aber auch von einem höheren etwas Prozentsatz für nicht erforderlich gehalten (p<.01). Die 

Einbeziehung von Vorgesetzten wird von Teilnehmern an STW-DRV mit 21% etwas häufiger 

für nicht erforderlich gehalten im Vergleich mit STW-GKV (14%), von letzteren aber auch 

häufiger als nicht hilfreich bewertet (19% STW-GKV, 12% STW-DRV, p<.05). Die Einbezie-

hung von Integrationsämtern oder Schwerbehindertenvertretungen werden von den Versi-

cherten mit STW-DRV häufiger als nicht notwendig erachtet im Vergleich mit Teilnehmern an 

STW-GKV, diese bewerten sie, wenn sie eingeschaltet wurden, etwas häufiger aber auch als 

nicht hilfreich (p<.05).  

Versicherte mit STW in Trägerschaft der DRV RLP halten die Einbeziehung von Vorgesetzten 

in das Verfahren weniger häufig für erforderlich im Vergleich mit Versicherten mit STW in 

Trägerschaft der DRV Bund (p<.05). Das Gleiche gilt für die Einbeziehung von Psychothera-

peuten, die bei den DRV Bund Versicherten auch viel häufiger in Anspruch genommen wer-

den. Berücksichtigt man die unterschiedliche Geschlechterverteilung in beiden Stichproben, 

erweist sich dieser Effekt lediglich bei den Frauen als signifikant (p<.01).   

Am häufigsten äußern sich die Teilnehmer – gleichermaßen bei den verschiedenen Trägern -  

unzufrieden mit der seelischen Ermutigung und Unterstützung während des Verfahrens, mit 

der Hilfe bei finanziellen Fragen und mit der Unterstützung bei während der STW auftreten-

den Problemen am Arbeitsplatz.  
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Abb. 10: Fragebogenangaben von Versicherte mit STW zur Bewertung der Betreuung 

während des Verfahrens (N=829)  
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Ergebnisse von Stufenweisen Wiedereingliederungen  

 

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Teilnehmer von STW im Vergleich zur paralleli-

sierten Kontrollgruppe ohne STW hinsichtlich ihrer Rückkehr ins Erwerbsleben, ihrer Frühbe-

rentungsabsichten, ihrer Fehlzeitenentwicklung und der Veränderung ihres Gesundheitszu-

standes und der Funktionsfähigkeit  abschneiden. Diese Ergebnisse basieren auf den Versi-

chertenangaben im Fragebogen.  

Zusätzlich wird dargestellt, wie viele Tage Versicherte mit und ohne STW in den beiden Jah-

ren 2013 und 2014 nach der Rehabilitation sozialversicherungspflichtig Beiträge zahlten und 

welche Entgeltleistungen beide Gruppen in diesen beiden Jahren im Vergleich zum Zeitraum 

vor der Rehabilitation (2009 bis 2011) aufweisen. Diese Daten zu den Beitragsleistungen 

sind den Routinedaten der Rentenversicherungen entnommen. Ebenfalls den Routinedaten 

entnommen wurden die Kosten für Rentenzahlungen, Rehabilitationsleistungen und Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) in den beiden Jahren nach der Rehabilitation (2013-

2014).  

Die Ergebnisdarstellungen beschränken sich hier auf die genannten grundlegenden Ergeb-

niskriterien, um die nachfolgenden Berechnungen differentieller Effekte nicht zu überfrach-

ten.  

Bei den Ergebnisdarstellungen werden ergänzend die beiden Rentenversicherungen (DRV-

Bund und DRV-RLP) sowie die STW-Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung bzw. Ge-

setzlichen Krankenversicherung berücksichtigt und dargestellt, wenn in diesen Gruppen un-

terschiedliche Ergebnisse auftreten. Zudem wird jeweils kontrolliert und berichtet, wenn die 

Arzteinschätzungen zum Entlassstatus als unter 6stündig belastbar eine Rolle spielen.   

 

 

5.1 Versichertenangaben zur Rückkehr ins Erwerbsleben und 

zu Frühberentungen 
 

Beim Vergleich der Versichertenangaben zu ihrem Erwerbsstatus etwa 15 Monate nach der 

Medizinischen Rehabilitation zeigen sich deutliche Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer. 

Während 87% der befragten STW-Teilnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, 

liegt die entsprechende Quote in der Kontrollgruppe lediglich bei 61%. Betrachtet man alle 

Versicherten mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und Ausbildung oder Umschu-

lung als beruflich integriert, liegt die Quote bei den STW-Teilnehmern mit 88% ebenfalls 

deutlich über der in der Kontrollgruppe (65%, phi=.28, p<.01). Auch die Quoten an arbeits-

losen Versicherten liegen in der KG mit 17% deutlich über denen der Versicherten mit STW 

(7%).  

 

5 
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Tab. 21: Erwerbs- und Frühberentungsstatus zum Katamnesezeitpunkt in der Untersu-

chungsstichprobe für STW und KG (N=2018)  

 

 
STW (N=1009) KG (N=1009) 

Sozialversicherungspflichtig tätig  87.1 % 61.3 % 

Ausbildung/Umschulung  0.9 % 3.2 % 

andere Tätigkeiten (Nichtsozialver-

sicherungspflichtig, Hausfrau)  
1.9 % 2.3 % 

arbeitslos  6.7 % 16.6 % 

Altersrente  0.3 % 0.4 % 

Erwerbsunfähigkeits-Rente  3.2 % 16.2 % 

           N = 2018                                                   Chi2: 200.1, phi=.315, p<.01  

 

Hinsichtlich des Erwerbsstatus zeigen sich dabei jeweils kaum Unterschiede zwischen der 

Gruppe von Versicherten mit STW gegenüber Versicherten der KG, wenn STW zu Lasten der 

DRV und der GKV miteinander verglichen werden. In der KG ohne STW bei den Verfahren zu 

Lasten der GKV sind die Quoten an EU-Berentungen etwas geringer gegen der entsprechen-

den Kontrollgruppe bei den Versicherten mit STW-Verfahren zu Lasten der DRV. 
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Tab. 22: Erwerbs- und Frühberentungsstatus zum Katamnesezeitpunkt in der Untersu-

chungsstichprobe für STW und KG getrennt nach Kostenträgern (N=2018)  

 

 

STW DRV 

(N=736) 

KG DRV 

(N=736) 

STW-GKV 

(N=273) 

KG-GKV 

(N=273) 
 

Sozialversicherungspflichtig tätig  87.1 % 61.3 % 88.3 % 61.5 %  

Ausbildung/Umschulung  0.9 % 3.0 % 0 % 3.7 %  

andere Tätigkeiten (Nichtsozial-

versicherungspflichtig, Hausfrau)  
1.9 % 2.2 % 2.2 % 2.5 %  

arbeitslos  6.7 % 15.9 % 6.6 % 18.3 %  

Altersrente  0.3 % 0.5 % 0.4 % 0 %  

Erwerbsunfähigkeits-Rente  3.2 % 17.1 % 2.6 % 13.9 %  

 

Chi2: 139.6, phi=.31, 

p<.01 

Chi2: 62.1, phi=.38, 

p<.01 

 

 

Werden die Ergebnisse hinsichtlich der beiden Rentenversicherungen getrennt berechnet, 

zeigen sich jeweils vergleichbare Unterschiede zwischen STW-Gruppe und KG, allerdings 

liegen die Arbeitslosenquoten bei Versicherten der DRV RLP deutlich höher, während die 

Erwerbsunfähigkeitsquoten in der Kontrollgruppe deutlich niedriger sind im Vergleich zur 

DRV Bund.  
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Tab. 23: Erwerbs- und Frühberentungsstatus zum Katamnesezeitpunkt in der Untersu-

chungsstichprobe für STW und KG, getrennt nach Rentenversicherungsträgern 

(N=2018)  

 

 

STW-DRV 

Bund (N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW-DRV 

RLP (N=147) 

KG RLP 

(N=147) 

Sozialversicherungspflichtig 

tätig  
87.9 % 61.7 % 82.3 % 59.2 % 

Ausbildung/Umschulung  0.7 % 3.5 % 1.4 % 1.4 % 

andere Tätigkeiten (Nicht-

sozialversicherungspflich-

tig, Hausfrau)  

1.8 % 2.2 % 2.0 % 2.7 % 

arbeitslos  5.9 % 14.3 % 11.6 % 29.9 % 

Altersrente  0.3 % 0.2 % - 1.4 % 

Erwerbsunfähigkeits-Rente  3.2 % 18.1 % 2.7 % 5.4 % 

 

N=1724                                                                       

Chi2: 181.0, phi=.324, 

p<.01 

N=294                                                                       

Chi2: 22.6, phi=.277, 

p<.01 

 

 

Trotz (noch) vorhandenem sozialversicherungspflichtigem Beschäftigungsverhältnis gibt ein 

erheblicher Teil der Versicherten (22.7%) an, bis zum Befragungszeitpunkt nach der Rehabi-

litation bzw. STW noch nicht wieder arbeiten zu können. Wenn als erfolgreiche berufliche 

Integration neben dem Erhalt einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit bzw. Ausbildung, 

keine Berentung (weder auf der Basis von Versichertenangaben noch auf der Basis von DRV-

Daten, s.u.) und die lt. Versicherten erfolgte Rückkehr an den Arbeitsplatz gilt, liegt die Quo-

te in der Gesamtstichprobe bei 72%. Dabei sind wiederum deutlich mehr STW-Teilnehmer 

(85%) erfolgreich reintegriert gegenüber Versicherten der KG (60%).  

Dabei zeigen sich wiederum keine signifikanten Unterschiede zwischen den STW zu Lasten 

der DRV und der GKV hinsichtlich der Quote erfolgreich reintegrierter Versicherter (jeweils 

p<.01, phi=.28).   
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Tab. 24: Reintegrationsquoten in der Untersuchungsstichprobe für STW und KG, ge-

trennt nach Kostenträgern (N=2018)  

 

 

STW 

(N=1009) 

KG 

(N=1009) 

STW-GKV 

(N=273) 

STW-DRV 

(N=736) 

Erfolgreiche Reintegration 

(svpfl. Beschäftigung & Rück-

kehr an Arbeitsplatz, keine 

Rente)  

84.7% 59.5% 83.5% 85.2% 

                                                      Chi2: 160.5,  phi= .281, p<.01; N = 2018                                

 

Auch hier zeigt der Vergleich der Quoten erfolgreich Re-Integrierter getrennt nach den  bei-

den Rentenversicherungsträgern bei beiden Trägern deutliche Effekte zugunsten der Versi-

cherten mit STW, der bei der DRV RLP noch etwas deutlich ausfällt, da die Quoten erfolg-

reich Re-Integrierter in der KG mit unter 50% sehr niedrig ausfallen.  

 

Tab. 25: Reintegrationsquoten in der Untersuchungsstichprobe für STW und KG, ge-

trennt nach Rentenversicherungen (N=2018)  

 

 

STW-DRV 

Bund (N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW-DRV 

RLP (N=147) 

KG RLP 

(N=147) 

Erfolgreiche Reintegration 

(svpfl. Beschäftigung & 

Rückkehr an Arbeitsplatz, 

keine Rente)  

85.5% 61.4% 79.6% 48.3% 

                                                      
Chi2: 130.1,  phi= .275, 

p<.01; N = 1724                                

Chi2: 31.2,  phi= .326, 

p<.01; N = 294                                

 

Die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz kann bei Versicherten 

sehr unterschiedlich verlaufen. Einer letztlich nicht gelungenen beruflichen Reintegration 

können ein oder mehrere erfolglose Versuche vorangegangen sein, wieder an den alten Ar-

beitsplatz zurückzukehren. Nicht erfolgreich beruflich reintegrierte Versicherte können auch 

durchgängig nicht mehr berufstätig gewesen sein. Umgekehrt muss eine letztlich erfolgrei-

che Re-Integration nach Rehabilitation oder STW nicht notwendigerweise mit einer soforti-

gen Rückkehr an den Arbeitsplatz verbunden sein. Aufgrund der hier betrachteten langen 

Zeitspanne von etwa 15 Monaten nach der Rehabilitation können nicht alle diese Varianten 

mithilfe eines Versichertenfragebogens verlässlich erfragt werden.  

Um zumindest näherungsweise zu erfassen, wie Versicherte nach der Rehabilitation bzw. 

STW wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrten, wurden sie nicht nur gefragt, ob sie über-
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haupt wieder ihre Berufstätigkeit aufgenommen haben, sondern auch innerhalb von wie vie-

len Tagen nach der STW bzw. Rehabilitation sie wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt 

sind. Um die Angaben zum Zeitpunkt der Rückkehr zwischen Versicherten mit und ohne STW 

vergleichen zu können, wurde auch erfasst, wie schnell die STW nach der Rehabilitation be-

gann, wie lange diese dauerte und wie schnell Versicherte nach der STW wieder an den Ar-

beitsplatz zurückkehrten.  

Sinnvoll vergleichend interpretieren lassen sich die Ergebnisse nur für die 72% der Versicher-

ten, die letztlich erfolgreich wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrten.  

 

 

              

Abb. 11: Fragebogenangaben von Versicherten zum Zeitpunkt der Rückkehr ins Er-

werbsleben nach Beendigung der Rehabilitation (N=858)  

 

Dabei zeigt sich, dass Versicherte ohne STW im Mittel nach 52 Tagen wieder an den Arbeits-

platz zurückkehren. Versicherte mit STW kehren im Mittel 75 Tage nach der Rehabilitation 

zurück, da ihre STW erst etwa 27 Tage nach der Rehabilitation beginnt und dann durch-

schnittlich 45 Tage dauert. Nach der STW beginnen Versicherte üblicherweise wieder sehr 

schnell (4 Tage) mit ihrer üblichen Arbeitstätigkeit.  

 

Tab. 26: Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Rehabilitation in Tagen in der Untersu-

chungsstichprobe für STW und KG (N=858)  

 

 
STW (N=474) KG (N=384) p d  

Rückkehr an den Arbeitsplatz 

nach Reha in Tagen  
75.3 (60.1) 51.9 (88.4) <.01 .32 
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Deutliche Unterschiede zeigen sich dabei zwischen den STW-Verfahren zu Lasten der Deut-

schen Rentenversicherung (STW-DRV) und den Verfahren zu Lasten der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (STW-GKV). Die STW-GKV Verfahren beginnen mit deutlich größerer Verzö-

gerung im Mittel 73 Tage nach der Rehabilitation und dauern mit durchschnittlich 50 Tagen 

etwas länger im Vergleich mit den STW-DRV (vgl. Tabelle 27).  

 

Tab. 27: Rückkehr an den Arbeitsplatz, Beginn und Dauer der STW nach der Rehabilita-

tion für STW, getrennt nach Kostenträgern der STW (N=474)  

 

 

STW-DRV 

(372) 

STW-GKV 

(N=102) 
p d  

Rückkehr an den Arbeitsplatz 

nach Reha in Tagen  
60.6 (42.0) 129.0 (82.0) <.01 1.10 

Beginn der STW nach Reha  14.3 (20.0) 71.8 (76.7) <.01 1.20 

Dauer der STW  43.2 (24.7) 50.1 (29.1) .03 0.26 

Rückkehr an den Arbeitsplatz 

nach STW in Tagen 
3.1 (9.4) 7.1 (14.8) .01 0.33 

 

 

Kaum Unterschiede zeigen sich dagegen zwischen den STW-Verfahren zu Lasten der Deut-

schen Rentenversicherung Bund (STW-DRV Bund) und der Deutschen Rentenversicherung 

Rheinland-Pfalz (STW-DRV RLP), vgl. Tabelle). Lediglich die Dauer der STW ist bei Versicher-

ten der DRV RLP etwas kürzer gegenüber den Versicherten der DRV Bund. 

 

Tab. 28: Rückkehr an den Arbeitsplatz, Beginn und Dauer der STW nach der Rehabilita-

tion für STW, getrennt nach Rentenversicherungsträgern (N=474)  

 

 

STW-DRV 

Bund (410) 

STW-DRV RLP 

(N=64) 
p d  

Rückkehr an den Arbeitsplatz 

nach Reha in Tagen  
75.6 (59.8) 67.2 (61.4) n.s. 0.14 

Beginn der STW nach Reha  26.6 (49.5) 27.3 (50.9) n.s. 0.01 

Dauer der STW  45.8 (26.7) 37.6 (18.5) .02 0.36 

Rückkehr an den Arbeitsplatz 

nach STW in Tagen 
4.2 (11.3) 2.3 (7.5) n.s. 0.20 
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Eindeutige Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer zeigen sich auch hinsichtlich der Versi-

chertenangaben zum Frühberentungsstatus 15 Monate nach der Rehabilitation. Während die 

Quote der Versicherten mit Frühberentungen in der Stichprobe der STW-Teilnehmer bei 3% 

liegt, beträgt sie in der Kontrollgruppe 16%.  

 

Tab. 29: Frühberentungsquoten von STW und KG lt. Versichertenangaben und für STW 

zu Lasten der DRV und GKV (N=2018)  

 

 

STW 

(N=1009) 

KG 

(N=1009) 

STW-DRV 

(N=736) 

STW –GKV 

(N=273) 

Frühberentungsquote lt. 

Versicherten  
3.2 % 16.3 % 3.4 % 2.6 % 

                                                      Chi2: 98.6,  phi= .221, p<.01; N = 2018                                

 

Dabei zeigen sich jeweils vergleichbare Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer, wenn die 

Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung und der Gesetzlichen Krankenversicherung ver-

glichen werden. Wiederum liegt die Frühberentungsquote in der KG ohne STW bei den Ver-

fahren zu Lasten der GKV etwas niedriger gegenüber den Verfahren zu Lasten der Deut-

schen Rentenversicherung.   

 

Tab. 30 Frühberentungsquoten von STW und KG lt. Versichertenangaben, getrennt 

nach STW zu Lasten der DRV und GLV (N=2018)  

 

 

STW DRV 

(N=736) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N=273) 

KG GKV 

(N=273) 

Frühberentungsquote 

lt. Versicherten  
3.4 % 17.1 % 2.6 % 13.9 % 

                                                      Chi2: 75.3, phi= .23, p<.01 Chi2: 23.3, phi= .21, p<.01 

 

Deutliche Unterschiede zeigen sich dagegen beim Vergleich der Frühberentungsquoten zwi-

schen Versicherten der DRV Bund und RLP (vgl. Tabelle 30). Die Frühberentungsquote in der 

KG liegt bei den Versicherten der DRV Bund mit 18% deutlich über der bei den Versicherten 

der DRV RLP (5%), daher sind die Effekte hinsichtlich der Frühberentungsquoten zugunsten 

der STW-Teilnehmer in der Stichprobe der DRV Bund sehr viel deutlicher gegenüber der DRV 

RLP.  
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Tab. 31: Frühberentungsquoten von STW und KG lt. Versichertenangaben, getrennt 

nach Rentenversicherungsträgern (N=2018)  

 

 

STW DRV Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW DRV 

RLP (N=147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

Frühberentungsquote lt. 

Versichertenangaben  
3.2 % 18.1 % 2.7 % 5.4 % 

                                                      
Chi2: 99.7,  phi= .240, 

p<.01; N = 1724        

Chi2: 1.39,  phi= .07, 

p=.24; N = 294       

 

Neben der Frage nach einer bereits erfolgten Berentung wurden Versicherte zusätzlich be-

fragt, ob sie sich gegenwärtig mit dem Gedanken tragen, eine Rente zu beantragen oder 

bereits einen Rentenantrag gestellt zu haben. Die Ergebnisse zeigen wiederum deutliche 

Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer. Die Quote an Versicherten, die weder eine Rente 

beziehen noch eine entsprechende Absicht oder einen Antrag äußern, ist unter den STW-

Teilnehmern im Vergleich zur KG höher, nur geringfügig höher sind die Anteile der Versicher-

ten, die eine Rentenabsicht äußern.  

 

Tab. 32: Rentenverfahren, -absichten und -überlegungen von STW und KG in der 

Untersuchungsstichprobe (N=2018)  

 

 
STW (N=962) KG (N=931) 

Keine EU- o. Altersrente, keine 

Rentenabsicht oder -antrag  
71.6% 60.0% 

Rentenabsicht  17.8% 14.3% 

Rentenantrag  7.3% 8.1% 

EU-Rente 3.3% 17.6% 

                                                      Chi2: 0.238,  phi=.238, p<.01; N = 1893                                

 

 

Die Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer gegenüber der KG sind in der Gruppe der STW 

zu Lasten der DRV noch deutlicher gegenüber der Gruppe der STW zu Lasten der GKV. Dies 

betrifft sowohl die Quote an Versicherten ohne Rentenverfahren, Antrag oder Absicht, vor 

allem aber äußern Versicherte bei den STW-Verfahren zu Lasten der GKV häufiger Rentenab-

sichten oder einen bereits erfolgten Rentenantrag.     
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Tab. 33: Rentenverfahren, -absichten und -überlegungen von STW und KG in der 

Untersuchungsstichprobe, getrennt nach Kostenträgern von STW (N=2018)  

 

 

STW DRV 

(N=703) 

KG DRV 

(N=703) 

STW GKV 

(N=257) 

KG GKV 

(N=257) 

Keine EU- o. Altersrente, keine 

Rentenabsicht oder -antrag  
73.5% 59.8% 66.4% 60.7% 

Rentenabsicht  17.2% 13.2% 19.3% 17.1% 

Rentenantrag  5.7% 8.3% 11.6% 7.4% 

EU-Rente 3.6% 18.7% 2.7% 14.8% 

 

Chi2: 88.7, phi=.25, 

p<.01       

Chi2: 24.98,  phi= .22, 

p<.01      

 

 

Werden Unterschiede zwischen den Berentungsüberlegungen von KG und STW-Gruppe für 

die beiden Rentenversicherungsträger getrennt ausgewertet, zeigen sich deutlichere Vorteile 

zugunsten der STW-Teilnehmer bei den Versicherten der DRV Bund, während diesebzüglich 

Versicherte mit STW der Rentenversicherung RLP kaum Vorteile gegenüber den Versicherten 

ohne STW aufweisen.   

 

Tab. 34: Rentenverfahren, -absichten und -überlegungen von STW und KG in der 

Untersuchungsstichprobe, getrennt nach Rentenversicherungsträgern 

(N=2018)  

 

 

STW Bund 

(N=819) 

KG Bund 

(N=797) 

STW RLP 

(N=143) 

KG RLP 

(N=134) 

Keine EU- o. Altersrente, keine 

Rentenabsicht oder -antrag  
72.6% 60.2% 66.4% 58.9% 

Rentenabsicht  16.7% 12.9% 23.8% 22.4% 

Rentenantrag  7.3% 7.3% 7.0% 12.7% 

EU-Rente 3.4% 19.6% 2.8% 6.0% 

 

Chi2: 105.7,  phi= .256, 

p<.01; N = 1616       

Chi2: 4.58,  phi= .129, 

p=.21; N = 277       
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5.2 Versichertenangaben zu Fehlzeitenveränderungen 

 

Versicherte haben im Rahmen der Befragung vor der Rehabilitation und nach der Rehabilita-

tion Fragebogen auch Angaben zu den Fehlzeiten jeweils in den letzten 12 Monaten ge-

macht. Bei der Befragung nach der Rehabilitation wurden Fehlzeiten wegen einer evtl. STW 

explizit ausgeschlossen.   

In der Gruppe der STW-Teilnehmer zeigt sich ein signifikant deutlicherer Fehlzeitenrückgang 

gegenüber der Kontrollgruppe, wie die folgende Grafik veranschaulicht. 

 

 

Abb. 12: Fehlzeitenveränderung für STW-Teilnehmer (N=968) und KG (N=895), 

N=1863, Varianzanalyse: Zeit F=484.9, p<.01; Gruppe x Zeit F=34.3, p<.01  

 

 

Teilnehmer an STW zu Lasten der DRV zeigen dabei deutlich günstigere Fehlzeitenverläufe 

gegenüber Teilnehmern an STW zu Lasten der GKV.    
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Abb. 13: Fehlzeitenveränderung für KG (N=895), STW-DRV (N=705) und STW-GKV 

(N=263), N=1863, Varianzanalyse: Zeit F=392.8, p<.01; Gruppe x Zeit 

F=21.2, p<.01  

 

Dies bestätigen auch noch einmal die Mittelwertvergleiche, wenn die jeweils parallelisierten 

Stichproben getrennt nach Verfahren zu Lasten der DRV und der GKV betrachtet werden. Die 

Fehlzeitenrückgänge fallen in der Stichprobe mit den Verfahren zu Lasten der DRV gegen-

über der KG deutlich gravierender aus im Vergleich zu den Fehlzeitenveränderungen bei den 

Verfahren zu Lasten der GKV.   

 

Tab. 35: Fehlzeiten im Jahr vor und nach der Rehabilitation in Wochen von STW und 

KG, getrennt nach Kostenträgern von STW (N=1863)  

 

 

STW DRV 

(N=705) 

KG DRV 

(N=653) 

STW GKV 

(N=263) 

KG GKV 

(N=242) 

Fehlzeiten Jahr vor Reha in 

Wochen 

21.4   

(13.3) 
21.4 (15.0) 

22.1      

(13.3) 

19.8      

(14.7) 

Fehlzeiten Jahr nach Reha 

(ohne STW) in Wochen 

7.0     

(13.0) 
12.7 (18.6) 

11.8      

(16.2) 

14.9      

(29.4) 

 

Faktor Zeit: F=449.7, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=26.9, p<.01   

Faktor Zeit: F=62.6, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=7.93, p<.01   
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Teilnehmer an STW zu Lasten der DRV Bund zeigen dabei ähnlich günstige Fehlzeitenverläu-

fe gegenüber der Kontrollgruppe im Vergleich mit Teilnehmern an STW zu Lasten der DRV 

RLP. Bei Versicherten der DRV Bund mit STW sinken die Fehlzeiten um 13.6 Wochen gegen-

über Fehlzeitenreduzierungen in der KG von durchschnittlich 8.3 Wochen. Bei Versicherten 

der DRV RLP mit STW sinken die Fehlzeiten in ähnlichem Ausmaß um 11.3 Wochen, in der 

Kontrollgruppe ohne STW sinken die Fehlzeiten nur um durchschnittlich 4 Wochen.     

 

Tab. 36: Fehlzeiten im Jahr vor und nach der Rehabilitation in Wochen von STW und 

KG, getrennt nach Rentenversicherungsträgern (N=1863)  

 

 

STW Bund 

(N=827) 

KG Bund 

(N=763) 

STW RLP 

(N=141) 

KG RLP 

(N=132) 

Fehlzeiten Jahr vor Reha in 

Wochen 
21.5   (13.3) 20.8 (14.8) 

21.9      

(12.9) 

21.9      

(15.6) 

Fehlzeiten Jahr nach Reha 

(ohne STW) in Wochen 
7.9     (13.6) 12.5 (18.3) 

10.6      

(16.7) 

17.9      

(21.0) 

 

Faktor Zeit: F=467.8, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=26.9, p<.01   

Faktor Zeit: F=271.0, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=7.61, p<.01   

 

 

 

 

5.3 Versichertenangaben: Gesundheitliche Veränderungen, Zu-

friedenheit und Belastungserleben im Beruf 
 

Versicherte haben im Rahmen der Befragung vor der Rehabilitation und nach der Rehabilita-

tion Fragebogen Angaben zu ihrem gesundheitlichen Befinden und Funktionsbeeinträchti-

gungen gemacht. Dabei wurden an standardisierten Erhebungsinstrumenten der PHQ-4 mit 

den Subskalen Ängstlichkeit und Depressivität (Löwe et al 2010, Krönke et al 2009) sowie 

eine Kurzform des SF-36 mit den Subskalen körperliche und emotionalen Rollenfunktion 

(Morfeld, Kirchberger, Bullinger 2011) eingesetzt. Ergänzend wurde mit einer Gesamtein-

schätzung die berufliche Zufriedenheit und das berufliche Belastungserleben abgefragt.  

In der Gruppe der STW-Teilnehmer zeigt sich ein signifikant deutlicherer Rückgang der psy-

chischen Beeinträchtigung (PHG-Gesamtwert) gegenüber der Kontrollgruppe, wie die folgen-

de Grafik (vgl. Abb. 14) veranschaulicht. 
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Abb. 14: Veränderungen der psychischen Befindlichkeit (PGQ-Gesamtwerte) für STW-

Teilnehmer (N=897) und KG (N=827), N=1724, Varianzanalyse: Zeit F=595.0, 

p<.01; Gruppe x Zeit F=10.6, p<.01  

 
 

Dieser Effekt gilt gleichermassen auch für die Subskalen Depressivität und Ängstlichkeit, der 

Interaktionseffekt Zeit x Gruppe (STW vs. KG) ist jeweils signifikant.  

 

Tab. 37: PHQ-Gesamtwerte im Jahr vor und nach der Rehabilitation von STW und KG 

(N=1724)  

 

       STW (N=897) KG (N=827) 

PHQ-Gesamtwert vor Reha 6.9   (3.4) 6.9 (3.5) 

PHQ-Gesamtwert nach Reha 4.6  (3.4) 5.2 (3.6) 

 

Faktor Zeit: F=595.0, p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=10.6, p<.01    
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Tab. 38: PHQ-Werte, Subskala Depressivität, im Jahr vor und nach der Rehabilitation 

von STW und KG (N=1804)  

 

       STW (N=931) KG (N=873) 

PHQ-Depressivität vor Reha 3.6   (1.7) 3.6 (1.8) 

PHQ- Depressivität nach Reha 2.3  (1.8) 2.6 (1.9) 

 

Faktor Zeit: F=635.8, p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=13.7, p<.01    

 

Tab. 39: PHQ-Werte, Subskala Ängstlichkeit, im Jahr vor und nach der Rehabilitation 

von STW und KG (N=1724)  
 

       STW (N=897) KG (N=827) 

PHQ-Ängstlichkeit vor Reha 3.3 (1.9) 3.4 (2.0) 

PHQ- Ängstlichkeit nach Reha 2.3 (1.8) 2.6 (1.9) 

 

Faktor Zeit: F=392.6, p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=5.9, p=.015    

 

 

Dabei unterscheiden sich die günstigeren Verläufe von Teilnehmer an STW kaum, wenn ge-

trennt Verfahren zu Lasten der DRV und der GKV betrachtet werden.     

   

Tab. 40: PHQ-Gesamtwerte im Jahr vor und nach der Rehabilitation von STW und KG, 

getrennt nach Kostenträgern von STW (N=1724)  

 

 

STW DRV 

(N=660) 

KG DRV 

(N=601) 

STW GKV 

(N=237) 

KG GKV 

(N=226) 

PHQ-Gesamtwert vor Reha 6.9 (3.4) 7.0 (3.5) 6.9 (3.4) 6.8 (3.6) 

PHQ-Gesamtwert nach Reha 4.6 (3.4) 5.1 (3.6) 4.7 (3.4) 5.2 (3.5) 

 

Faktor Zeit: F=461.3, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=7.1, p<.01   

Faktor Zeit: F=134.8, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=3.4, p=.07    

 

Ebenfalls vergleichbare Ergebnisse zeigen sich, wenn getrennt Verfahren zu Lasten der DRV 

Bund und der DRV Rheinland-Pfalz betrachtet werden.     
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Tab. 41: PHQ-Gesamtwerte im Jahr vor und nach der Rehabilitation von STW und KG, 

getrennt nach Rentenversicherungsträgern (N=1724)  

 

 

STW DRV 

Bund  

(N=769) 

KG DRV 

Bund 

(N=704) 

STW DRV 

RLP 

(N=128) 

KG  DRV 

RLP 

(N=123) 

PHQ-Gesamtwert vor Reha 6.8 (3.4) 6.9 (3.5) 7.4 (3.4) 6.9 (3.5) 

PHQ-Gesamtwert nach Reha 4.5 (3.4) 5.1 (3.5) 5.1 (3.6) 5.8 (3.9) 

 

Faktor Zeit: F=533.7, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=6.0, p=.02   

Faktor Zeit: F=64.1, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=6.8, p=.01    

 

 

Ebenfalls deutlich günstigere Entwicklungen des gesundheitlichen Status von STW-

Versicherten zeigt sich bei Betrachtung der SF 36-Skala Körperliche Rollenfunktion. Versi-

cherte der KG und der STW-Gruppe schätzen ihre körperliche Funktionsfähigkeit zum 

Katamnesezeitpunkt jeweils deutlich besser ein gegenüber dem Zeitpunkt kurz vor der Re-

habilitation, für die Gruppe der STW-Teilnehmer fallen die Einschätzungen noch deutlich 

positiver aus gegenüber der KG ohne STW.  

 

 

Abb. 15: Veränderungen SF-36 körperl. Rollenfunktion für STW-Teilnehmer (N=869) 

und KG (N=878), N=1747, Varianzanalyse: Zeit F=471.6, p<.01; Gruppe x 

Zeit F=16.0, p<.01  
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Tab. 42: SF-36, Subskala körperliche Rollenfunktion, Werte im Jahr vor und nach der 

Rehabilitation von STW und KG (N=1747)  

 

       STW (N=869) KG (N=878) 

SF-36 Körperliche Rollenfunktion 

vor der Reha 
14.8 (27.2) 15.3 (26.5) 

SF-36 Körperliche Rollenfunktion 

nach der Reha 
38.9 (39.8) 31.9 (38.4) 

 

Faktor Zeit: F=471.6, p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=16.0, p<.01    

 

Insgesamt etwas weniger beeinträchtigt schildern sich die Versicherten hinsichtlich der emo-

tionalen Funktion im SF 36. Versicherte sowohl der KG und der STW-Gruppe schätzen ihre 

emotionale Funktionsfähigkeit zum Katamnesezeitpunkt jeweils deutlich besser ein gegen-

über dem Zeitpunkt kurz vor der Rehabilitation, für die Gruppe der STW-Teilnehmer fallen 

die Einschätzungen auch hier deutlich positiver aus gegenüber der KG ohne STW.  

 

 

 

Abb. 16: Veränderungen SF 36 emot. Rollenfunktion für STW-Teilnehmer (N=852) und 

KG (N=831), N=1683, Varianzanalyse: Zeit F=214.3, p<.01; Gruppe x Zeit 

F=5.1, p=.02  
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Tab. 43: SF-36, Subskala emotionale Rollenfunktion, Werte im Jahr vor und nach der 

Rehabilitation von STW und KG (N=1683)  
 

       STW (N=852) KG (N=831) 

SF-36 emotionale Rollenfunktion 

vor der Reha 
29.9 (42.0) 30.4 (41.3) 

SF-36 emotionale Rollenfunktion 

nach der Reha 
48.9 (43.9) 44.4 (44.2) 

 

Faktor Zeit: F=214.3, p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=5.1, p=.02    

 

 

Diese positivere Veränderung der emotionalen Rollenfunktion von Versicherten mit STW-

Teilnahme gegenüber der KG ist tendenziell sowohl in der Teilstichprobe der Versicherten, 

die mit einer Arbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von mindestens 6 Stunden 

als auch der Versicherten, die mit einer Leistungsfähigkeit von unter 6 Stunden entlassen 

wurden, zu beobachten, erweist sich aber in beiden Stichproben als nur noch tenedenziell 

signifikant (p<.10).  

Beim Vergleich der Gruppen von STW mit STW zu Lasten der DRV und der GKV zeigen sich 

Vorteile zugunsten der Teilnehmer von STW zu Lasten der DRV. Die Verbesserungen fallen 

hier jeweils deutlicher aus gegenüber der Gruppe der STW zu Lasten der GKV. In letzterer 

Gruppe sind für STW-Teilnehmer gegenüber der KG keine signifikanten Verbesserungen hin-

sichtlich der emotionalen Rollenfunktion feststellbar. 

   

Tab. 44: SF-36, Subskala körperliche Rollenfunktion, Werte im Jahr vor und nach der 

Rehabilitation von STW und KG, getrennt nach Kostenträgern von STW  

(N=1747)  
 

 

STW DRV 

(N=640) 

KG DRV 

(N=639) 

STW GKV 

(N=238) 

KG GKV 

(N=230) 

SF-36 Körperliche Rollenfunk-

tion vor der Reha 
15.6 (28.2) 14.4 (25.8) 12.5 (24.4) 17.6 (28.2) 

SF-36 Körperliche Rollenfunk-

tion nach der Reha 
40.6 (40.7) 31.9 (38.8) 34.2 (37.0) 31.9 (37.5) 

 

Faktor Zeit: F=461.3, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=7.1, p<.01   

Faktor Zeit: F=113.4, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=4.9, p=.03   
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Tab. 45: SF-36, Subskala emotionale Rollenfunktion, Werte im Jahr vor und nach der 

Rehabilitation von STW und KG, getrennt nach Kostenträgern von STW  

(N=1683)  

 

STW DRV 

(N=620) 

KG DRV 

(N=611) 

STW GKV 

(N=232) 

KG GKV 

(N=220) 

SF-36 emotionale Rollenfunk-

tion vor der Reha 
29.7 (42.0) 30.3 (41.7) 30.5 (42.1) 30.8 (40.3) 

SF-36 emotionale Rollenfunk-

tion nach der Reha 
50.0 (44.9) 43.9 (44.2) 46.8 (42.4) 45.6 (44.1) 

 

Faktor Zeit: F=155.6, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=5.6, p=.02   

Faktor Zeit: F=59.5, 

p<.01; Faktor Zeit x 

Gruppe: F=0.1, p=.72   
 

 

Für Versicherte, die nicht angeben, zum Katamnesezeitpunkt berentet zu sein, wird die Ent-

wicklung des beruflichen Belastungserlebens und der beruflichen Zufriedenheit vom Zeit-

punkt vor der Rehabilitation zum Katamnesezeitpunkt 15 Monate nach der Rehabilitation 

verglichen. Hinsichtlich des beruflichen Belastungserlebens zeigt sich bei allen Befragten ein 

deutlicher Rückgang des Belastungserlebens, der jedoch in der Gruppe der Versicherten mit 

STW vergleichbar ausfällt wie in der KG.  

 

Abb. 17: Veränderungen berufliches Belastungserleben für STW-Teilnehmer (N=940) 

und KG (N=771), N=1711, Varianzanalyse: Zeit F=211.5, p<.01; Gruppe x 

Zeit F=0.81, p=.37  
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Vergleichbares gilt auch für die Angaben der Versicherten zu ihrer beruflichen Zufriedenheit. 

Bei den Versicherten zeigt sich vom Zeitpunkt vor der Rehabilitation bis 15 Monate nach der 

Rehabilitation bzw. STW eine signifikante Zunahme der Zufriedenheit mit der beruflichen 

Situation, die in der Gruppe der Versicherten mit STW vergleichbar ausfällt wie in der KG.  

 

Abb. 18: Veränderungen berufliche Zufriedenheit für STW-Teilnehmer (N=931) und KG 

(N=761), N=1692, Varianzanalyse: Zeit F=68.1, p<.01; Gruppe x Zeit F=1.16, 

p=.28  

 

 

 

 

5.4 Kostenträgerdaten: Kosten-Nutzen-Berechnungen auf Ba-

sis von Entgeltleistungen und Kosten 
 

An Kostenträgerdaten liegen für die Abschätzung der Effekte von STW für die beiden Jahre 

2013 und 2014 zusammengefasst die mittlere Anzahl der Tage pro Jahr mit Beitragsleistun-

gen wegen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor. Zusätzlich sind Daten zur durch-

schnittlichen Höhe der Entgelte pro Jahr jeweils für die KG und die STW-Gruppe für die drei 

Jahre vor der Rehabilitation (2009-2011) und die beiden Jahre danach (2013-2014) vor. Auf 
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der Basis der Entgelte werden auch die Beitragsleistungen berechnet. Fehlende Werte wur-

den konservativ als fehlende Beitragstage bzw. Entgelte gewertet.  

Zu den Kosten, die für die Rentenversicherung von Versicherten entstehen, werden hier die 

Daten zu Rentenzahlungen, Übergangsgeldzahlungen während und nach einer Reha und 

LTA, sowie den Kosten für eine LTA und den zugehörigen Reisekosten innerhalb der beiden 

Jahre nach der Rehabilitation (2013-2014) berücksichtigt. Auch hier wurden fehlende Werte 

als fehlende Kosten gewertet.  

Zunächst zeigen sich deutliche Vorteile zugunsten der STW-Gruppe bei Betrachtung der 

durchschnittlichen Anzahl der Tage mit versicherungspflichtiger Beschäftigung. Für die bei-

den Jahren nach der Rehabilitation weisen STW-Teilnehmer durchschnittlich jeweils 85 Tage 

mehr mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf gegenüber den Versicherten ohne 

STW.  

 

Tab. 46: Tage mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung/Jahr im Zeitraum 2013-

2014 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018)  

 

 
STW (N=1009) KG (N=1009) 

∅ Tage mit sozialversicherungspflichti-

ger Beschäftigung/Jahr (2013 – 2014) 
274.4 (126.4) 189.8  (161.8) 

Differenz KG vs. STW Tage: 84.6     F: 86.763,  p<.01; d (KG/STW)=.59; N=2018                                

 

 

Dabei zeigen sich nur geringfügige Effektunterschiede zwischen STW zu Lasten der DRV und 

der GKV, die Differenz zwischen KG und STW-Gruppe liegt bei den Verfahren zu Lasten der 

Rentenversicherung mit jährlich 87 Tagen etwas über der bei den Verfahren zu Lasten der 

GKV (78 Tage).      

 

Tab. 47: Tage mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung/Jahr im Zeitraum 2013-

2014 von STW und KG, DRV-Daten, getrennt nach Kostenträger (N=2018)  

 

 

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Tage mit sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäfti-

gung/Jahr (2013 – 2014) 

278.3 

(129.1) 

191.3 

(162.9) 

263.9  

(118.4) 
185.7 (159.0) 

                                                      
Differenz Tage: 87            

t: 11.36, p<.01;  d=.60    

Differenz Tage: 78.2            

t: 6.51, p<.01;  d= .56       
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Beim Vergleich der beiden Rentenversicherungsträger zeigen sich in beiden Gruppen ver-

gleichbar deutliche Vorteile von etwa 84 mehr Tagen  mit versicherungspflichtiger Beschäfti-

gung pro Jahr zugunsten der STW-Gruppe. Dabei liegt der Umfang an sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung bei den Versicherten der ehemaligen Arbeiterrentenversicherung 

pro Jahr auf einem deutlich geringeren Niveau im Vergleich mit der Rentenversicherung 

Bund.  

 

Tab. 48: Tage mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung/Jahr im Zeitraum 2013-

2014 von STW und KG, DRV-Daten, getrennt nach Rentenversicherungen 

(N=2018)  

 

 

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

∅ Tage mit sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäfti-

gung/Jahr (2013 – 2014) 

282.3 

(122.3) 

197.7  

(161.7) 

227.9  

(139.8) 

143.5  

(154.7) 

                                                      
Differenz Tage: 84.6            

t: 12.26,  p<.01; d=.60;  

Differenz Tage: 84.4            

t: 4.91, p<.01;  d=.57       

 

 

Hinsichtlich der Entgeltleistungen zeigt der Stichprobenvergleich zwischen STW-Gruppe und 

KG (vgl. auch Kap. 3.3), dass sich Entgeltleistungen in den drei Jahren vor der Rehabilitation 

(2009-2011) zwischen KG und STW-Teilnehmern mit durchschnittlich 960 € / Jahr nicht sig-

nifikant unterschieden.  

 

Tab. 49: Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/Jahr im Zeit-

raum 2009-2011 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018)  

 

 
STW (N=1009) KG (N=1009) 

∅ Entgeltleistungen/Jahr 2009 - 2011 29481.5 (14054.8) 28521.3 (15047.3) 

 Differenz KG vs. STW Entgelte: 960.2 €           F: 1.141,  p=.32; d=.07; N=2018                                

 

 

Bei der Betrachtung der Entgeltleistungen pro Jahr in den beiden Jahren nach der Rehabilita-

tion zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Tagen mit versicherungspflichtiger Beschäfti-

gung. In den beiden Jahren nach der Rehabilitation weisen Teilnehmer an STW deutlich hö-

here durchschnittliche Entgeltleistungen pro Jahr auf im Vergleich mit den Versicherten der 

Kontrollgruppe. Die mittleren Entgeltunterschiede zwischen STW-Gruppe und KG liegen in 

den beiden Jahren nach der Rehabilitation jeweils bei fast 7500 € pro Jahr.  
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Tab. 50: Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/Jahr im Zeit-

raum 2013-2014 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018)  

 
STW (N=1009) KG (N=1009) 

∅ Entgeltleistungen/Jahr 2013 - 2014 25266.2 (16892.6) 17780.1 (19199.5) 

Differenz KG vs. STW Entgelte: 7486.1 €       F: 45.829,  p<.01; d=.42; N=2018                                

 

Bei gesonderter Betrachtung der beiden Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung und 

der Gesetzlichen Krankenversicherung zeigen sich jeweils ebenfalls keine statistisch überzu-

fälligen und bedeutsamen Entgeltunterschiede in den drei Jahren vor der Rehabilitation zwi-

schen Versicherten mit STW und der jeweiligen Kontrollgruppe ohne STW (vgl. Tabelle 51).  

 

Tab. 51: Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/Jahr im Zeit-

raum 2009-2011 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018), getrennt nach Kos-

tenträgern von STW  

 

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Entgeltleistungen/Jahr 

2009 - 2011 

29398.5 

(13926.2) 

28666.9 

(15231.8) 

29705.5 

(14419.4) 

28128.7 

(14558.4) 

                                                      
Diff. Entgelte: 731.6 €            

t: 0.96, p=.336;  d=.05 

Diff. Entgelte: 1576.8 €            

t: 127, p=.204;  d= .11 

 

In den beiden Jahren nach der Rehabilitation ist bei Unterscheidung zwischen Verfahren zu 

Lasten der DRV und der GKV (vgl. Tabelle 52) dieser Vorteil zugunsten Versicherter mit STW 

gegenüber der KG in der Gruppe der Versicherten mit STW zu Lasten der Rentenversiche-

rung noch etwas deutlicher ausgeprägt (Differenz: 7839 €) im Vergleich mit den Verfahren 

zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen (Differenz: 6536 €).  

 

Tab. 52: Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/Jahr im Zeit-

raum 2013-2014 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018), getrennt nach Kos-

tenträgern von STW   

 

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Entgeltleistungen/Jahr 

2013 - 2014 

26042.2 

(17453.2) 

18203.7 

(19564.9) 

23174.0 

(15111.6) 

16637.9 

(18163.3) 

                                                      
Diff. Entgelte: 7838.5 €            

t: 8.11, p<.01;  d=.42 

Diff. Entgelte: 6536.1 €            

t: 4.57, p<.01;  d= .39 
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Unterscheidet man zwischen Versicherten der DRV Bund und RLP (vgl. Tabelle 53), so ist der 

Unterschied zwischen den Entgeltleistungen der Versicherten mit STW gegenüber der Grup-

pe der Versicherten ohne STW bei den Versicherten der DRV RLP vergleichbar ausgeprägt. 

Bei beiden Rentenversicherungsträgern weisen Teilnehmer an STW in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation jeweils deutlich höhere durchschnittliche Entgeltleistungen pro Jahr 

auf  im Vergleich mit den Versicherten der Kontrollgruppe. Die mittleren Entgeltunterschiede 

zwischen der STW-Gruppe und der KG liegen in den beiden Jahren nach der Rehabilitation 

bei Versicherten der DRV Bund bei jeweils 7459 € pro Jahr, bei Versicherten der DRV RLP bei 

7644 €. Erwartungsgemäß liegen die Entgelte bei Versicherten der DRV RLP insgesamt auf 

einem deutlich niedrigeren Niveau. 

 

Tab. 53: Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/Jahr im Zeit-

raum 2013-2014 von STW und KG, DRV-Daten (N=2018), getrennt nach Ren-

tenversicherungsträgern   
 

 

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

∅ Entgeltleistungen/Jahr 

2013 - 2014 

26279.4         

(16961.6) 

18820.2  

(19626.0) 

19324.7         

(15229.5) 

11680.9  

(15154.7) 

                                                      
Diff. Entgelte: 7459.2 €            

t: 8.44, p<.01;  d=.41 

Diff. Entgelte: 7643.8 €            

t: 4.31, p<.01;  d= .50 

 

Im Folgenden wird für die Teilnehmer an STW und der KG dargestellt, wie sich die jährlichen 

Entgelte von den 3 Jahren vor der Rehabilitation bis zu den beiden Jahren nach der Rehabili-

tation verändern. Im Durchschnitt sinken die jährlichen Entgelte nach der Rehabilitation im 

Vergleich zu den drei Jahren davor.  

 

Tab. 54: Veränderungen der Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung/Jahr vom Zeitraum 2009-2011 bis 2013-2014 von STW und KG, 

DRV-Daten (N=2018) 
 

jährl. Entgeltdifferenzen        
(2013-2014) – (2009-2011) 

Gesamt 

(N=2018) 
STW (N=1009) KG  (N= 1009) 

∅ Entgeltdifferenzen (s) 
-7478 €  

(14705) 

-4215 €         

(12673) 

-10.741 €         

(15836) 

Max. Entgeltdifferenz  +28.674 € +26.827 € +28.674 € 

Min. Entgeltdifferenz  -65.589 € -60.517 € -65.589 € 

% mit Steigerung Entgelte  39.2% 46.5% 31.9% 

                            Diff. Entgelte STW vs. KG:  6526 €     t: 10.22, p<.01;  d=.46 
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Die Quote an Versicherten, die nach der Rehabilitation höhere jährliche Entgelte aufweist 

gegenüber den drei Jahren davor liegt in der Gesamtstichprobe bei 39%.  

Auch hier sind die Entgeltentwicklungen in der Gruppe der Teilnehmer mit STW deutlich 

günstiger, allerdings zeigen sich auch in der STW-Gruppe immer noch mehrheitlich sinkende 

Entgelte im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Rehabilitation.  

 

Vergleicht man die STW-Verfahren zu Lasten der DRV und der GKV, zeigen sich jeweils deut-

lich Vorteile zugunsten der Entgeltentwicklungen in der Gruppe der STW-Teilnehmer gegen-

über der KG (vgl. Tabelle 55). 

 

Tab. 55: Veränderungen der Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung/Jahr vom Zeitraum 2009-2011 bis 2013-2014 von STW und KG, 

DRV-Daten (N=2018), getrennt nach Kostenträgern von STW 

 

jährl. Entgeltdifferenzen           
(2013-2014) – (2009-2011) 

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Entgeltdifferenzen (s) 
-3356 €         

(12436) 

-10.463 €         

(15.865) 

-6532 €         

(13034) 

-11.491 €         

(15763) 

Max. Entgeltdifferenz +26.827 € +28.674 € +21.245 € +22.279 € 

Min. Entgeltdifferenz  -60.517 € -65.405 € -53.961 € -65.589 € 

% mit Steigerung Entgelte  50.3% 32.3% 36.3% 30.8% 

                                                      
Diff. Entgelte: 7107 €      

t: 9.57, p<.01;  d=.50 

Diff. Entgelte: 4959 €       

t: 4.01, p<.01;  d=.34 

 

Diese Vorteile fallen bei den STW zu Lasten der DRV sehr viel deutlicher aus, z.B. haben hier 

fast die Hälfte der STW-Teilnehmer positive Entgeltentwicklungen, während in der KG dieser 

Anteil lediglich bei etwa einem Drittel der Versicherten liegt. 

 

Vergleicht man die STW-Verfahren zu Lasten der DRV Bund und der DRV RLP, zeigen sich 

jeweils die deutlicheren Vorteile hinsichtlich der Entgeltentwicklungen in der Gruppe der 

STW-Teilnehmer gegenüber der KG bei der DRV Bund.  
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Tab. 56: Veränderungen der Entgeltleistungen für sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung/Jahr vom Zeitraum 2009-2011 bis 2013-2014 von STW und KG, 

DRV-Daten (N=2018), getrennt nach Rentenversicherungsträgern 

 

jährl. Entgeltdifferenzen        
(2013-2014) – (2009-2011) 

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

∅ Entgeltdifferenzen (s) 
-3840 €         

(12652) 

-10.745 €         

(16.040) 

-6416 €         

(12610) 

-10.717 €         

(14636) 

Max. Entgeltdifferenz +26.827 € +28.674 € +13.575 € +12.361 € 

Min. Entgeltdifferenz  -60.096 € -65.589 € -60.517 € -55.784 € 

% mit Steigerung Entgelte  48.5% 32.9% 34.7% 25.9% 

                                                      
Diff. Entgelte: 6905 €      

t: 9.92, p<.01;  d=.48 

Diff. Entgelte: 4302 €       

t: 2.70, p<.01;  d=.32 

 

 

Von den beiden Rentenversicherungen liegen Daten über die durchschnittlichen Kosten von 

STW in den letzten Jahren vor.  

 

Tab. 57:  Kosten für STW der DRV Rheinland-Pfalz, 2012 bis 2014 (Quelle DRV RLP) 
 

  2012 2013 2014 

Gesamtkosten STW € 2.917.779 € 3.027.542 € 3.316.935 € 

Fallzahlen p.a. (Gesamt) 1681 1703 1847 

∅ Kosten pro STW 1736 € 1778 € 1796 € 

 

Tab. 58:  Kosten für STW der DRV Bund, 2007 bis 2014 (Quelle DRV Bund) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gesamt-
kosten 
STW € 

26.691.067 31.275.011 34.266.451 44.473.794 50.877.014 74.628.233 66.224.598 59.583.416 

Fallzahlen 
p.a. 

(Gesamt) 
13.984 15.994 17.121 20.031 23.676 30.365 26.874 25.770 

∅ Kosten 
pro STW 

1909 € 1955 € 2001 € 2220 € 2149 € 2458 € 2464 € 2312 € 
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Demnach ergeben sich für die DRV Bund mittlere Kosten von 2458 € und für die DRV RLP 

mittlere Kosten von 1736 € für eine STW im Indexjahr 2012, in dem die Versicherten der 

vorliegenden Erhebung ihre STW durchgeführt haben. Die folgenden Berechnungen zum 

Verhältnis der Kosten für eine STW mit den Entgeltentwicklungen müssen daher jeweils ge-

trennt für die beiden Rentenversicherungen DRV Bund und DRV RLP erfolgen. Da solche 

Standardwerte aber nicht berücksichtigen, ob ein Versicherter eine überdurchschnittlich lan-

ge oder kurze STW durchgeführt hat, wurden aus den vorhandenen Angaben der DRV’en zur 

mittleren Dauer der STW durchschnittliche Tagessätze für eine STW berechnet.   

 

Tab. 59:  Dauer und Kosten für STW der DRV Bund und RLP 2012 (Quelle DRV Bund 

und DRV RLP) 

 
DRV Bund (N=1724) DRV  RLP (N= 294) 

∅ Gesamtkosten für STW 2012 2458 €  1736 € 
 

∅ Dauer einer STW 2012 lt. DRV 50.4 Tage 40 Tage 

∅ Tageskosten STW 2012 lt. DRV  48.77 € 43.40 € 
 

 

 

Da diese Angaben zur Dauer einer STW hier auch von den Versicherten erhoben wurde, er-

folgten Berechnungen zu den Kosten einer STW für jeden Teilnehmer hier zunächst anhand 

der von den jeweiligen Rentenversicherungen vorliegenden Angaben zur Dauer und zu den 

Kosten einer STW, zum anderen anhand der von den Versicherten genannten Angaben zu 

den Dauern der STW. Bei fehlenden Werten der Versichertenangaben zur Dauer der STW 

wurde der durchschnittliche Tageskostensatz für eine STW auf Basis der Rentenversiche-

rungsangaben verwendet.  

 

Tab. 60:  Dauer und geschätzte Kosten für STW der DRV Bund und RLP 2012 in der 

Untersuchungsstichprobe (N=2018) 
 

 
DRV Bund  DRV RLP 

∅ Dauer einer STW 2012 lt. Versicherten 52 Tage 37 Tage 

∅ Tageskosten STW 2012 (Dauer lt. Versicherte)  47.27 € 46.92 € 

   

∅ errechnete Gesamtkosten STW 2012 (Dauer lt. 

DRV) 
2493 € 1669 € 

∅ errechnete Gesamtkosten STW 2012 (Dauer lt. 

Versicherte) 
2446 € 1745 € 

∅ errechnete Gesamtkosten STW 2012 (Dauer lt. 

Versicherte) 
2344 € 
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Einschränkend zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Versichertenangaben zur Dauer 

einer STW bei der DRV Bund höher liegen gegenüber den Rentenversicherungsangaben, 

während bei der DRV RLP die Versichertenangaben unter den Rentenversicherungsdaten 

liegen. 

Da die so errechneten Gesamtkosten einer STW bei Berücksichtigung der Versichertenanga-

ben zur Dauer einer STW den von den beiden DRV’en berichteten durchschnittlichen Ge-

samtkosten deutlich näher kommt, wird bei den folgenden Berechnungen, falls vorhanden, 

die Kostenschätzungen einer STW auf Basis der Versichertenangaben zur Dauer einer STW 

verwendet.   

 

An weiteren Kostendaten liegen Rentenzahlungen der beiden Rentenversicherungen für die 

Jahre 2013 und 2014 vor. Den Ergebnissen zufolge unterscheiden sich die Rentenzahlungen 

über alle Versicherten mit und ohne STW insgesamt nur minimal. Die Quote an Versicherten, 

für die laut Rentenversicherung Rentenleistungen gezahlt werden, unterscheidet sich mit 

4.3% bei den STW-Teilnehmern und 5.0% in der Kontrollgruppe im Unterschied zu den An-

gaben der Versicherten selbst (vgl. Kap. 5.1) nur minimal. Lediglich die Höhe der Rentenleis-

tungen liegt in der STW-Gruppe unter der in der KG.  

 

Tab. 61:  Kosten für Rentenzahlungen in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungs-

stichprobe, getrennt für STW und KG, Rentenversicherungsdaten (N=2018) 

 

Rentenzahlungen für    

2013 - 2014        

Gesamt 

(N=2018) 
STW (N=1009) KG  (N=1009) 

∅ Rentenzahlungen (s) 514 €  (2816) 419 € (2405) 610 € (3172) 

              Diff. Rentenzahlungen STW vs. KG:  191 €     t: 1.52, p=.13;  d=.07 

Rentenzahlungen für 2013 - 

2014 nur Rentenempfänger 

Gesamt 

(N=93) 
STW (N=43) KG  (N=50) 

Anteil mit Rentenzahlungen  4.6% 4.3% 5.0% 

∅ Höhe Rentenzahlungen 

bei Rentenempfängern (s) 
11.162 € (7327) 9.830 € (6640) 12.308 € (7753) 

             Diff. Rentenzahlungen STW vs. KG:  2478 €     t: 1.64, p=.10;  d=.34 

 

 

Werden auch hier die Ergebnisse differenziert nach den beiden Rentenversicherungen, zei-

gen sich Vorteile zugunsten der STW-Gruppe bei den Rentenzahlungen, die bei der DRV 

Rheinland-Pfalz noch etwas deutlich ausfallen im Vergleich zur DRV Bund. Über alle Versi-

cherten hinweg unterscheiden sich aber die Rentenzahlungen für Versicherte der KG und der 

STW-Gruppe bei beiden Rentenversicherungen nur geringfügig.  
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Tab. 62:  Kosten für Rentenzahlungen in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungs-

stichprobe, getrennt für STW und KG und Kostenträger von STW, Rentenver-

sicherungsdaten (N=2018) 

Rentenzahlungen für       

2013 - 2014        

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N=147) 

∅ Rentenzahlungen (s) 401 € (2430) 
618 €  

(3229) 

525 €   

(2260) 

562 € 

(2823) 

                                                      
Diff. Rente: 217 €           

t: 1.58, p=.12;  d=.08 

Diff. Rente: 37 €             

t: 0.13, p=.90;  d=.02 

Rentenzahlungen für 2013 - 

2014 nur Rentenempfänger 

STW Bund 

(N=32) 

KG Bund 

(N=42) 

STW RLP 

(N= 11) 

KG  RLP 

(N= 8) 

Anteil mit Rentenzahlungen  3.7% 4.9% 7.5% 5.4% 

∅ Höhe Rentenzahlungen bei 

Rentenempfängern (s) 

10.798 € 

(6931) 

12.684 €  

(7888) 

7013 €   

(4952) 

10.330 € 

(7136) 

                                                      
Diff. Rente: 1886 €        

t: 1.07, p=.29;  d=.25 

Diff. Rente: 3317 €         

t: 1.20, p=.25;  d=.55 

 

Ähnliches gilt auch für den Vergleich der Verfahren zu Lasten der DRV mit denen der GKV 

(vgl. Tabelle 63).   

 

Tab. 63:  Kosten für Rentenzahlungen in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungs-

stichprobe, getrennt für STW und KG und Rentenversicherungen, Rentenversi-

cherungsdaten (N=2018) 

Rentenzahlungen für       

2013 - 2014        

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Rentenzahlungen (s) 
411 € 

(2426) 

652 €  

(3104) 

440 €   

(2352) 
498 € (3353) 

                                                      
Diff. Rente: 240 €           

t: 1.65, p=.10;  d=.09 

Diff. Rente: 58 €             

t: 0.24, p=.81;  d=.02 

Rentenzahlungen für 2013 - 

2014 nur Rentenempfänger 

STW DRV 

(N=30) 

KG DRV 

(N=41) 

STW GKV 

(N= 13) 

KG  GKV 

(N= 9) 

Anteil mit Rentenzahlungen  3.9% 5.6% 4.8% 3.3% 

∅ Höhe Rentenzahlungen bei 

Rentenempfängern (s) 

10.089 € 

(6938) 

11.694 €  

(6682) 

9233 €   

(6118) 

15.102 € 

(11583) 

                                                      
Diff. Rente: 1886 €        

t: 1.07, p=.29;  d=.25 

Diff. Rente: 5869 €         

t: 1.55, p=.14;  d=.66 
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Auch hier unterscheiden sich die Rentenzahlungen für Versicherte der KG und der STW-

Gruppe bei den Verfahren zu Lasten der DRV und der GKV über alle Versicherten hinweg nur 

geringfügig. Die Unterschiede der Rentenzahlungen zugunsten der STW-Teilnehmer fällt bei 

den Verfahren zu Lasten der GKV deutlich aus, allerdings sind hier die Fallzahlen wie auch 

bei der Differenzierung nach den beiden Rentenversicherungsträgern sehr gering.  

 

In der hier untersuchten Stichprobe werden in den beiden Jahren 2013 bis 2014 ähnlich sel-

ten wie Rentenzahlungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in insgesamt 5.7 % der 

Fälle finanziert. Allerdings fallen hier ähnlich wie bei den Rentenleistungen vergleichsweise 

hohe Gesamtkosten pro Versicherten an, wenn alle Kostenbestandteile berücksichtigt wer-

den. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über diese Kosten.  

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass Versicherte ohne STW zu etwas höheren Anteilen LTA-

Leistungen in Anspruch nehmen.  

  

Tab. 64:  Kosten für LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für STW und KG, Rentenversicherungsdaten (N=2018) 

 

Zahlungen für LTA für    

2013 - 2014        

Gesamt 

(N=2018) 
STW (N=1009) KG  (N=1009) 

∅ Gesamtkosten (s) 838 €  (6324) 257 € (2788) 1418 € (8461) 

              Diff. LTA Kosten STW vs. KG:  1162 €     t: 4.14, p<.01;  d=.21 

 

Gesamt 

(N=114) 
STW (N=39) KG  (N=75) 

Anteil mit LTA 5.7% 3.9% 7.4% 

∅ Höhe LTA Zahlungen bei 

Teilnehmern (s) 

14.825 € 

(22467) 
6639 € (12755) 19.081 € (25170) 

             Diff. Rentenzahlungen STW vs. KG:  12.442 €     t: 3.50, p<.01;  d=.66 

             Einzelne berücksichtigte Kosten (bei Teilnehmern) 

∅ Übergangsgeld während 

LTA (s) 
5712 €  (10379) 2270 € (6027) 7502 € (11677) 

∅ Übergangsgeld nach LTA 

(s) 
32 €  (310) 0 € (0) 48 € (382) 

∅ Reisekosten für LTA (s) 532 €  (1452) 116 € (293) 748 € (1742) 

∅ Maßnahmekosten LTA (s) 5533 €  (8587) 5909 € (2405) 9545 € (3172) 

∅ Sozialvers.-Beiträge wäh-

rend der  LTA (s) 
3016 €  (5624) 825 € (2235) 4156 € (6472) 
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Nicht nur die Quote an LTA-Leistungen ist in der KG höher, die Ergebnisse zeigen auch 

durchweg höhere Kosten für LTA-Leistungen zu Lasten der Versicherten ohne STW, die in 

der Größenordnung bei den Teilnehmern mit 12.442 € auch beträchtlich ausfallen. Da diese 

Leistungen aber selten in Anspruch genommen werden, ist die Kostendifferenz zugunsten 

der STW-Teilnehmer mit durchschnittlich 1162 € weniger deutlich.  

Im Folgenden werden wiederum getrennt für die beiden Rentenversicherungen und die Ver-

fahren zu Lasten der DRV im Vergleich mit STW-Verfahren zu Lasten der GKV die Gesamt-

kosten der LTA aufgeschlüsselt.  

 

Tab. 65:  Kosten für LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für STW und KG, getrennt nach Kostenträgern für STW, Rentenversi-

cherungsdaten (N=2018) 

 

Zahlungen für LTA für     

2013 - 2014        

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N=147) 

∅ Gesamtkosten (s)  235 € (2899) 
1499 €  

(8909) 

382 €   

(2019) 

949 € 

(5094) 

                                                      
Diff. LTA: 1263 €              

t: 3.96, p<.01;  d=.21 

Diff. LTA: 566 €                 

t: 1.25, p=.21;  d=.16 

 

STW Bund 

(N=29) 

KG Bund 

(N=61) 

STW RLP 

(N= 10) 

KG  RLP 

(N=14) 

Anteil mit LTA 3.4% 7.1% 6.8% 9.5% 

∅ Höhe LTA Zahlungen bei 

Teilnehmern (s) 

6991 € 

(14476) 

21.175 €  

(26745) 

5620 €   

(5781) 

9959 € 

(13955) 

                                                      
Diff. LTA: 14.184 €            

t: 3.26, p<.01;  d=.69 

Diff. LTA: 4339 €              

t: 0.92, p=.37;  d=.44 

 

 

Die Ergebnisse zeigen auch hier bei den Leistungsempfängern signifikante Unterschiede zu-

gunsten der STW-Teilnehmer, die in den beiden Jahren nach der Rehabilitation und der STW 

seltener und in geringerem Umfang LTA-Leistungen in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse 

fallen hier bei der DRV Bund noch deutlicher aus gegenüber der DRV Rheinland-Pfalz.  

 

Auch beim Vergleich der Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung und der Gesetzlichen 

Krankenversicherung zeigen sich durchgängig Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer, die in 

den beiden Jahren jeweils in geringerem Umfang LTA-Kosten verursachen. Dieser Unter-

schied fällt bei den Verfahren zu Lasten der GKV noch deutlicher aus im Vergleich zu den 

Verfahren der Rentenversicherung.  
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Tab. 66:  Kosten für LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für STW und KG, getrennt nach Rentenversicherungsträgern, Renten-

versicherungsdaten (N=2018) 

 

Zahlungen für LTA für     

2013 - 2014        

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Gesamtkosten (s) 
330 € 

(3251) 

1327 €  

(8011) 

59 €       

(434) 
1666 € (9581) 

                                                      
Diff. LTA: 997 €              

t: 3.13, p<.01;  d=.18 

Diff. LTA: 1607 €                 

t: 2.77, p<.01;  d=.32 

 

STW DRV 

(N=28) 

KG DRV 

(N=51) 

STW GKV 

(N= 11) 

KG  GKV 

(N= 24) 

Anteil mit LTA 3.7% 6.9% 4.0% 8.8% 

∅ Höhe LTA Zahlungen bei 

Teilnehmern (s) 

8672 € 

(14585) 

19.145 €  

(24401) 

1466 €   

(1691) 

18.946 € 

(27277) 

                                                      
Diff. LTA: 10.473 €            

t: 2.39, p=.02;  d=.54 

Diff. LTA: 17.480 €              

t: 3.13, p<.01;  d=1.21 

 

 

Schließlich werden Ergebnisse zu den Kosten für nochmalige medizinische Rehabilitationsleis-

tungen in den beiden Jahren nach der Rehabilitation vergleichend für Teilnehmer an STW 

und die KG dargestellt. Dabei liegen leider lediglich die Kosten für Übergangsgelder während 

und nach der Rehabilitation vor, nicht die Maßnahmekosten selbst und die Reisekosten wie 

bei den LTA-Leistungen. Um zumindest näherungsweise eine Schätzung der Kosten der 

Maßnahme vornehmen zu können, wurde hier mit einem durchschnittlichen einheitlichen 

Tagessatz von 125 € für das Jahr 2012 über alle Indikationsbereiche kalkuliert, um so an-

hand mittels des Datums der Dauer der Rehabilitation eine Maßnahmenkostenschätzung 

vornehmen zu können. Reisekosten konnten weiter nicht berücksichtigt werden, spielen aber 

anteilig vermutlich auch keine so bedeutsame Rolle.  

Die höheren Kosten für die Maßnahmen in der Gruppe der STW-Teilnehmer hängen mit län-

geren Dauern der Maßnahmen zusammen, die in der STW-Gruppe gehäuft wegen neurologi-

schen und psychischen Erkrankungen und einem geringeren Anteil an Rehabilitationen auf-

grund orthopädischer Erkrankungen erfolgen.  
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Tab. 67:  Kosten für Medizinische Rehabilitationsleistungen in den Jahren 2013-2014 in 

der Untersuchungsstichprobe, getrennt für STW und KG, Rentenversiche-

rungsdaten (N=2018) 

 

Zahlungen für Reha für    

2013 - 2014        

Gesamt 

(N=2018) 
STW (N=1009) KG  (N=1009) 

∅ Gesamtkosten (s)* 891 €  (2914) 955 € (3285) 827 € (2487) 

              Diff. Reha Kosten STW vs. KG:  127 €     t: 0.98, p=.33;  d=.02 

 

Gesamt 

(N=313) 
STW (N=150) KG  (N=163) 

Anteil mit Reha 15.5% 14.9% 16.2% 

∅ Dauer Reha in Tagen (s) 40 Tage (40) 44 Tage (47) 36 Tage (31) 

∅ Reha Kosten bei Teilneh-

mern (s)* 
5745 € (5188) 6421 € (6138) 5122 € (4046) 

             Diff. Reha Kosten STW vs. KG:  1299 €     t: 2.19, p=.03;  d=.26 

             Einzelne berücksichtigte Kosten (bei Teilnehmern) 

∅ Übergangsgeld während 

Reha (s) 
571 €  (761) 608 € (803) 429 € (620) 

∅ Übergangsgeld nach Reha 

(s) 
165 €  (817) 206 € (674) 91 € (666) 

∅ Maßnahmekosten Reha 

(s)* 
5059 €  (5063) 5608 € (6207) 4601 € (4017) 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 

 

Bei differenzierter Betrachtung der beiden Rentenversicherungsträger bestätigen sich die 

höheren Kosten für Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen bei den STW-Teilnehmern in 

deutlicherem Maße bei der DRV Rheinland-Pfalz. Diese Versicherten nehmen zu fast einem 

Drittel in den beiden Folgejahren medizinisch-rehabilitative Leistungen in Anspruch und ha-

ben damit einen wesentlichen Anteil an den höheren Kosten der STW-Teilnehmer für diese 

Leistungen in der Gesamtstichprobe (vgl. Tabelle 65).    

Daher zeigen sich auch beim Vergleich der Verfahren zu Lasten der Rentenversicherung und 

der Gesetzlichen Krankenversicherung nur geringfügige Kostenunterschiede zwischen STW-

Teilnehmern und der KG bei den Verfahren zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(vgl. Tabelle 69).     
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Tab. 68:  Kosten für Medizinische Rehabilitationsleistungen in den Jahren 2013-2014 in 

der Untersuchungsstichprobe, getrennt für STW und KG, getrennt nach Kos-

tenträgern für STW, Rentenversicherungsdaten (N=2018) 
 

Zahlungen für Reha für    

2013 - 2014        

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

∅ Gesamtkosten (s)* 621 € (2420) 
620 €  

(2050) 

2909 €   

(5957) 

2042 € 

(4025) 

                                                      
Diff. Reha: 1 €                

t: 0.01, p=.99  

Diff. Reha: 867 €                 

t: 1.46, p=.15;  d=.17 

 

STW Bund 

(N=99) 

KG Bund 

(N=118) 

STW RLP 

(N= 51) 

KG  RLP 

(N= 45) 

Anteil mit Reha 11.5% 13.7% 34.7% 30.6% 

∅ Höhe Zahlungen wg. Reha 

bei Teilnehmern (s)* 

5410 € 

(5026) 

4531 €  

(3612) 

8384 €   

(7536) 

6671 € 

(4709) 

                                           
Diff. Reha: 879 €            

t: 1.50, p=.14;  d=.20 

Diff. Reha: 1713 €              

t: 1.32, p=.19;  d=.28 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 
 

 

Tab. 69:  Kosten für Medizinische Rehabilitationsleistungen in den Jahren 2013-2014 in 

der Untersuchungsstichprobe, getrennt für STW und KG, getrennt nach Ren-

tenversicherungsträgern, Rentenversicherungsdaten (N=2018) 
 

Zahlungen für Reha für    

2013 - 2014        

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Gesamtkosten (s)*  
990 € 

(3606) 

858 €  

(2638) 

859 €       

(2202) 
744 € (2027) 

                                                      
Diff. Reha: 132 €                

t: .80, p=.42; d=.04  

Diff. Reha: 115 €                 

t: 0.63, p=.53;  d=.05 

 

STW DRV 

(N=101) 

KG DRV 

(N=118) 

STW GKV 

(N= 49) 

KG  GKV 

(N= 45) 

Anteil mit Reha 13.2% 16.0% 18.0% 16.5% 

∅ Höhe Zahlungen wg. Reha 

bei Teilnehmern (s)* 

7215 € 

(7085) 

5354 €  

(4410) 

4784 €   

(2880) 
4513 € (2830) 

                                                 
Diff. Reha: 1861 €            

t: 2.29, p<.05;  d=.32 

Diff. Reha: 271 €              

t: 0.46, p=.65;  d=.09 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 
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Im Folgenden werden die verschiedenen hier berechneten Kosten in einer Zusammenschau 

vergleichend zwischen STW-Teilnehmern und der KG den Kosten für eine STW und den Ein-

nahmen aus Rentenversicherungsbeiträgen für Entgelte aus sozialversicherungspflichtiger 

Tätigkeit gegenüber gestellt.  Für die Abschätzung einer groben Kosten-Nutzen-Relation sind 

nicht die Entgelte relevant, sondern die Beitragsleistungen an die Rentenversicherung. Der 

Rentenbeitragssatz lag 2012 bei 19.6%. 

 

Tab. 70:  Beitragseinnahmen und Kosten für STW, Rentenzahlungen, Rehabilitationsleis-

tungen und LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für STW und KG, Rentenversicherungsdaten (N=2018) 
 

Einnahmen- und Kostenüber-

sicht   

(Summe 2013 u. 2014)      

Gesamt 

(N=2018) 

STW 

(N=1009) 

KG   

(N=1009) 

∅ Beitragseinnahmen (19.6%) 8437 € (7237) 9904 € (6622) 6970 € (7526) 

 Vergleich Beitragseinnahmen STW vs. KG                                                      
Differenz: 2935 €                         

t: 9.30, p<.01;  d=.42 

             Kosten* 

∅ Kosten STW (s)* 1172 €  (1391) 2344 €  (1060) - 

∅ Kosten Rentenbezug (s) 514 €  (2816) 419 €  (2405) 610 €  (3172) 

∅ Kosten für Reha (s)* 891 €  (2914) 955 €  (3285) 827 €  (247) 

∅ Kosten für LTA (s) 838 €  (6324) 257 €  (2788) 1418 €  (461) 

∅ Summe der Kosten (s)* 3415 €  (7393) 3974 €  (4970) 2856 €  (9168) 

 Kostenvergleich STW vs. KG 2 J. inkl. STW*                                                      
Differenz: -1118 €                         

t: 3.41, p<.01;  d=.17 

    
∅ Bilanz* 5022 €  (11139) 5931 €  (8969) 4114 €  (12891) 

Anteile positive Bilanz* 80.5 % 77.8 % 83.3 % 

 Bilanz Vergleich STW vs. KG*                                                      
Differenz: 1817 €                  

t: 3.17, p<.01;  d=.17 

Amortisationsdauer in Jahren 

(∅ Kosten STW)/∆ STW-KG (Bilanz 

Einnahmen – Kosten ohne STW/p.A.) 

- 1,13 Jahre - 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 

*Geschätzte Kosten für die STW anhand von ∅ Kosten pro Tag (48.77 € DRV Bund, 43.40 € DRV RLP) mit Versi-

chertenangaben zur Dauer der STW 
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Dabei werden hier allerdings nur Beiträge wegen versicherungspflichtiger Beschäftigung be-

rücksichtigt. Daten zu Beitragszahlungen aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankschreibun-

gen werden hier nicht berücksichtigt und lagen auch nicht vor.    

Die Ergebnisse (vgl. Tabelle 67) zeigen zunächst in den beiden Jahren 2013-2014 nach der 

Rehabilitation für die STW-Teilnehmer gegenüber der Kontrollgruppe höhere Beitragsein-

nahmen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sowie niedrigere Kosten für Ren-

tenzahlungen, Leistungen der Medizinischen Rehabilitation und LTA-Leistungen gegen. 

Rechnet man die Kosten für die STW hinzu, liegen die Kosten in der STW-Gruppe insgesamt 

zwar um 1118 € über denen der KG, da die Einnahmen aber um 2935 € höher liegen, ergibt 

sich insgesamt für die STW-Gruppe in den beiden Jahren eine positive Bilanz.  

Die Anteile an Versicherten mit insgesamt mindestens positiver Bilanz (Ausgaben übersteigen 

Einnahmen nicht) ist bei den STW-Teilnehmern geringer, weil bei ihnen immer zumindest 

der Kostenblock STW anfällt.   

Zusätzlich wurde für die STW-Teilnehmer gerechnet, nach welcher Zeit sich die Kosten für 

eine STW amortisieren. Hierzu wurde für die Gesamtgruppe der STW-Teilnehmer jeweils 

berechnet, in welchem Verhältnis die durchschnittlichen Kosten für die STW zu der mittleren 

Differenz zwischen Einnahmen abzüglich Kosten (ohne STW) zwischen STW-Gruppe und KG 

stehen. Um die Amortisationsdauer in Jahren ausdrücken zu können, wird dabei die Bilanz 

aus Einnahmen und Kosten beider Jahre für beide Gruppen jeweils für ein Jahr berechnet.  

Ein auf diese Weise berechneter Amortisationskostenindex ist wie folgt zu interpretieren:  

• Bei einem Wert von bis zu 2 entspricht die Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz bei den 

STW-Teilnehmern trotz Einbezug der Kosten für die STW innerhalb des hier beobach-

teten Zwei-Jahres-Zeitraumes der Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz der KG.    

• Bei einem Wert von bis zu 1 entspricht die Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz bei den 

STW-Teilnehmern trotz Einbezug der Kosten für die STW innerhalb eines Jahres der 

Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz der KG.    

• Bei einem Wert von unter 1 übersteigt die Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz bei den 

STW-Teilnehmern trotz Einbezug der Kosten für die STW innerhalb eines Jahres der 

Einnahmen-minus-Kosten-Bilanz der KG.    

• Ein Amortisationsindex unter 2 Jahren bedeutet demnach, dass sich STW gegenüber 

der KG innerhalb des Beobachtungszeitraumes rechnen.   

Die Amortisationsdauer der STW gegenüber der KG beträgt für die Gesamtstichprobe im 

Mittel 1.13 Jahre, d.h. nach dieser Zeit haben STW-Gruppe und KG-Gruppe trotz der Ausga-

ben für die STW bereits ein ausgeglichenes Einnahme-Kosten-Bilanz. Dieser Wert erlaubt in 

den Berechnungen dieses und des folgenden Kapitels wie die Angaben zur Einnahme-

Kostenbilanz einen direkten Vergleich der Kosteneffektivität der STW in unterschiedlicher 

Teilgruppen. Einschränkend ist natürlich zu berücksichtigen, dass diese Amortisationsanga-

ben für einen Zeitraum über die zwei Jahre hinaus nicht extrapolierbar sind, weil unklar ist, 

wie sich dann sowohl die Einnahmen als auch die Kosten weiter entwickeln.  
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Betrachtet man die Einnahmen-Kosten-Bilanz und den Wert für die Amortisationsdauer ge-

trennt für die beiden Rentenversicherungen, ergibt sich hinsichtlich der Kosten ein etwas 

anderes Bild gegenüber der Gesamtgruppe (vgl. Tabelle 71).  

 

Tab. 71:  Beitragseinnahmen u. Kosten für STW, Rentenzahlungen, Rehabilitationsleis-

tungen u. LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für STW u. KG & Rentenversicherungen, DRV-Daten (N=2018) 

Einnahmen- und Kostenüber-

sicht   

(Summe 2013 u. 2014)      

STW Bund 

(N=862) 

KG Bund 

(N=862) 

STW RLP 

(N= 147) 

KG  RLP 

(N= 147) 

∅ Beitragseinnahmen (19.6%) 
10.302 € 

(6649) 

7378 € 

(7693) 

7575 € 

(5970) 

4579 € 

(5941) 

             Kosten  

∅ Kosten STW (s)* 
2446 €  

(1091) 
- 

1745 €  

(563) 
- 

∅ Kosten Rentenbezug (s) 
401 €  

(2430) 

618 €   

(3229) 

525 €  

(2260) 

562 €  

(2823) 

∅ Kosten für Reha (s)* 
621 €  

(2420) 

620 €   

(2050) 

2909 €  

(5957) 

2042 €  

(4025) 

∅ Kosten für LTA (s) 
235 €  

(2899) 

1499 €   

(8909) 

382 €  

(2019) 

949 €  

(5094) 

    

 

∅ Summe der Kosten (s)* 
3703 €  

(4585) 

2737 €  

(9518) 

5561 €  

(6602) 

3553 €  

(6742) 

 Kostenvergleich STW vs. KG*              
Differenz: -966 €                         

t: 2.69, p<.01;  d=.1 

Differenz: -2008 €                         

t: 2.58, p=.10;  d=.30 

 

∅ Bilanz* 
6599 €  

(8734) 

4641 €  

(13348) 

2014 €  

(9353) 

1026 €  

(9242) 

Anteile positive Bilanz* 80.5 % 85.0 % 61.9 % 72.8 % 

 Bilanz Vergleich STW vs. KG*                                                      
Differenz: 1958 €                         

t: 3.60, p<.01;  d=.28 

Differenz: 988 €                         

t: 0.91, p=.36;  d=.15 

Amortisationsdauer in Jahren 

(∅ Kosten STW)/∆ STW-KG (Bilanz 

Einnahmen – Kosten ohne STW/p.A.) 

1,11 Jahre - 1,28 Jahre - 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 

*Geschätzte Kosten für die STW anhand von ∅ Kosten pro Tag (48.77 € DRV Bund, 43.40 € DRV RLP) mit Versi-

chertenangaben zur Dauer der STW 
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Bei beiden Rentenversicherungen sind die Kosten bei den STW-Teilnehmern durch den Kos-

tenblock STW höher (im Falle der DRV RLP zusätzlich auch durch höhere Ausgaben für die 

Medizinische Rehabilitation in den beiden Jahren 2013-2014), da aber die Einnahmen auf-

grund der höheren Entgelte der STW-Teilnehmer deutlich höher sind, fällt auch hier die Bi-

lanz zwei Jahre nach der Rehabilitation zugunsten der STW-Teilnehmer aus. Die Kostenvor-

teile gegenüber der KG fallen bei der DRV Bund deutlicher aus im Vergleich zur DRV RLP, 

nicht nur, aber vor allem aufgrund der höheren Kosten für rehabilitative Maßnahmen bei den 

STW-Teilnehmern der DRV RLP.  Daher ist auch die Amortisationsdauer der STW bei der 

DRV Bund etwas geringer gegenüber der STW RLP.  

 

Und schließlich zeigt der Vergleich der Verfahren zu Lasten der DRV mit denen zu Lasten der 

GKV vergleichbare Kostenvorteile jeweils zugunsten der STW-Teilnehmer. Die Einnahmeun-

terschiede zugunsten der STW-Teilnehmer fallen bei den Verfahren zu Lasten der DRV GKV 

etwas günstiger aus, während bei den Verfahren zu Lasten der GKV die Kostendifferenz zu 

Ungunsten der STW-Teilnehmer etwas geringer ausfällt. Die Amortisationsdauer ist bei den 

beiden Verfahren fast identisch (vgl. Tabelle 72). 

 

Der hier berechnete Einnahme-Kosten-Bilanz sowie die Amortisationsdauer wird für die im 

folgenden Kapitel durchgeführte Berechnungen zu differentiellen Effekten der STW als eine 

zentrale Größe verwendet, um zu prüfen, bei welchen Versichertengruppen eine STW sich 

eher amortisiert und daher gefördert und bei welchen Versichertengruppen die Indikation zu 

einer STW besonders kritisch geprüft werden sollte. Die Berechnung dieses Einnahme-

Kosten-Bilanz-Wertes erfolgt für jeden Versicherten individuell anhand der oben dargestell-

ten Berechnungsgrößen.  
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Tab. 72:  Beitragseinnahmen u. Kosten für STW, Rentenzahlungen, Rehabilitationsleis-

tungen u. LTA in den Jahren 2013-2014 in der Untersuchungsstichprobe, ge-

trennt für Kostenträger von STW, DRV-Daten (N=2018) 

Einnahmen- und Kostenüber-

sicht   

(Summe 2013 u. 2014)      

STW DRV 

(N=763) 

KG DRV 

(N=736) 

STW GKV 

(N= 273) 

KG  GKV 

(N= 273) 

∅ Beitragseinnahmen (19.6%) 
10.209 € 

(6842) 

7136 € 

(7670) 

9084 € 

(5924) 

6522 € 

(7120) 

             Kosten  

∅ Kosten STW (s)* 
2339 €  

(1232) 
- 

2355 €  

(253) 
- 

∅ Kosten Rentenbezug (s) 
411 €  

(2426) 

652 €   

(3104) 

440 €  

(2352) 

498 €  

(3353) 

∅ Kosten für Reha (s)* 
990 €  

(3606) 

858 €   

(2638) 

859 €  

(2202) 

744 €  

(2027) 

∅ Kosten für LTA (s) 
330 €  

(3251) 

1327 €   

(804) 
59 €  (434) 

1666 €  

(9581) 

    

 

∅ Summe der Kosten (s)* 
4071 €  

(5478) 

2837 €  

(8756) 

3712 €  

(3218) 

2907 €  

(10212) 

 Kostenvergleich STW vs. KG*                                                      
Differenz: -1234 €                         

t: 3.24, p<.01;  d=.17 

Differenz: -805 €                         

t: 1.24, p=.22;  d=.12 

 

∅ Bilanz* 
6138 €  

(9529) 

4299 €  

(12691) 

5372 €  

(7235) 

3615 €  

(13427) 

Anteile positive Bilanz* 77.9 % 82.9 % 77.7 % 84.3 % 

 Bilanz Vergleich STW vs. KG*                                                      
Differenz: 1839 €                         

t: 3.14, p<.01;  d=.17 

Differenz: 1757 €                         

t: 1.90, p=.06;  d=.17 

Amortisationsdauer in Jahren 

(∅ Kosten STW)/∆ STW-KG (Bilanz 

Einnahmen – Kosten ohne STW/p.A.) 

1,12 Jahre - 1,15 Jahre - 

*Geschätzte Kosten für die Medizinische Rehabilitation anhand von ∅ Tagessatz 125 € mit DRV Daten zur Dauer 

*Geschätzte Kosten für die STW anhand von ∅ Kosten pro Tag (48.77 € DRV Bund, 43.40 € DRV RLP) mit Versi-

chertenangaben zur Dauer der STW 
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5.5 Zusammenhänge zwischen den Erfolgskriterien 
 

Die verschiedenen hier betrachteten Ergebniskriterien korrelieren überwiegend deutlich mit-

einander, dabei zeigen sich allerdings z.T. Unterschiede. Zunächst werden die Zusammen-

hänge zwischen den verschiedenen hier verwendeten Einnahmen und Kostenvariablen dar-

gestellt. Einnahmen- und Kosten korrelieren erwartungsgemäß negativ und in geringer Grö-

ßenordnung, die positiven Zusammenhänge mit den Kosten für eine STW sind vermutlich 

Folge davon, dass höhere Verdienste auch mit höheren Übergangsgeldzahlungen verbunden 

sind und STW-Kosten ja reine Übergangsgeldzahlungen darstellen.  

 

Tab. 73:  Interkorrelationsmatrix der Einnahmen- und Kostenvariablen  (N=2018) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(1) Rentenvers. 

beiträge  2013 u 

2014 

Pearson-Korr. 1 ,220 -,187 -,038 -,133 -,159 ,755 ,453 

SIGN.     ,000 ,000 ,087 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(2) Kosten STW 

anhand Dauer 

Vers 

Pearson-Korr. ,220 1 -,029 -,023 -,082 ,097 ,078 -,026 

SIGN.    ,000  ,186 ,294 ,000 ,000 ,000 ,239 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(3) Rentenbezug 

in € von 2013 bis 

2014 

Pearson-Korr. -,187 -,029 1 ,024 -,023 ,365 -,364 -,360 

SIGN.    ,000 ,186  ,285 ,304 ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(4) Reha Kosten 

in € von 2013 bis 

2014 

Pearson-Korr. -,038 -,023 ,024 1 -,038 ,366 -,268 -,367 

SIGN.    ,087 ,294 ,285  ,088 ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(5) LTA Kosten in 

€ von 2013 bis 

2014 

Pearson-Korr. -,133 -,082 -,023 -,038 1 ,816 -,629 -,262 

SIGN.    ,000 ,000 ,304 ,088  ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(6) Summe Kos-

ten STW Rente 

Reha LTA  

Pearson-Korr. -,159 ,097 ,365 ,366 ,816 1 -,767 -,511 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(7) Bilanz RV-

Beiträge - Kosten 

2013 u 2014 

Pearson-Korr. ,755 ,078 -,364 -,268 -,629 -,767 1 ,633 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

(8) % Positive 

Einnahmen-

Bilanz Kosten 

Pearson-Korr. ,453 -,026 -,360 -,367 -,262 -,511 ,633 1 

SIGN.    ,000 ,239 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
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Für die Gesamtkosten sind vor allem die Kosten für eine LTA maßgeblich, weil sie verglichen 

mit den anderen Kosten den vergleichsweise größten Kostenblock ausmachen. 

 

Tab. 74:  Interkorrelationsmatrix der Ergebnisvariablen (N=2018)  
 

 (1) (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   

(1) Berufliche Zu-

friedenheit 
Korr. 1 ,739 -,434 ,149 -,453 -,391 ,556 ,328 

SIGN.     ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1791 1742 1791 1791 1606 1650 1567 1697 

(2) Berufliche Belas-

tung  
Korr. ,739 1 -,349 ,147 -,513 -,473 ,577 ,288 

SIGN.    ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1742 1808 1808 1808 1621 1662 1581 1721 

(3) Reintegration in 

Arbeit  
Korr. -,434 -,349 1 -,527 ,258 ,295 -,330 -,476 

SIGN.    ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1791 1808 2018 2018 1790 1841 1724 1863 

(4) EU-Rente  Korr. ,149 ,147 -,527 1 -,157 -,216 ,202 ,174 

SIGN.    ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1791 1808 2018 2018 1790 1841 1724 1863 

(5)  SF-36 emot. RF  

(0-100) 

Korr. -,453 -,513 ,258 -,157 1 ,518 -,695 -,245 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 1606 1621 1790 1790 1790 1751 1626 1680 

(6)  SF-36 körp. RF  

(0-100) 

Korr. -,391 -,473 ,295 -,216 ,518 1 -,482 -,264 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 1650 1662 1841 1841 1751 1841 1644 1718 

(7)  PHQ Gesamt  Korr. ,556 ,577 -,330 ,202 -,695 -,482 1 ,302 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 1567 1581 1724 1724 1626 1644 1724 1637 

(8)  AU (Wo) vergan-

gene  12 Mon  

Korr. ,328 ,288 -,476 ,174 -,245 -,264 ,302 1 

SIGN.    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 1697 1721 1863 1863 1680 1718 1637 1863 

 
 

Bei den anderen Ergebnisvariablen zeigen sich deutlichere Zusammenhänge zwischen den 

gesundheitlichen und beruflichen Beeinträchtigungsmaßen sowie zwischen den Maßen für 

Rückkhr zur Arbeit, Rente und Arbeitsunfähigkeitszeiten. Berufliche Reintegration und Ren-

teneintritt hängen nur in geringerem Ausmaß mit der körperlichen und psychischen Befind-

lichkeit (PHQ, SF 36) zusammen.  
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Erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung bzw. Frühberentungen korrelieren erwartungs-

gemäß deutlich miteinander, etwas schwächer jeweils mit den Fehlzeiten zum 

Katamnesezeitpunkt. 
 

 

Tab. 75:  Interkorrelationsmatrix der Ergebnisvariablen mit Kostenvariablen (N=2018) 
 

 RV-Beiträge  

für 2013 u 2014  

Kosten für 

STW Rente 

Reha LTA 2013 

u 2014 

Bilanz RV-

Beiträge - Kos-

ten 2013 u 

2014 

Berufliche Zufriedenheit Korrelation nach Pearson -,294 ,076 -,238 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,001 ,000 

N 1791 1791 1791 

Berufliche Belastung Korrelation nach Pearson -,237 ,091 -,212 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 1808 1808 1808 

berufl Reintegration: 

Rückkehr in Arbeit 

Korrelation nach Pearson ,623 -,117 ,482 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 

EU-Rente bei Katamnese Korrelation nach Pearson -,362 -,002 -,233 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,915 ,000 

N 2018 2018 2018 

SF-36 Emotionale Rollen-

funktion, 0-100) 

Korrelation nach Pearson ,220 -,068 ,189 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,004 ,000 

N 1790 1790 1790 

SF-36 KÖRO (Körperliche 

Rollenfunktion, 0-100) 

Korrelation nach Pearson ,250 -,014 ,175 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,561 ,000 

N 1841 1841 1841 

PHQ Gesamtwert Katam-

nese 

Korrelation nach Pearson -,253 ,064 -,208 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,008 ,000 

N 1724 1724 1724 

AU vergangene 12 Mon in 

Wo Katamnese 

Korrelation nach Pearson -,400 ,168 -,375 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 1863 1863 1863 

Tage mit svpfl. Beschäfti-

gung 2013-2014 

Korrelation nach Pearson ,783 -,212 ,650 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 2018 2018 2018 
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Mit Ausnahme des Kriteriums der Rückkehr zur Arbeit und den Fehlzeiten der letzten 12 Mo-

nate (Befragung Katamnesezeitpunkt) korrelieren die übrigen gesundheitlichen und berufli-

chen Beeinträchtigungsindikatoren nur in geringem Maße mit den Rentenversicherungsbei-

trägen, den Kosten für STW, LTA, Rentenzahlungen und Medizinischen Rehabilitationsleis-

tungen sowie der Gesamtkostenbilanzvariable.  

Das Korrelationsmuster spricht dafür, die Ergebnisvariablen bei den folgenden Berechnungen 

jeweils gesondert auf differentielle Effekte hin zu prüfen, und keinen Gesamtscore zu ver-

wenden. Am ehesten wären noch die Maße zum gesundheitlichen Befinden zusammenzufas-

sen.  
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Differentielle Ergebnisse: Wer profitiert mehr oder weniger 

von stufenweisen Wiedereingliederungen 

 

In diesem Kapitel wird geprüft, welche Versichertengruppen von einer STW in größerem 

Ausmaß profitieren bzw. nicht profitieren. Da diese Berechnungen darauf abzielen, den Re-

habilitationseinrichtungen gegenüber Empfehlungen aussprechen zu können, bei welchen 

Versichertengruppen immer eine Indikation zur STW zu prüfen sein sollte und bei welchen 

Versichertengruppen die Indikation zu einer STW möglichst kritisch zu prüfen ist (vgl. 

Kap.7), werden vorrangig solche Indikationskriterien berücksichtigt, die allen Rehabilitations-

einrichtungen verfügbar sind oder einfach zu erheben sind.  

Dies sind an demographischen Variablen Geschlecht, Alter, Familienstand, schulische und 

berufliche Bildung sowie ergänzend das hier von den Versicherten zusätzlich erfragte Fami-

liennettoeinkommen.   

An beruflichen Variablen werden Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung, Schichtarbeit, die Dauer der 

Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber sowie ebenfalls hier ergänzend von Versicherten er-

hoben die Betriebsgröße berücksichtigt.  

Bei der Art des Rehabilitationsverfahrens wird berücksichtigt, ob es sich um eine ambulante 

oder stationäre Rehabilitation, eine Rehabilitation aus dem Rentenverfahren bzw. ein Verfah-

ren nach § 51 SGB V (Aufforderung zur Rehabilitation durch die Gesetzlichen Krankenkassen 

z.B. wegen langer Fehlzeiten) handelt.    

An sozialmedizinischen Risikofaktoren wird der SIBAR-Wert als prognostischer Indikator für 

eine Frühberentungsgefährdung gewählt. SIBAR oder ein ähnliches kurzes Screening-

Instrument (SIMBO o. Würzburger-Screening) wird inzwischen in vielen Rehabilitationsein-

richtungen standardmäßig zur Erfassung eines besonderen sozialmedizinischen Risikos und 

entsprechenden berufsbezogenen Behandlungsbedarf eingesetzt. Darüber hinaus werden als 

weitere Variablen die Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation und die Angaben der Versi-

cherten zu ihren Überlegungen hinsichtlich einer Frühberentung berücksichtigt. Sowohl das 

AU-Kriterium als auch die Frühberentungsabsichten sind allerdings auch Bestandteil des 

SIBAR.  

Bei den gesundheitsbezogenen Variablen wird vor allem die Rehabilitationserkrankung und 

das Ausmaß an Multimorbidität berücksichtigt. Die hier von Versicherten erfragte Gesamtein-

schätzung ihres Gesundheitszustandes und der Dauer ihrer Erkrankung, die SF 36 Unterska-

len physische und emotionale Rollenfunktion sowie der PHQ-Gesamtwert und die beiden 

WAI-Items zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körperlicher und psychischer 

Arbeitsanforderungen dürften so in vielen Rehabilitationseinrichtungen nicht standardmäßig 

vorliegen, werden hier dementsprechend nur als ergänzender Hinweis auf die Bedeutung des 

Ausmaßes an körperlichen und psychischer Beeinträchtigungen berücksichtigt.   

Als Zielgrößen für diese Berechnungen wird in begrenztem Umfang die Wiedereingliede-

rungs- und Berentungsquoten, die Fehlzeitenentwicklung sowie gesundheits- und funktions-

6 
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bezogenen Maße betrachtet, schwerpunktmäßig aber die ökonomischen Kriterien des Ein-

nahme-Kostenverhältnisses sowie der Amortisationsdauer.  

Um den Einfluss der verschiedenen demographischen, sozialmedizinischen, berufsbezogenen 

und beschwerdebezogenen Kriterien zu prüfen, werden bei den dichotomisierten Kriterien 

der Rückkehr ins Erwerbsleben und Rentenverfahren logistische Regressionen gerechnet, bei 

den Kosten- beschwerdebezogenen Variablen jeweils Regressionsanalysen und Varianzanaly-

sen. Dabei wird jeweils ein relevanter Basiswert der Prä-Messung vor der Rehabilitation als 

Kovariate berücksichtigt, um etwaige Subgruppenunterschiede in der Prä-Messung zu kon-

trollieren (in der Gesamtstichprobe sind durch die umfassende Parallelisierung die Stichpro-

ben ausreichend vergleichbar). Im Falle der Reintegrations- und Rentenverfahrensberech-

nungen wird der SIBAR-Wert der Prämessung berücksichtigt, bei den Analysen der Verände-

rung der Arbeitsunfähigkeitszeiten wird eine Varianzanalyse mit Meßwiederholung unter Ein-

bezug der Arbeitsunfähigkeitszeiten im Jahr vor der Rehabilitation, der Interventionsgruppe 

und der jeweiligen Interaktionsvariable gerechnet. Bei den Analysen zur differentiellen Ver-

änderungen von gesundheits- und beschwerdebezogenen Berechnungen wird der Prä-Wert 

der jeweiligen Indikatorvariable (z.B. PHQ-Gesamtwert, SF 36 Wert) berücksichtigt. Bei den 

Einnahme-Kostenberechnungen werden jeweils die durchschnittlichen Einnahmen aus sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung in den drei Jahren  vor der Rehabilitation berücksich-

tigt.  

Bei allen Berechnungen werden dann jeweils Interaktionseffekte zwischen der zu prüfenden 

Einflussvariablen und der Gruppenzugehörigkeit STW vs. KG geprüft. Nur wenn dieser Inter-

aktionseffekt signifikant ist, wird diese Einflussgröße als relevant weiterverfolgt. 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Einzelberechnungen zu den Variablen 

dargestellt, die sich als bedeutsam erweisen bzw. für die Indikationsentscheidung bedeut-

sam sind. Alle Einflussgrößen mit signifikantem Interaktionseffekt in den Einzelberechnungen 

werden dann in wechselnden Kombinationen in einem gemeinsamen varianzanalytischen 

Design gemeinsam betrachtet, um zu prüfen, welche Variablen sich in den Berechnungen in 

verschiedensten Konstellationen als durchgängig und stabil von Bedeutung erweisen.   

 

 

6.1 Differentielle Effekte: Reintegrationsquoten und Frühbe-

rentungen 

 

Bei den folgenden Berechnungen wurden jeweils zunächst überprüft, welche der verschiede-

nen Differenzierungskriterien einen Einfluss auf die (erfolgreiche) Rückkehr ins Erwerbsleben 

und Frühberentungen und -absichten haben. Wie im Kapitel 5.1 dargestellt, wurde dabei 

zunächst unterschieden, ob Versicherte zum Stichtag des Katamnesebefragungszeitpunkt 

angaben, versicherungspflichtig beschäftigt zu sein. Als erfolgreiche Rückkehr ins Erwerbsle-

ben wurde gewertet, wenn Versicherte eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an-

gaben, an ihren letzten Arbeitsplatz zurückgekehrt waren sind und laut eigenen Angaben 

oder DRV-Daten keine Frühberentung erfolgt war. Beim Kriterium Frühberentungen wurde 
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geprüft, ob Versicherte bis zum Katamnesezeitpunkt angaben, frühberentet zu sein, einen 

Frühberentungsantrag gestellt zu haben oder eine entsprechende Absicht zu haben.     

Hinsichtlich der verschiedenen demographischen Variablen Geschlecht, Alter, Familienstand, 

schulische und berufliche Bildung sowie des hier von den Versicherten zusätzlich erfragten 

Familiennettoeinkommens zeigen sich in allen drei Ergebnisvariablen keine signifikanten 

Interaktionseffekte.    

Dies gilt auch im Hinblick auf die beruflichen Variablen wie Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung, 

Schichtarbeit, die Dauer der Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber sowie die von Versicher-

ten erfragte Betriebsgröße.   

 

 

Abb. 19:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit der Betriebsgröße (Mitarbeiterzahl lt. 

Versicherten) (N=2018), Interaktionseffekt STW*Betriebsgröße p=.067 

 

 

Bei der Betriebsgröße gibt es lediglich hinsichtlich der Variable „erfolgreiche Rückkehr ins 

Erwerbsleben“ einen tendenziellen Hinweis (Interaktionseffekt STW*Betriebsgröße p=.067)  

darauf, dass STW bei Versicherten in Großbetrieben von über 500 Mitarbeitern nicht die Be-

deutung haben könnte wie in kleineren Betrieben. Möglicherweise bieten Großbetriebe bei 

der hier untersuchten Risikogruppe auch nicht STW-Teilnehmern verschiedene Möglichkeiten 

der Unterstützung beim betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement, sodass in dieser 

Gruppe die Unterschiede zwischen STW und KG nicht so deutlich sind wie bei den übrigen 

Gruppen. Hinsichtlich des Kriteriums „Erhalt der sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit“ und 

eines „Rentenverfahren“ zeigen sich diese Unterschiede nicht.  
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Auch die Art des Rehabilitationsverfahrens (ambulant vs. stationär), eine Rehabilitation aus 

dem Rentenverfahren bzw. ein Verfahren nach § 51 SGB V spielt keine überzufällige Bedeu-

tung für den Reintegrationserfolg von STW gegenüber der KG. 

Der SIBAR-Wert spielt dagegen eine zentrale differenzierende Rolle für den Erfolg von STW 

hinsichtlich der Reintegrationsquoten. Er erweist sich in allen drei hier untersuchten Erfolgs-

kriterien als hochsignifikanter differenzierender Einflussfaktor (Interaktionseffekt jeweils 

p<.01). Demnach unterscheiden sich die Reintegrationsquoten von STW gegenüber der KG 

bei niedrigen SIBAR-Werten nur unwesentlich zugunsten der STW, während die Reintegrati-

onsquoten mit steigendem SIBAR sich zunehmend deutlicher unterscheiden.  

 

 

 
 

Abb. 20:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit vom SIBAR-Wert vor Beginn der Rehabili-

tation (N=2018), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.01 

 

 

 

 

 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

88 

Tab. 76:  Logistische Regression, Einfluss SIBAR vor der Rehabilitation auf Reintegrati-

onsquoten von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation 

(N=2018) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,015 ,005 10,10 1 ,001 ,985 ,975 ,994 

STW ,814 ,251 10,52 1 ,001 2,256 1,380 3,688 

SIBAR -1,013 ,106 91,05 1 ,000 ,363 ,295 ,447 

STW*SIBAR ,534 ,162 10,90 1 ,001 1,705 1,242 2,341 

Konstante  2,022 ,143 199,99 1 ,000 7,551   

 

 

 

Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich hinsichtlich der Frühberentung. Auch hier unterschei-

den sich die Quoten an Frühberentungen und Frühberentungsabsichten zugunsten der STW-

Teilnehmer sehr viel deutlicher bei der Hochrisikogruppe der Versicherten mit SIBAR-Werten 

ab 8, während in der Niedrigrisikogruppe kaum Unterschiede bestehen (vgl. Abb. 21).    

 

 
 

Abb. 21:  Quoten Versicherter mit Rentenverfahren-, -überlegungen und –absichten in 

der STW und KG zum Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit vom SIBAR-Wert 

vor Beginn der Rehabilitation (N=2018), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.05 
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Tab. 77:  Logistische Regression, Einfluss SIBAR vor der Rehabilitation auf Frühberen-

tungsquote von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation 

(N=2018) 

 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,013 ,005 8,04 1 ,005 ,987 ,978 ,996 

STW -,293 ,205 2,03 1 ,1 ,746 ,499 1,116 

SIBAR 1291 ,107 144,38 1 ,000 3,638 2,947 4,490 

STW*SIBAR -,287 ,138 4,34 1 ,037 ,751 ,573 ,983 

Konstante  -1,658 ,135 150,25 1 ,000 ,190   

 

 

 

Ähnliche Ergebnisse ergeben sich auch bei der Berücksichtigung der Fehlzeiten im Jahr vor 

der Rehabilitation, in allen drei Ergebniskriterien zeigen sich hochsignifikante Interaktionsef-

fekte, wonach Versicherte mit den längsten Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation von 

über einem halben Jahr von STW im Vergleich zur KG am deutlichsten profitieren.  

 

Tab. 78:  Logistische Regression, Einfluss Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation auf 

Reintegrationsquoten von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Re-

habilitation (N=2018) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,029 ,009 10,80 1 ,001 ,972 ,955 ,988 

STW ,960 ,221 18,91 1 ,000 2,613 1,695 4,028 

AU-Zeiten -,407 ,167 5,91 1 ,015 ,666 ,480 ,924 

STW*AU-Zeiten ,420 ,155 7,34 1 ,007 1,522 1,123 2,063 

Konstante  1,479 ,124 142,26 1 ,000 4,389   
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Abb. 22:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von den Fehlzeiten im Jahr vor Beginn 

der Rehabilitation (N=2018), Interaktionseffekt STW*Fehlzeiten p<.01 

 

So liegen die Reintegrationsquoten bei den STW-Teilnehmern mit langen Fehlzeiten von 

mehr als einem halben Jahr vor der Rehabilitation fast 40% über denen der entsprechenden 

KG (vgl. Abb. 22 und Tab. 78).   

 

Tab. 79:  Logistische Regression, Einfluss Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation auf 

Frühberentungsquoten von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der 

Rehabilitation (N=2018) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline ,032 ,008 15,325 1 ,000 1,032 1,016 1,048 

STW -,175 ,165 1,124 1 ,289 ,839 ,607 1,160 

AU-Zeiten ,030 ,156 ,038 1 ,845 1,031 ,759 1,400 

STW*AU-Zeiten -,333 ,125 7,061 1 ,008 ,717 ,561 ,916 

Konstante  -,907 ,113 64,022 1 ,000 ,404   
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Auch hinsichtlich der Frühberentungsquoten ergeben sich wiederum signifikante Interakti-

onseffekte (vgl. Tab. 79) und zeigen sich kaum Unterschiede zugunsten der STW bei Versi-

cherten mit niedrigen Fehlzeiten von unter 12 Wochen im Jahr vor der Rehabilitation. Dage-

gen liegen die Quoten von STW-Teilnehmer ohne Berentung, Rentenverfahren oder Renten-

absicht in der Gruppe der Versicherten mit langen Fehlzeiten von über einem halben Jahr 

deutlich über denen in der entsprechenden KG (vgl. Abb. 23).   

 

 
 

Abb. 23:  Quoten Versicherter mit Rentenverfahren-, -überlegungen und –absichten in 

der STW und KG zum Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von den Fehlzeiten 

im Jahr vor Beginn der Rehabilitation (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Fehlzeiten p<.01 

 

Anders als bei den ökonomischen Berechnungen spielt bei dem Erfolg der STW hinsichtlich 

Reintegrationsquoten und Frühberentungen eine Rolle, ob Versicherte vor der Rehabilitation 

Frühberentungsüberlegungen oder bereits gestellte Anträge angegeben haben. Demnach 

profitieren von STW hinsichtlich der Reintegrationsquoten Versicherte in verstärktem Maße, 

die vor der Rehabilitation Frühberentungsanträge und -absichten geäußert haben.   

STW-Teilnehmer, die vor der Rehabilitation Frühberentungsanträge und -absichten angege-

ben haben, sind zum Katamnesezeitpunkt in 81% der Fälle in sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung, während die entsprechende Quote bei den Versicherten der KG lediglich bei 

37% liegt (vgl. Abb. 24).    
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Abb. 24:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von den Frühberentungsüberlegungen 

und –anträgen vor Beginn der Rehabilitation (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Rentenverfahren p<.01 

 

 

Tab. 80:  Logistische Regression, Einfluss Frühberentungsüberlegungen und –anträge 

vor der Rehabilitation auf Reintegrationsquoten von STW und KG, Kontrolle 

SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation (N=2018) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,039 ,004 93,01 1 ,000 ,962 ,954 ,969 

STW 1,311 ,144 83,08 1 ,000 3,711 2,799 4,920 

Frührente? -1,338 ,169 62,58 1 ,000 ,262 ,188 ,365 

STW*Frührente?  ,716 ,275 6,76 1 ,009 2,045 1,193 3,508 

Konstante  1,500 ,103 210,97 1 ,000 4,483   
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In ähnlichem Maße gilt dies auch für das Frühberentungsgeschehen nach der Rehabilitation, 

der Interaktionseffekt erweist sich hier als tendenziell signifikant (p=.058). Die Quote an 

Versicherten, die ein Jahr nach der Rehabilitation keine Rente, keinen Rentenantrag oder –

absichten äußern, liegen zwar in der Gruppe derjenigen, die vor der Rehabilitation bereits 

Rentenüberlegungen oder –absichten geäußert haben, deutlich unter den übrigen Versicher-

ten ohne Rentenüberlegungen.  

 

 
 

Abb. 25:  Quoten Versicherter mit Rentenverfahren-, -überlegungen und –absichten in 

der STW und KG zum Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von den Frühbe-

rentungsüberlegungen und –anträgen vor Beginn der Rehabilitation 

(N=2018), Interaktionseffekt STW*Rentenverfahren p<.01 

 

Auch in dieser Hochrisikogruppe von Versicherten gilt aber, dass STW-Teilnehmer im Ver-

gleich zur KG deutlich deutlich erfolgreicher hinsichtlich des Erfolgskriteriums Rente ab-

schneiden im Vergleich zur KG. Unter den Versicherten der KG, die bei der ersten Befragung 

vor der Rehabilitation bereits Rentenüberlegungen oder –absichten äußerten, geben zum 

Katamnesezeitpunkt nur ein Fünftel (!) kein Rentenverfahren oder entsprechende Absichten 

an. In der STW liegt dieser Anteil mit 42% nahezu doppelt so hoch.  
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Tab. 81:  Logistische Regression, Einfluss Frühberentungsüberlegungen und –anträge 

vor der Rehabilitation auf Frühberentungsquoten von STW und KG, Kontrolle 

SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation (N=2018) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline ,021 ,004 29,85 1 ,000 1,021 1,013 1,029 

STW -,482 ,121 15,79 1 ,000 ,618 ,487 ,783 

Frührente? 2,122 ,195 118,28 1 ,000 8,349 5,696 12,239 

STW*Frührente?  -,492 ,260 3,58 1 ,058 ,611 ,367 1,018 

Konstante  -1,158 ,098 138,52 1 ,000 ,314   

 

 

Verschiedene gesundheitsbezogenen Variablen erweisen sich nicht als signifikante Interakti-

onsvariablen und haben damit keinen überzufälligen Einfluss darauf, wie STW gegenüber der 

KG im Hinblick auf das Reintegrations- und Frühberentungsgeschehen abschneiden.    

Dies gilt für die Rehabilitationserkrankung und das Ausmaß an Multimorbidität, den vom Ver-

sicherten erfragten subjektiv eingeschätzten Gesundheitszustand, die von Versicherten er-

fragte Dauer der Erkrankung, die SF 36 Unterskalen physische und emotionale Rollenfunkti-

on sowie den PHQ-Gesamtwert. 

 

Tab. 82:  Logistische Regression, Einfluss des WAI 1 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf kör-

perliche Arbeitsanforderungen“ vor der Rehabilitation auf Reintegrationsquo-

ten von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation 

(N=2013) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,039 ,004 91,72 1 ,000 ,962 ,954 ,970 

STW 1,746 ,200 76,42 1 ,000 5,729 3,874 8,474 

WAI Sub 1 ,785 ,104 57,06 1 ,000 2,192 1,788 2,688 

STW*WAI Sub1 -,266 ,175 2,32 1 ,127 ,766 ,544 1,079 

Konstante  ,402 ,141 8,15 1 ,004 1,495   
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Nicht ganz konsistent erweisen sich die beiden WAI-Subskalen von differenzierender Bedeu-

tung für das Reintegrations- und Frühberentungsgeschehen von STW und KG. Zwar profitie-

ren Versicherte mit STW gegenüber der KG hinsichtlich der Reintegrationsquoten sehr viel 

deutlicher, wenn sie zur Gruppe derjenigen gehören, die ihre Arbeitsfähigkeit im Hinblick auf 

körperliche Arbeitsanforderungen vor der Rehabilitation als schlecht bezeichneten (vgl. Abb. 

26), der Interaktionseffekt erweist sich aber nicht als signifikant (vgl. Tab. 82).  

 

 

 

 

Abb. 26:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit vom WAI 1 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf 

körperliche Arbeitsanforderungen“ vor Beginn der Rehabilitation (N=2013), 

Interaktionseffekt STW*WAI 1 p=.13 

 

Dagegen zeigen sich für diese Gruppe hinsichtlich des Frühberentungsgeschehens signifikan-

te Vorteile von STW-Teilnehmern gegenüber der KG. Von den Versicherten mit schlechter 

Einschätzung ihrer Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körperlicher Arbeitsanforderungen vor der 

Rehabilitation haben in der KG lediglich 38% kein Rentenverfahren zum Katamnesezeitpunkt 

angegeben, während die entsprechende Quote in der STW-Gruppe bei 62% liegt.  
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Abb. 27:  Quoten Versicherter mit Rentenverfahren-, -überlegungen und –absichten in 

der STW und KG zum Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von WAI 1 „Ar-

beitsfähigkeit in Bezug auf körperliche Arbeitsanforderungen“ vor Beginn der 

Rehabilitation (N=2013), Interaktionseffekt STW*WAI 1 p<.05 

 

Tab. 83:  Logistische Regression, WAI 1 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf körperliche Ar-

beitsanforderungen“ vor Beginn der Rehabilitation auf Frühberentungsquoten 

von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation (N=2013) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline ,022 ,004 37,02 1 ,000 1,022 1,015 1,030 

STW -,844 ,176 22,90 1 ,000 ,430 ,304 ,608 

WAI Sub 1 -,811 ,104 61,22 1 ,000 ,444 ,363 ,544 

STW*WAI Sub1 ,297 ,147 4,07 1 ,044 1,346 1,009 1,796 

Konstante  ,097 ,140 ,484 1 ,487 1,102   

 

Noch etwas deutlicher fällt der Unterschied zugunsten der STW-Teilnehmer aus, wenn die 

Einschätzungen der Versicherten zu ihrer Arbeitsfähigkeit vor der Rehabilitation im Hinblick 

auf ihre psychischen Arbeitsanforderungen (WAI Sub 2) betrachtet werden.  
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Abb. 28:  Quoten erfolgreich Re-Integrierter Versicherter der STW und KG zum 

Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit vom WAI 2 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf 

psychische Arbeitsanforderungen“ vor Beginn der Rehabilitation (N=2013), 

Interaktionseffekt STW*WAI 2 p<.05 

 

Tab. 84:  Logistische Regression, Einfluss des WAI 2 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf 

psyschiche Arbeitsanforderungen“ vor der Rehabilitation auf Reintegrations-

quoten von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation 

(N=2013) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline -,037 ,004 69,57 1 ,000 ,963 ,955 ,972 

STW 1,766 ,185 90,87 1 ,000 5,849 4,068 8,411 

WAI Sub 2 1,472 ,113 168,22 1 ,000 4,358 3,489 5,443 

STW*WAI Sub2 -,458 ,186 6,06 1 ,014 ,633 ,440 ,911 

Konstante  ,014 ,132 ,011 1 ,918 1,014   
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Dies gilt  sowohl hinsichtlich der Reintegrationsquoten (vgl. Abb. 28 und Tab. 84) als auch 

hinsichtlich der Frühberentungsquoten (vgl. Abb. 29 und Tab. 85).  

 

 

 

Abb. 29:  Quoten Versicherter mit Rentenverfahren-, -überlegungen und –absichten in 

der STW und KG zum Katamnesezeitpunkt in Abhängigkeit von WAI 2 „Ar-

beitsfähigkeit in Bezug auf psyschiche Arbeitsanforderungen“ vor Beginn der 

Rehabilitation (N=1942), Interaktionseffekt STW*WAI 2 p<.05 

 

Tab. 85:  Logistische Regression, WAI 2 „Arbeitsfähigkeit in Bezug auf psyschiche Ar-

beitsanforderungen“ vor Beginn der Rehabilitation auf Frühberentungsquoten 

von STW und KG, Kontrolle SIBAR-Baseline vor der Rehabilitation (N=1942) 

 

 
Regressions-
koeffizientB 

SE Wald df  Sig. 
Exp 
(B) 

95% 
Konfidenzinter-
vall für Exp(B) 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

SIBAR Baseline ,015 ,004 12,27 1 ,000 1,015 1,007 1,024 

STW -,626 ,182 11,79 1 ,001 ,535 ,374 ,764 

WAI Sub 2 -2,058 ,136 230,37 1 ,000 ,128 ,098 ,167 

STW*WAI Sub2 ,439 ,183 5,73 1 ,017 1,552 1,083 2,223 

Konstante  ,996 ,146 46,71 1 ,000 2,708   
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Die Ergebnisse bestätigen die Befunde zu den ökonomischen Indikatoren, indem sich vor 

allem die SIBAR-Werte und die Arbeitsunfähigkeitszeiten von differenzierender Bedeutung 

für die Effekte von STW auf das Reintegrations- und Rentengeschehen erweisen.  

 

 

6.2 Differentielle Effekte: Fehlzeitenveränderungen  

 

Der Gesamtgruppenvergleich von STW und KG hatte gezeigt, dass STW-Teilnehmer signifi-

kant günstigere Fehlzeitenverläufe gegenüber der KG aufweisen (vgl. Kap. 5.2). Im Folgen-

den wird mittels Varianzanalysen geprüft, inwieweit die eingangs dieses Kapitels genannten 

demographischen, berufsbezogenen, sozialmedizinischen und krankheits- bzw. beschwerde-

bezogenen Variablen (zum Zeitpunkt vor Rehabilitationsbeginn erhoben) jeweils einen signi-

fikant moderierenden Einfluss haben (Interaktionseffekt: Zeit: AU-Zeiten im Jahr vor und 

nach der Rehabilitation x Gruppe: STW vs KG x Differenzierungsvariable).   

Mit wenigen Ausnahmen weisen alle genannten Differenzierungskriterien keinen signifikanten 

Interaktionseffekt bezogen auf die Fehlzeitenveränderung auf.  

Ausnahmen sind die drei SIBAR-Risikogruppen sowie der PHQ-Gesamtwert.  

 

Abb. 30:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR, Teilgruppe 

SIBAR 0-5, (N=604), Interaktionseffekt STW*SIBAR p=.23 
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Tab. 86:  Varianzanalysen mit Messwiederholung: Interaktionseffekte: Fehlzeitenverän-

derungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der Rehabilitation in 

der STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR (N=1863) 
 

Interaktionseffekt Zeit*STW*SIBAR N=1863, F=4.17 p<.05 

SIBAR 0-5 Zeit*STW N=604, F=1.43 P=.23 

SIBAR 6-7 Zeit*STW N=553, F=15.81 p<.01 

SIBAR 8-17 Zeit*STW N=706, F=15.56 p<.01 

 

 

Die SIBAR-Ergebnisse bestätigen die Befunde zu den ökonomischen Indikatoren, indem sich 

auch hier bei den Gruppen mit geringem SIBAR-Werten (0-5) keine signifikant deutlicher 

Fehlzeitenreduktion der STW-Teilnehmer gegenüber der KG zeigt. Während bei den Versi-

cherten mit höheren SIBAR-Werten Fehlzeitenreduktionen auf ein Drittel der Ausgangswerte 

bei den Teilnehmern von STW zu beobachten sind, weisen Versicherte der KG demgegen-

über Fehlzeitenreduktionen auf lediglich etwa zwei Drittel der Ausgangswerte auf.  

 

Abb. 31:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR, Teilgruppe 

SIBAR 6-7, (N=553), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.01 

 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

101 

 

 

Abb. 32:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR, Teilgruppe 

SIBAR 8-17, (N=706), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.01 

 

 

Hinsichtlich der PHQ-Gesamtwerte zeigen sich ebenfalls in der Gruppe mit niedriger Beein-

trächtigung vergleichbare Fehlzeitenreduktionen bei Versicherten mit und ohne STW.  

 

 

Tab. 86:  Varianzanalysen mit Messwiederholung: Interaktionseffekte: Fehlzeitenverän-

derungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der Rehabilitation in 

der STW und KG in Abhängigkeit vom PHQ-Gesamtwert (N=1863) 
 

Interaktionseffekt Zeit*STW*PHQ-G N=1863, F=4.37 p<.05 

PHQ-G niedrig Zeit*STW N=529, F=1.43 P=.23 

PHQ-G mittel  Zeit*STW N=672, F=15.81 p<.01 

PHQ-G hoch Zeit*STW N=662, F=15.56 p<.01 
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Abb. 33:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom PHQ-G, Teilgruppe 

niedrige Beeinträchtigung (N=529), Interaktionseffekt STW*PHQ-G p=.23 

 

 

Abb. 34:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom PHQ-G, Teilgruppe 

mittlere Beeinträchtigung (N=672), Interaktionseffekt STW*PHQ-G p<.01 



STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG  

103 

In den beiden Gruppen mit höherer Beeinträchtigung fallen die Fehlzeitenreduktionen in der 

STW-Gruppe jeweils hochsignifikant deutlicher aus gegenüber der KG.   

 

Abb. 35:  Fehlzeitenveränderungen vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr nach der 

Rehabilitation in der STW und KG in Abhängigkeit vom PHQ-G, Teilgruppe ho-

he Beeinträchtigung (N=662), Interaktionseffekt STW*PHQ-G p<.01 

 

 

6.3 Differentielle Effekte: Gesundheitliches Befinden und 

Funktionsfähigkeit  

 

Der Gesamtgruppenvergleich von STW und KG hatte gezeigt, dass STW-Teilnehmer gegen-

über Versicherten der KG nicht nur höhere Reintegrationsquoten und geringere Frühberen-

tungsquoten sowie günstigere Fehlzeitenentwicklungen bei insgesamt besseren ökonomi-

schen Bilanzen aufweisen, sondern sich auch hinsichtlich ihres gesundheitlichen Befindens 

und ihrer Funktionsfähigkeit im PHQ-G sowie den beiden Subskalen körperlichen und emoti-

onale Rollenfunktion des SF-36 positiver entwickeln im Vergleich mit der KG.  

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, ob diese günstigeren Verläufe des gesund-

heitlichen Befindens gleichermaßen für alle Versicherten gelten oder auch hier Subgruppen in 

geringerem oder stärkerem Maße profitieren, wie es die Auswertungen der vorangegange-

nen Kapitel für die Reintegrationsquoten und Frühberentungen, Fehlzeitenentwicklungen und 

ökonomischen Variablen gezeigt hatten.  
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Wie bei den Fehlzeitenanalysen wird mittels Varianzanalysen geprüft, inwieweit die eingangs 

dieses Kapitels genannten demographischen, berufsbezogenen, sozialmedizinischen und 

krankheits- bzw. beschwerdebezogenen Variablen (zum Zeitpunkt vor Rehabilitationsbeginn 

erhoben) jeweils einen signifikant moderierenden Einfluss auf das gesundheitliche Befinden 

und die Funktionsfähigkeit haben (Interaktionseffekt: Zeit: Beschwerden im Jahr vor und 

nach der Rehabilitation x Gruppe: STW vs KG x Differenzierungsvariable).   

Die Ergebnisse bestätigen die vorangegangenen Analysen in dem Sinne, dass stärker beein-

trächtigte Versicherte (z.B. WAI Subskala 2) meist günstigere Beschwerdeverläufe aufweisen 

gegenüber Versicherten, die nur gering beeinträchtigt sind. Dies gilt aber gleichermaßen für 

Versicherte mit und ohne STW. Signifikante Interaktionseffekte in dem Sinne, dass Teilneh-

mer an STW im Unterschied zur KG in Abhängigkeit von den verschiedenen hier untersuch-

ten Variablen bessere oder schlechtere Gesundheitsverläufe aufweisen würden, lassen sich 

kaum ausmachen. 

Dies gilt für die beruflichen Variablen Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung, Schichtarbeit, die Dauer 

der Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber sowie die Betriebsgröße berücksichtigt.  

Auch die Art des Rehabilitationsverfahrens (ambulante/stationär), eine Rehabilitation aus 

dem Rentenverfahren bzw. ein Verfahren nach § 51 SGB V (Aufforderung zur Rehabilitation 

durch die Gesetzlichen Krankenkassen (z.B. wegen langer Fehlzeiten) spielt keine signifikan-

te differenzierende Rolle.    

Auch die verschiedenen gesundheitsbezogenen Kriterien wie Indikationsgruppen, Multimor-

bidität, Dauer der Erkrankung und Versicherteneinschätzungen ihres Gesundheitszustandes 

vor der Rehabilitation spielen keine bedeutsame Rolle.   

Anders als bei den vorangegangenen Analysen haben für den Verlauf der Gesundheit und 

der Funktionsfähigkeit aber weder das Frühberentungsrisiko (SIBAR-Ausgangswerte) noch 

die Arbeitsunfähigkeitszeiten noch das Kombi-Kriterium (AU & SIBAR) einen statistisch signi-

fikant moderierenden Einfluss auf die Wirksamkeit von STW.    

Signifikante, aber nicht in allen drei Variablen (PHQ-G, SF 36 körperliche Funktionsfähigkeit, 

SF 36 emotionale Funktionsfähigkeit) konsistente Befunde zeigen sich in dem Sinne, dass 

sich die körperliche Funktionsfähigkeit bei weiblichen STW-Teilnehmerinnen gegenüber der 

KG deutlicher verbessert, bei Männern jedoch in gleichem Maße wie bei der KG (Interakti-

onseffekt Zeit*STW*Geschlecht: p<.01). 

Auch hinsichtlich der Schulbildung und beruflichen Bildung ergeben sich in der Subskala kör-

perliche Funktionsfähigkeit des SF 36 bzw. der PHQ-Gesamtskala tendenzielle Hinweise 

(p<.10) in dem Sinne, dass sich vor allem bei Versicherten mit geringer schulischer bzw. 

beruflicher Bildung der Gesundheitszustand nach einer STW deutlicher verbessert gegenüber 

der KG, dieser Unterschied zwischen STW und KG bei den höher qualifizierten Versicherten 

aber nicht so deutlich ist.    
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6.4 Differentielle Effekte: Kosten-Nutzen-Unterschiede  

 

Hinsichtlich der Einnahme-Kosten-Bilanz und der Amortisationsdauer von STW zeigen sich 

hochsignifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Patientengruppen. Als bedeutsame 

Variablen in den Einzelberechnungen erweisen sich dabei unter den demographischen Vari-

ablen das Alter und das Familiennettoeinkommen.  

Demnach profitieren vor jüngere Versicherte bis zum Alter von 45 Jahren deutlich von STW, 

hier liegen sowohl die Einnahmen (2013-2014) aus sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit in 

der STW-Gruppe deutlich über der KG (3617 €) und gleichzeitig die Kosten um 871 € unter 

der KG. So ergibt sich eine deutlich günstigere Einnahme-Kosten-Bilanz der jüngeren Versi-

cherten mit STW im Vergleich mit der KG in Höhe von 4489 € (siehe nachfolgende Grafik).    

 

   

Interaktionseffekt Altersgruppen*STW N=2018, F=6.56 p<.01 
 

 

Abb. 36:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit von der Altersgruppe sowie 

Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt STW*Alter p<.01 
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Auch die Amortisationsdauer der STW ist in der Gruppe der jüngeren Versicherten deutlich 

geringer gegenüber den älteren Versicherten.  

Bei den älteren Versicherten besteht aber bei den STW-Teilnehmern kein negatives Einnah-

me-Kosten-Bilanz gegenüber der Kontrollgruppe, d.h. trotz der Kosten für die STW liegt das 

Einnahme-Kosten-Bilanz noch über der KG und amortisieren sich die Kosten für eine STW 

nach innerhalb der Beobachtungszeit von 2 Jahren.  

STW sind bei Versicherten mit einem geringeren Familiennettoeinkommen bis 2000 € unter 

Einnahme-Kosten-Gesichtspunkten wirksamer im Vergleich zu STW bei Versicherten mit hö-

herem Familiennettoeinkommen. Der Unterschied geht weniger auf deutliche Einnahmeun-

terschiede zwischen STW-Teilnehmern und KG in beiden Einkommensgruppen, sondern vor 

allem auf trotz STW kaum höheren Kosten der STW-Teilnehmer gegenüber der KG zurück. 

In der Gruppe der Versicherten mit höheren Einnahmen liegen die Kosten der STW-Gruppe 

mit einer Differenz von 2066 € deutlich über denen der KG.  

 

   

Interaktionseffekt Fam.-Netto.-Einkommen*STW N=2018, F=4.44 p<.05 
 

Abb. 37:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom Familiennettoeinkommen  

sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Nettoeinkommen p<.05 
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Bei den berufsbezogenen Variablen erweisen sich Schicht- und Teilzeitarbeit ebenso wenig 

als bedeutsamen Interaktionsvariablen wie die Größe der Firma. Die Dauer der Tätigkeit 

zeigt sich in den Einzelanalysen noch als knapp signifikant (p=.06), erweist sich aber bei 

gemeinsamer Betrachtung mit dem Alter nicht mehr als zusätzlich relevanter Einflussfaktor, 

da die Betriebszugehörigkeit stark mit dem Alter korreliert.  

Bei der Art des Verfahrens spielt für die differentielle Wirksamkeit von STW weder eine Rolle, 

ob die Rehabilitation stationär oder ambulant, aus einem Rentenverfahren oder auf Aufforde-

rung durch die Krankenkasse nach § 51 SGB V erfolgte.  

Von den sozialmedizinischen Risikofaktoren erweisen sich sowohl die Werte des Screening-

Instrumentes SIBAR als auch die Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation, nicht aber Ren-

tenüberlegungen der Versicherten als relevante Einflussgrößen für den Erfolg einer STW.  

 

 

Interaktionseffekt SIBAR*STW N=2018, F=18.07 p<.01 

 

Abb. 38:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR sowie Amortisati-

onsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.01 
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Sehr deutlich sind die Unterschiede zwischen den SIBAR-Risikogruppen (vgl. Abb. 38). STW 

erweisen sich in der Gruppe der Versicherten mit geringem Frühberentungsrisiko (SIBAR-

Werte bis 5) als nicht kosteneffektiv, hier liegt ein statistisch signifikant negatives Einnahme-

Kosten-Bilanz vor. Versicherte dieser Gering-Risikogruppe mit STW weisen im Nachbeobach-

tungszeitraum 2013 – 2014 kaum höhere Einnahmen bei deutlich höheren Kosten im Ver-

gleich zur KG auf. Auch die Amortisationsberechnungen zeigen, dass STW in dieser Gruppe 

ökonomisch nicht effektiv sind.  

 

 

Interaktionseffekt AU*STW N=2018, F=11.03 p<.01 

 

Abb. 39:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit von den Fehlzeiten vor der Re-

habilitation sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Fehlzeiten p<.01 
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Ähnlich, wenn auch nicht ganz so deutlich, erweisen sich die Fehlzeiten im Jahr vor der Re-

habilitation als statistisch bedeutsame Einflussvariable (signifikanter Interaktionseffekt, vgl. 

Abb. 39). Auch hier profitieren Versichertengruppen mit niedrigen Fehlzeiten von max. 12 

Wochen deutlich geringer von STW im Vergleich mit Hochrisikogruppen mit Fehlzeiten von 

über einem halben Jahr. Auch hier zeigt sich in der Niedrigrisikogruppe eine negative Ein-

nahme-Kosten-Bilanz zuungunsten der STW-Teilnehmer, während in der Hochrisikogruppe 

eine positive Einnahme-Kosten-Bilanz für STW-Teilnehmer gegenüber der KG von 4709 € 

besteht. In dieser Gruppe amortisieren sich STW bereits nach 0,7 Jahren, während dieser 

Faktor in der Niedrigrisikogruppe bei 3.6 Jahren liegt.       

Beide Variablen, das SIBAR- und das Fehlzeitenkriterium, erweisen sich als bedeutsam für 

die Frage, wer von STW profitiert und werden deshalb als Kombi-Kriterium zusammengefasst 

(vgl. Abb. 40).  

 

 

Interaktionseffekt KombiSIBAR-AU*STW N=2018, F=10.02 p<.01 

 

Abb. 40:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom Kombi-Kriterium SIBAR & 

AU sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Kombi SIBAR & AU p<.01 
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Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Fehlzeitenkriterium bereits Bestandteil des 

SIBAR ist, im Kombi-Kriterium wird hier also nur noch einmal erfragt, ob das Fehlzeitenkrite-

rium tatsächlich erfüllt ist (in den SIBAR geht es als eines von mehreren Kriterien ein). 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich STW besonders früh amortisieren, wenn beide Kriterien 

erfüllt sind, dagegen ökonomisch nicht effektiv sind, wenn keines der beiden Kriterien erfüllt 

ist.   

Dagegen spielt für die Wirksamkeit von STW keine Bedeutung, ob Versicherte über eine 

Frühberentung aus gesundheitlichen Gründen nachdenken oder bereits einen entsprechen-

den Erwerbsminderungsrentenantrag gestellt haben. STW „lohnen“ demnach auch in den 

Fällen, in denen entsprechende Überlegungen bestehen.  

 

 

Interaktionseffekt Rente*STW N=2018, F=0.134 p=.714 

 

Abb. 41:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit von Rentenüberlegungen- u. –

anträgen vor der Rehabilitation sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), 

Interaktionseffekt STW*Rente p=.71 
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Wie die Fehlzeitenabfrage ist auch die Frage nach Frühberentungsüberlegungen oder -

anträgen Bestandteil des SIBAR-Screeninginstrumentes, spielt aber offenbar für die Kosten-

Nutzen-Relation keine bedeutsame Rolle.  

SIBAR-Gesamtwerte von mindestens „6“ wie auch Fehlzeiten von mindestens 13 Wochen im 

Jahr vor der Rehabilitation sind diesen Analysen zufolge demnach notwendige Voraussetzun-

gen für eine kosteneffektive STW. 

Aufgrund der großen Bedeutung des SIBAR für die ökonomische Effizienz von STW wird hier 

differenzierter geprüft, in welchem Zusammenhang die SIBAR-Werte mit der Einnahme-

Kosten-Bilanz und der Amortisationsdauer von STW stehen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bis zu einem SIBAR-Wert von 5 negative und ab einem SIBAR-

Wert von 6 positive  Einnahme-Kosten-Bilanzen bestehen. Bis zu einem SIBAR-Wert von 5 

amortisieren sich STW demnach nicht. Die positiven Einnahme-Kosten-Bilanzen nehmen 

zwar bei hohen SIBAR-Werten wieder etwas ab, bleiben aber im positiven Wertebereich, d.h. 

STW lohnen ökonomisch auch bei Versicherten mit sehr hohen Reintegrationsrisiken.     

 

    

Abb. 42:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom SIBAR (ungruppiert) sowie 

Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt STW*SIBAR p<.01 
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Bei den gesundheits- und beschwerdebezogenen Einflussgrößen erweist sich zunächst der 

Indikationsbereich von untergeordneter Bedeutung für die ökonomische Effizienz von STW. 

Der Interaktionseffekt über alle Gruppen ist (knapp) nicht signifikant. 

Bei Betrachtung der einzelnen Indikationsbereiche im Vergleich mit der Gesamtgruppe zeigt 

sich innerhalb der Gruppe der Versicherten mit psychischen Erkrankungen das günstigste 

Beitrags-Kosten-Verhältnis zugunsten der STW-Teilnehmer, hier amortisieren sich STW nach 

diesen Berechnungen bereits nach weniger als einem Jahr. Da diese Versicherten von ihrem 

Alter im Mittel zu den Jüngeren gehören, erweist sich der Indikations-Interaktionseffekt bei 

Berücksichtigung verschiedener Einflussgrößen bei Berücksichtigung des Alters nicht mehr 

als zusätzlich relevanter Einflussfaktor (s.u.). 

 

    

Interaktionseffekt Indikationsgruppe*STW N=2018, F=2.07 P=.066 

 

Abb. 43:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom Indikationsbereich der Re-

ha sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt 

STW*Indikation p=.07 
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Versicherte mit orthopädischen und onkologischen Erkrankungen weisen zwar noch eine 

positive Einnahme-Kosten-Bilanz haben auf, aber im Vergleich mit den anderen Indikations-

bereichen deutlich längere Amortisationszeiten. Versicherte der sonstigen Erkrankungsgrup-

pen haben insgesamt das schlechteste Einnahme-Kostenverhältnis zuungunsten von STW-

Teilnehmern und lange Amortisationszeiten.  

Weder die Versicherteneinschätzung ihres Gesundheitszustandes noch die Multimorbidität 

(Zahl der in den Rehabilitationseinrichtungen verschlüsselten Erkrankungen) und die von 

Versicherten genannte Dauer der Erkrankung erweisen sich als signifikante Interaktionseffek-

te, haben also für die Frage der ökonomischen Effektivität von STW eine differenzierende 

Bedeutung. 

Hinsichtlich der Beschwerdemaße erweisen sich die körperliche Funktionsbeeinträchtigung im 

SF-36 sowie die WAI Frage zur Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit hinsichtlich psychischer 

Arbeitsanforderungen als nicht bedeutsame Einflussfaktoren. 

 

 

Interaktionseffekt WAI Subskala 1*STW N=2013, F=4.42 P<.05 
 

Abb. 44:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom WAI 1 „Arbeitsfähigkeit 

hinsichtlich körperlicher Anforderungen“ vor der Rehabilitation sowie Amortisa-

tionsdauer der STW (N=2018), Interaktionseffekt STW*WAI 1 p<.05 
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Dagegen zeigen sich deutlich günstigere Einnahme-Kosten-Bilanzen der STW-Teilnehmer 

gegenüber der KG bei den Versicherten, die ihre Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körperlicher 

Arbeitsanforderungen (WAI Subskala 1) als schlechter bewerten (vgl. Abb. 44). Auch hier 

zeigt sich wieder, je stärker beeinträchtigt sich Versicherte hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit 

beschreiben, desto deutlicher fallen die ökonomischen Vorteile zugunsten der STW-

Teilnehmer aus.  

 

 

Interaktionseffekt PHQ-Gesamtskala 1*STW N=2018, F=3.80 p<.05 

 

Abb. 45:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom PHQ-Gesamtwert vor der 

Rehabilitation sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), Interaktionsef-

fekt STW*PHQ-G p<.05 
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Vergleichbares zeigt sich auch im PHQ-Gesamtwert (vgl. Abb. 45) sowie hinsichtlich der 

emotionalen Funktionsfähigkeit im SF-36 (vgl. Abb. 46). Stärker beeinträchtigte Versicherte 

mit STW weisen demnach im Vergleich zur KG günstigere Einnahme-Kosten-Bilanzen und 

geringere Amortisationszeiten von STW auf gegenüber geringer beeinträchtigten Versicher-

ten.  

 

 

Interaktionseffekt SF-36-emot. RF*STW N=1870, F=5.03 p<.05 

 

Abb. 46:  Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren nach der Rehabi-

litation zwischen STW und KG in Abhängigkeit vom SF-36, emotionale Rollen-

funktion vor der Rehabilitation sowie Amortisationsdauer der STW (N=2018), 

Interaktionseffekt STW*SF-36 emot. RF p<.05 

 

Schließlich wurde noch geprüft, inwieweit ein auf der Grundlage von Versicherteneinschät-

zungen vor der Rehabilitation zu den subjektiven Wiedereingliederungschancen mit und oh-

ne STW gebildetes Bedarfskriterium für STW (Subjektives Bedarfskriterium, vgl. Bürger & 
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Streibelt 2011) sich als bedeutsam für die hier berechneten ökonomischen Effekte von STW 

erweist. Dieses Kriterium, das noch in den Analysen der letzten Studie als bedeutsames Ein-

flusskriterium auf den Erfolg von STW hinsichtlich der Reintegrationsquoten hervorgegangen 

war, erweist sich hier hinsichtlich der ökonomischen Effekte als nicht bedeutsam.   

 

Schließlich wurden alle Differenzierungskriterien, die sich in den Einzelberechnungen als be-

deutsam herausgestellt hatten, jeweils in Kombination mit dem SIBAR-Kriterium, das sich 

hier als stärkster Einzelprädiktor gezeigt hat, gemeinsam getestet. Dabei zeigt sich, dass 

keines der hier als Einzelkriterien signifikant getesteten Differenzierungskriterien neben dem 

SIBAR-Kriterium von zusätzlicher Bedeutung ist mit Ausnahme des Versichertenalters. 

Zusammenfassend ergeben sich in einer Varianzanalyse unter Berücksichtigung der mittleren 

Rentenversicherungsbeiträge in den beiden Jahren vor der Rehabilitation als Kovariate fol-

gende Ergebnisse.   

 

Tab. 87:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation (N=2018) 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte  

Abhängige Variable:Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Quelle df F Sig. Partielles Eta 2 

Korrigiertes Modell 19 35,715 ,000 ,254 

Konstanter Term 1 480,217 ,000 ,194 

Baseline RV-Beiträge 1 333,219 ,000 ,143 

STW 1 14,172 ,000 ,007 

SIBAR-Gruppen 2 59,808 ,000 ,056 

Altersgruppen 2 1,088 ,337 ,001 

STW * SIBARGruppen 2 21,621 ,000 ,021 

STW* Altersgruppen 2 6,386 ,002 ,006 

STW*SIBAR*Baseline 4 5,905 ,000 ,012 

STW*Alter*Baseline 4 ,503 ,733 ,001 

Fehler 1998    

Gesamt 2018    

Korrigierte Gesamtvariation 2017    

a. R-Quadrat = ,254 (korrigiertes R-Quadrat = ,246) 

 

Zusammenfassend ergeben sich in einer Varianzanalyse unter Berücksichtigung der mittleren 

Rentenversicherungsbeiträge in den beiden Jahren vor der Rehabilitation als Kovariate signi-

fikante Einflüsse der beiden Variablen SIBAR und Altersgruppen. Beim paarweisen Vergleich 

ergeben sich beim SIBAR wie oben dargestellt eine signifikant negative Einnahme-Kosten-
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Bilanz für die Gruppe der Versicherten mit geringen SIBAR-Werten bis 5 und keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen STW und KG bei den Versicherten ab 55 Jahren.  

 

 

Tab. 88:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Effekt SIBAR-Gruppen (N=2018) 

 

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

SIBAR 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

0-5 6920a 9340a -2420* 796 9.25 <.01 -3981 -860 

6-7 6171a 2679a 3492* 802 18.94 <.01 1918 5065 

8-17 4365a 318a 4047* 715 32.05 <.01 2645 5449 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = -0,45 

 

 

 

Tab. 88:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Rehabi-

litation, Effekt Altersgruppen (N=2018) 

 

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

 

Alter 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

18-45 6497a 2538a 3959* 797 24.67 <.01 2396 5523 

46-54 5914a 4621a 1292 662 3.81 =.051 -6 2590 

55-60 5045a 5178a -133 869 0.02 =.88 -1838 1571 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = -0,45 

 

Die Ergebnisse unterscheiden sich dabei in den Grundzügen auch nicht bei getrennter Be-

trachtung der beiden Rentenversicherungsträger.  
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Tab. 89:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Teilgruppe DRV Bund (N=1724) 

Rentenversicherung Bund: Tests der Zwischensubjekte ffekte b 

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Quelle df F Sig. Partielles Eta 2 

Korrigiertes Modell 19 31,405 ,000 ,259 

Konstanter Term 1 442,491 ,000 ,206 

Baseline RV-Beiträge 1 294,661 ,000 ,147 

STW 1 15,945 ,000 ,009 

SIBAR-Gruppen 2 47,937 ,000 ,053 

Altersgruppen 2 1,526 ,218 ,002 

STW * SIBARGruppen 2 20,279 ,000 ,023 

STW* Altersgruppen 2 4,213 ,015 ,005 

STW*SIBAR*Baseline 4 4,848 ,001 ,011 

STW*Alter*Baseline 4 ,542 ,705 ,001 

Fehler 1704    

Gesamt 1724    

Korrigierte Gesamtvariation 19 31,405 ,000 ,259 

a. R-Quadrat = ,259 (korrigiertes R-Quadrat = ,251) 

b. Träger = Bund 

 

 

Tab. 90:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Effekt SIBAR-Gruppen, Teilgruppe DRV-Bund (N=1724) 

 

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

SIBAR 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

0-5 7485a 9898a -2413* 855 7,98 <.01 -4090 -737 

6-7 6919a 2861a 4058* 894 20,62 <.01 2306 5811 

8-17 5118a 729a 4389* 789 30,92 <.01 2841 5937 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = 329,3 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. 91:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Effekt Altersgruppen, Teilgruppe DRV-Bund (N=1724) 

 
DRV Bund Paarweise Vergleiche  

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

Alter 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

18-45 6948a 2919a 4029* 880 20.99 <.01 2304 5754 

46-54 6605a 5071a 1534 722 4.51 <.05 117 2950 

55-60 5969a 5498a 471 956 0.24 =.62 -1404 2346 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = 329,3 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 
 
 

Tab. 92:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Teilgruppe DRV RLP (N=294) 

 
Rentenversicherung RLP: Tests der Zwischensubjekteff ekte b 

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Quelle df F Sig. Partielles Eta 2 

Korrigiertes Modell 19 3,800 ,000 ,209 

Konstanter Term 1 19,488 ,000 ,066 

Baseline RV-Beiträge 1 16,758 ,000 ,058 

STW 1 1,288 ,257 ,005 

SIBAR-Gruppen 2 9,039 ,000 ,062 

Altersgruppen 2 ,215 ,807 ,002 

STW * SIBARGruppen 2 3,663 ,027 ,026 

STW* Altersgruppen 2 4,492 ,012 ,032 

STW*SIBAR*Baseline 4 1,093 ,360 ,016 

STW*Alter*Baseline 4 1,483 ,208 ,021 

Fehler 274    

Gesamt 294    

Korrigierte Gesamtvariation 293    

a. R-Quadrat = ,209 (korrigiertes R-Quadrat = ,154) 

b. Träger = RLP 
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Tab. 93:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Effekt SIBAR-Gruppen, Teilgruppe DRV-RLP (N=294) 

 

DRV RLP Paarweise Vergleiche  

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

SIBAR 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

0-5 3702a 5312a -1610 2124 0,58 =.45 -5792 2572 

6-7 1272a 1697a -425 1788 0,06 =.81 -3944 3094 

8-17 1191a 2880a 4070* 1670 5,94 <.05 782 7357 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = 1933.85 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 

Tab. 94:  Varianzanalysen: Differenz der Einnahmen – Kosten p.a. in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation in Abhängigkeit von STW-Teilnahme, SIBAR und Alter, 

Kovariate: Rentenversicherungsbeiträge p.a. in den drei Jahren vor der Reha-

bilitation, Effekt Altersgruppen, Teilgruppe DRV-RLP (N=294) 

 

DRV RLP Paarweise Vergleiche  

Abhängige Variable: Bilanz Rentenversicherungsbeiträge - Kosten 2013 u 2014 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

Alter 
∅ RVB-K 

€ STW 

∅ RVB-K 

€ KG 

∅ Diff.   

STW-KG 
SE F Sign. 

KI (95%) 

untere Gr. 

KI (95%) 

obere Gr. 

18-45 3916a -415a 4331* 1936 5.00 <.05 521 8142 

46-54 1910a 1707a 203 1611 0.02 =.90 -2968 3374 

55-60 339 2838 -2499 2054 1.48 =.23 -6543 1545 

a. Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: RVB Baseline = 1933,85 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 
 

 

Da die Fallzahlen bei der DRV RLP geringer und die Streuungen der Werte bei insgesamt 

deutlich niedrigeren Rentenversicherungsbeiträgen aufgrund versicherungspflichtiger Tätig-

keit höher sind, ergeben sich hier vor allem bei den paarweisen Vergleichen weniger signifi-

kante Unterschiede zwischen STW und KG. Von der Tendenz zeigt sich aber auch hier, dass 

STW vor allem bei der Hochrisikogruppe von Versicherten mit SIBAR-Werten von über 8 und 

bei jüngeren Versicherten bis 45 Jahren kostenmäßig lohnen.    
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Diskussion und Empfehlungen 

 

Mit dem vorliegenden Forschungsbericht werden Ergebnisse einer umfassenden Analyse zur 

Wirksamkeit von Stufenweisen Wiedereingliederungen (STW) in Trägerschaft der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und Rheinland-Pfalz vorgestellt. STW zu Lasten der Rentenversi-

cherung in unmittelbaren Anschluss an eine Medizinische Rehabilitation sind erst seit einer 

gesetzlichen Novellierung im April 2004 möglich, bis dato wurden diese Verfahren unabhän-

gig von einer vorangegangenen Rehabilitation ausschließlich von den gesetzlichen Kranken-

kassen durchgeführt.  

Seit dieser gesetzlichen Neuordnung ist eine erhebliche Zunahme an Fallzahlen und Ausga-

ben für STW in Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung zu beobachten, alleine im 

Zeitraum zwischen 2007 und 2014 erfolgte bei den beiden hier berücksichtigen Rentenversi-

cherungen Bund und Rheinland-Pfalz eine Verdoppelung der Fallzahlen und Ausgaben für 

STW. Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Studie von der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund in Auftrag gegeben, um Erkenntnisse zur Effektivität und Kostenwirksamkeit 

sowie zu entsprechenden Indikationsempfehlungen des STW-Verfahrens in ihrer Träger-

schaft zu erhalten. 

Nachdem frühere umfassende Studien zur Thematik nur eine begrenzte Aussagekraft auf-

wiesen, weil Stichproben vergleichbarer Versicherter mit und ohne STW lediglich auf der 

Basis einer nur einmaligen katamnestischen Befragung zusammen gestellt werden konnten, 

liefert der vorliegende prospektive Forschungsansatz mit einer Erhebung zu zwei Meßzeit-

punkten kurz vor der Medizinischen Rehabilitation und etwa 15 Monate nach Beendigung der 

Rehabilitation eine deutlich verlässlichere Datenbasis.  

Als Besonderheit der vorliegenden Studie konnten zudem nicht nur subjektive Versicherten-

einschätzungen zur Reintegration und Frühberentung, zu Fehlzeitenentwicklungen und Ver-

änderungen des Gesundheits- und Funktionsstatus, sondern ergänzend auch erstmals für 

jeden Befragten umfassende ökonomische Daten der Rentenversicherungen zu Beitragszah-

lungen aufgrund versicherungspflichtiger Beschäftigung sowie zu den Kosten für Medizini-

sche Rehabilitationen, Rentenzahlungen und Leistungen zur Teilhabe (LTA) und zu STW in 

drei Jahren vor und zwei Jahren nach der Rehabilitation ausgewertet werden.   

 

 

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse  
 

Beschreibung der Datenbasis 

Grundlage für die empirischen Analysen ist eine repräsentative Grundgesamtheit von 40262 

berufstätigen Versicherten unter 60 Jahren der DRV‘en Bund und Rheinland-Pfalz, die eine 

Bewilligung für eine Medizinische Rehabilitation (keine AHB) für die Indikationsbereiche Psy-

7 
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chosomatik, Kardiologie, Orthopädie, Neurologie und Onkologie erhalten hatten. Aus der 

Stichprobe von 12566 Versicherten, die an beiden Versichertenbefragungen vor und 15 Mo-

nate nach der Rehabilitation teilgenommen haben, wurde eine Teilstichprobe von 3146 be-

rufstätigen Versicherter mit und ohne STW zusammengestellt, die arbeitsunfähig, aber voll-

schichtig belastbar aus der Rehabilitation entlassen wurden und für die vollständige Daten 

der Rentenversicherungen sowie Angaben der Versicherten zum Erwerbsstatus zum 

Katamnesezeitpunkt vorliegen.  

Um hinsichtlich ihres Status vor der Rehabilitation streng vergleichbare Paarlinge mit und 

ohne STW zusammenzustellen, wurde im Rahmen eines statistischen Matchings mittels 

Propensity Scores alle 35 Variablen einbezogen, hinsichtlich derer sich Gruppen STW-

Teilnehmer und KG signifikant unterscheiden. So konnte für die nachfolgenden Analysen eine 

Untersuchungsstichprobe mit 1009 STW-Teilnehmern und 1009 Versicherten der KG gewon-

nen werden, die hinsichtlich demographische Daten (Alter, Geschlecht, Nettoeinkommen, 

Teilzeittätigkeit, Hauptverdiener), gesundheitlicher Daten (Diagnosen, Erkrankungsdauer, 

Fehlzeiten, Rentenantrag), beruflicher Daten (Arbeitslosigkeit, Dauer der Tätigkeit, berufliche 

Belastung), sozialmedizinischer Risikofaktoren (aktuelle berufliche Leistungsfähigkeit, Er-

werbsprognose, hier u.a. SIBAR, Zutrauen zur Rückkehr, Wichtigkeit der Berufstätigkeit, Hal-

tung des Arbeitgebers zur Rückkehr ins Erwerbsleben) und Routinedaten (Beitragszeiten und 

-zahlungen zwei Jahre vor Reha, Risikoindex RIEMR) streng vergleichbar sind und keine sta-

tistisch überzufälligen Unterschiede aufweisen.   

Diese auf der Grundlage des Status vor der Rehabilitation gematchte Untersuchungsstich-

probe von STW-Teilnehmern und Versicherten der KG mit Versichertenangaben zum berufli-

chem, sozialmedizinischen und gesundheitlichen Status und Ergebnissen standardisierter 

Erhebungsverfahren (SF 36, PHQ, WAI, SIBAR) vor und nach der Rehabilitation sowie öko-

nomischen Daten zu Beitragszahlungen aus sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit und Kos-

ten für Rentenzahlungen, Medizinische Rehabilitationsverfahren, LTA und STW für einen 

Zeitraum 3 Jahre vor und 2 Jahre nach der Rehabilitation stellen die bislang beste verfügba-

re Datenbasis zur Abschätzung der (ökonomischen) Effekte von STW dar.  

 

Durchführung von STW  

Versicherte wurden 15 Monate nach der Rehabilitation retrospektiv zum Verfahren der STW 

befragt.  

Demnach erfolgt eine Empfehlung zur STW zu Lasten der Rentenversicherung in ca. ¾ der 

Fälle aus der Rehabilitation heraus. Nicht umgesetzte Empfehlungen zu einer STW, die von 

Versicherten aber eigentlich als notwendig erachtet werden, werden von den Versicherten in 

ca. einem Fünftel der Fälle mit nicht passenden Arbeitsbedingungen (z.B. zu lange 

Anfahrstwege, Schichtarbeit o.ä.), etwas seltener mit gesundheitlichen Einschränkungen 

oder auch finanziellen Einbußen begründet, seltener (16%) mit einer fehlenden Zustimmung 

des Arbeitsgebers oder mangelnder Bereitschaft des Versicherten aus anderen Gründen.  

Von den Teilnehmern wird die Indikation zur STW retrospektiv in 88% der Fälle als notwen-

dig bestätigt, umgekehrt äußert aber etwa ein Fünftel der Nichtteilnehmer retrospektiv, eine 

STW wäre eigentlich notwendig gewesen.    
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STW zu Lasten der DRV werden in der Regel zeitnah nach der Rehabilitation innerhalb von 

durchschnittlich 15 Tagen begonnen, bei den Verfahren zu Lasten der GKV im Mittel nach 

knapp 80 Tagen.  

Die STW-Verfahren dauern im Durchschnitt 45 Tage (nur zu Lasten der DRV 42 Tage), in 

75% der Fälle sind sie innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen. Sie sind mit 35 Tagen kürzer 

nach orthopädischer und mit 65 Tagen länger bei kardiologischer Rehabilitation. Die Belas-

tungssteigerung erfolgt dabei in 90% der Fälle stundenweise.   

Die Verfahren werden in fast 90% der Fälle regulär abgeschlossen und von über der Hälfte 

der Befragten sehr positiv bewertet. Über zwei Drittel der Befragten bewertet die Belas-

tungssteigerung als genau richtig. Lediglich 16% der Teilnehmer bewerten ihre STW sehr 

negativ, immerhin ein Drittel bewertet die Belastungssteigerung als zu schnell.   

Die Abbrecherquote liegt bei knapp 12%. Allerdings erfolgen Abbrüche im Durchschnitt nach 

5 Wochen, d.h. in der Regel erst bei höheren Belastungsstufen, Teilnehmer von STW be-

gründen diese Abbrüche entsprechend auch zu über 80% mit Überforderungsgefühlen oder 

Verschlechterungen des Gesundheitszustandes bzw. Krankheitsrückfällen.  

Teilnehmer an STW geben in 2/3 der Fälle an, durch den niedergelassenen Arzt, in mehr als 

der Hälfte der Fälle durch einen niedergelassenen Therapeuten während des Verfahrens be-

treut zu werden. Trotz der überwiegend positiven Gesamtbewertung des Verfahrens beurteilt 

etwa ein Drittel der Befragten die Betreuung während der STW als unzureichend. So werden 

mit einem Viertel der Befragten vor allem eine stärkere Einbindung von Betriebsärzten, Vor-

gesetzten und dem Betriebs- oder Personalrat gewünscht.  

 

 

Ergebnisse – Vergleich STW und KG: Reintegrationsquoten und Frühberentungen 

Die Reintegrationsquoten (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zum Katamnesezeit-

punkt) der Versicherten mit STW liegen mit 87% deutlich über denen der KG mit 61%. Auch 

die Arbeitslosenquote ist in der STW-Gruppe mit 7% deutlich geringer gegenüber der KG mit 

17%.  

Wenn Versicherte wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren (in 72% der Fälle), erfolgt 

dies bei Versicherten mit STW eigenen Angaben zufolge im Durchschnitt 75 Tage nach der 

Rehabilitation, da die Rehabilitation im Mittel 27 Tage nach der Rehabilitation beginnt, 45 

Tage dauert und Versicherte dann nach 4 Tagen wieder wie üblich zu arbeiten beginnen. 

Versicherte ohne STW kehren im Mittel 52 Tage nach der Rehabilitation wieder an den Ar-

beitsplatz zurück. Effektiv „kostet“ eine STW – vertraut man den Angaben der Versicherten – 

daher im Durchschnitt 22 Tage Übergangsgeldzahlungen. 

Neben den Vorteilen zugunsten STW im Sinne deutlich höherer Reintegrationsquoten liegen 

auch die Frühberentungsquoten auf der Basis der Versichertenangaben bei STW-

Teilnehmern mit 3% deutlich unter denen der KG (16%). Vergleicht man die Quoten der 

Versicherten, die weder eine Frührente oder Altersrente erhalten noch einen entsprechenden 

Antrag gestellt haben oder planen, liegt diese bei den Teilnehmern an STW mit 72% eben-

falls deutlich über der in der KG (60%).  
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Ergebnisse – Vergleich STW und KG: Fehlzeitenentwicklungen 

Bei allen Versicherten ist eine deutliche Reduktion der Fehlzeiten (Versichertenangaben) von 

den 12 Monaten vor der Rehabilitation zum Jahr danach zu beobachten. Diese Reduktion 

fällt bei STW-Teilnehmern mit durchschnittlich 13 Wochen (von 21 auf 8 Wochen) signifikant 

deutlicher aus gegenüber Versicherten der KG mit 8 Wochen (von 21 auf 13 Wochen). 

 

Ergebnisse – Vergleich STW und KG: Gesundheitliche Veränderungen  

Bei allen Versicherten bessert sich sowohl die psychische Befindlichkeit (PHQ) als auch der 

körperliche und psychische Funktionsstatus (SF-36) vom Zeitpunkt vor der Rehabilitation bis 

zum Katamnesezeitpunkt 15 Monate nach der Rehabilitation. 

Teilnehmer an STW weisen dabei deutlich günstigere Verläufe der psychischen Befindlichkeit 

auf gegenüber der KG, dies gilt für die Subskalen Ängstlichkeit und Depressivität als auch für 

den Gesamtscore des PHQ.  

Auch hinsichtlich des körperlichen und emotionalen Funktionsstatus im SF-36 entwickeln sich 

STW-Teilnehmern besser im Vergleich zur KG.  

Keine Unterschiede zwischen erwerbsfähigen STW-Teilnehmern und Versicherten der KG 

zeigen sich dagegen hinsichtlich des beruflichen Belastungserlebens und der Zufriedenheit im 

Beruf, die sich bei beiden Gruppen gleichermaßen positiv entwickeln.  

 

Ergebnisse – Vergleich STW und KG: Kosten-Nutzen-Berechnungen auf der Basis 

von Entgelt- und Kostenentwicklungen 

Versicherte mit STW haben in den beiden Jahren nach der Rehabilitation (2013 und 2014) 

mit 274 Tagen pro Jahr deutlich mehr Tage mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

gegenüber Versicherten der KG, die 190 Tage pro Jahr mit sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung aufweisen. Diese Differenz von 84 Tagen schlägt sich auch deutlich in den 

Entgelten und entsprechenden Beitragsleistungen nieder.  

Die jährlichen Entgelte der STW-Teilnehmer für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

in beiden Jahren liegen um knapp 7500 € über denen der KG, für beide Jahre zusammen 

übersteigen die entsprechenden Beitragsleistungen der STW-Teilnehmer die der KG damit 

um 2935 €. 

Für die beiden Folgejahre nach der Rehabilitation sind Kostendaten über weitere Rehabilita-

tionsleistungen, Rentenzahlungen und LTA in den Jahren 2013 – 2014 sowie die Kosten für 

die STW im Jahr 2012 verfügbar. Die Kosten für Rehabilitationsleistungen und STW wurden 

anhand der Versichertenangaben zur Dauer der Verfahren und den für die beiden Renten-

versicherungen jeweils verfügbaren mittleren Tageskosten errechnet. Für Rentenzahlungen 

und LTA liegen die tatsächlichen Kosten für jeden Versicherten (bei LTA Maßnahmekosten 

inklusive Reisekosten, Übergangsgeldzahlungen Fahrtkosten und Sozialversicherungsbeiträ-

ge) vor. 

STW-Teilnehmer weisen demnach im Vergleich mit der KG in den beiden Folgejahren mit 

durchschnittlich 419 € geringfügig niedrigere Rentenzahlungen (KG 610 €), vergleichbare 
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Kosten für Rehabilitationsmaßnahmen (955 € gegenüber 827 € bei der KG) und vor allem 

signifikant niedrigere Kosten für LTA (257 € gegenüber 1418 € bei der KG) auf. Dieser in den 

beiden Jahren positiven Kostendifferenz von 1226 € zugunsten der STW-Teilnehmer stehen 

durchschnittliche Kosten für eine STW von 2344 € gegenüber, sodass sich für STW-

Teilnehmer im Mittel um 1118 € höhere Kosten gegenüber der KG ergeben.  

Aufgrund der deutlich höheren Einnahmen ergibt sich somit für STW-Teilnehmer in den bei-

den Jahren eine positive Einnahme-Kosten-Bilanz von 1817 € zugunsten der STW-

Teilnehmer.  

Drückt man dieses Verhältnis von Einnahmen und Kosten in Amortisationszeiten aus, d.h. 

wie viele Jahre es dauert, um bei einem STW-Teilnehmer die Kosten für eine STW durch die 

günstigere Bilanz aus Einnahmen minus Kosten gegenüber dem entsprechenden Versicher-

ten der KG aufzufangen, ergeben sich insgesamt Amortisationszeiten von 1.13 Jahren. Nach 

etwas mehr als einem Jahr sind demnach die Kosten für eine STW durch höhere Beitragsein-

nahmen und niedrigere Kosten (für Rentenzahlungen und LTA bei etwa vergleichbaren Kos-

ten für Rehabilitationsmaßnahmen) aufgefangen. In der Gesamtstichprobe der STW-

Teilnehmer übersteigen damit innerhalb des hier beobachteten Zwei-Jahres-Zeitraumes die 

Einnahmen abzüglich der Kosten (inklusive der STW-Kosten) deutlich die Einnahme-Kosten-

Bilanz der KG im gleichen Zeitraum.  

 

Differentielle Ergebnisse – Welche Versicherten profitieren von STW, welche 

nicht 

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit lag auf Analysen zur Frage, welche Versicherten-

gruppen von einer STW profitieren und bei welchen Versichertengruppen STW keine oder 

negative Effekte zeigt.  

Als Erfolgskriterien wurden dabei Reintegrations- und Frühberentungsquoten, Fehlzeitenver-

änderungen, gesundheitliche Veränderungen und Veränderungen der Funktionskapazität 

betrachtet, ein besonderer Fokus lag dabei auch auf Analysen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis 

im Sinne der oben beschriebenen Einnahme-Kosten-Bilanz.   

Als potentielle Differenzierungskriterien wurden vor allem solche Kriterien berücksichtigt, die 

für Rehabilitationseinrichtungen bereits zum Zeitpunkt der Rehabilitation standardmäßig ver-

fügbar sind oder leicht erhoben werden könnten. Hierbei wurden verschiedene demographi-

sche Variablen wie Geschlecht, Alter, Familienstand, schulische und berufliche Bildung sowie 

das Familiennettoeinkommen untersucht. An beruflichen Variablen wurden Vollzeit-

/Teilzeitbeschäftigung, Schichtarbeit, die Dauer der Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber 

sowie die Betriebsgröße berücksichtigt. Bei der Art des Rehabilitationsverfahrens wird be-

rücksichtigt, ob es sich um eine ambulante oder stationäre Rehabilitation, eine Rehabilitation 

aus dem Rentenverfahren bzw. ein Verfahren nach § 51 SGB V (Aufforderung zur Rehabilita-

tion durch die Gesetzlichen Krankenkassen z.B. wegen langer Fehlzeiten) handelt. An sozial-

medizinischen Risikofaktoren wird der SIBAR-Wert als prognostischer Indikator für eine 

Frühberentungsgefährdung gewählt. Darüber hinaus wurden als weitere Variablen die Fehl-

zeiten im Jahr vor der Rehabilitation und die Angaben der Versicherten zu ihren Überlegun-

gen hinsichtlich einer Frühberentung berücksichtigt.  
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Bei den gesundheitsbezogenen Variablen wird vor allem die Rehabilitationserkrankung und 

das Ausmaß an Multimorbidität berücksichtigt. Ergänzend wurde die von Versicherten erfrag-

te Gesamteinschätzung ihres Gesundheitszustandes und Dauer ihrer Erkrankung, die SF 36 

Unterskalen physische und emotionale Rollenfunktion sowie der PHQ-Gesamtwert und die 

beiden WAI-Items zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körperlicher und psychi-

scher Arbeitsanforderungen berücksichtigt.  

 

Hinsichtlich der Reintegrationsquoten und Frühberentungsquoten erweisen sich vor 

allem das mittels SIBAR gemessene Re-Integrationsrisiko sowie die Fehlzeiten als relevante 

Einflussgrößen für die Frage, wer von  STW profitiert und wer nicht. So unterscheiden sich 

die Reintegrations- und Frühberentungsquoten von STW-Teilnehmern und KG bei den Versi-

chertengruppen mit niedrigen SIBAR-Werten bis 5 nicht bedeutsam (Reintegrationsquoten 

STW vs. KG: 94% vs. 90%, Quoten an Versicherten ohne Rentenverfahren und –absicht: 

88% vs. 83%). Bei mittleren (6-7) und hohen (8-17) SIBAR-Werten übersteigen die Reinteg-

rationsquoten der STW-Teilnehmer die der KG dagegen deutlich um 25% bzw. 40%. Auch 

die Anteile von Versicherten ohne Rentenverfahren liegen in den höheren SIBAR-

Risikogruppen mit STW um 11% bzw. 21% über denen der KG. 

Von ähnlicher Bedeutung für den Erfolg von STW sind die Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabi-

litation. Auch hier übersteigen die Re-Integrationsquoten der STW-Teilnehmer mit hohen 

Fehlzeiten von 13 bis 26 Wochen und 27-52 Wochen die der jeweiligen KG um 25% bzw. 

37%. Ebenso liegen die Quoten von Versicherten ohne Rentenverfahren bei den STW-

Teilnehmern in den beiden Gruppen mit höheren Fehlzeiten um 10% bzw. 22% über denen 

der KG. Dagegen zeigen sich bei der Gruppe der Versicherten mit Fehlzeiten von maximal 12 

Wochen deutlich geringere Vorteile zugunsten der STW-Teilnehmer (Reintegrationsquoten: 

9%; Versicherten ohne Rentenverfahren 4%).  

Versicherte mit Rentenverfahren vor der Rehabilitation profitieren von STW hinsichtlich der 

Reintegrationsquoten und Rentenentwicklungen ebenfalls deutlich, hier liegen die Reintegra-

tionsquoten der STW-Teilnehmer mit 81% um 44% über denen der KG, während die Unter-

schiede zwischen STW und KG bei den Versicherten ohne Rentenverfahren lediglich 18% 

zugunsten der Teilnehmer von STW betragen. In ähnlicher Form gilt dies auch für die Quo-

ten an Versicherten ohne Rentenverfahren nach der Rehabilitation. Hier profitieren STW-

Teilnehmer gegenüber der KG auch in besonderem Maße, wenn Versicherten vor der Rehabi-

litation bereits ein Rentenverfahren oder Rentenabsichten angegeben haben.  

Demographische Variablen und Merkmale der beruflichen Tätigkeit spielen ebenso wie 

Merkmale des Rehabilitationsverfahrens und gesundheitliche Aspekte kaum eine differenzie-

rende Rolle für den Erfolg von STW hinsichtlich des Zielkriteriums  Reintegrations- und Früh-

berentungsquoten.  

Es ergeben sich aber Hinweise, dass Versicherte, die ihre Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körper-

licher und psychischer Arbeitsanforderungen (WAI) vor der Rehabilitation schlechter bewer-

ten, von einer STW hinsichtlich der Reintegrations- und Frühberentungsquoten besser profi-

tieren, während STW-Teilnehmer mit günstigerer Einschätzung ihrer Arbeitsfähigkeit keine 

so deutlichen Unterschiede zur jeweiligen KG aufweisen.   
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Hinsichtlich der Fehlzeitenentwicklungen erweisen sich nur der SIBAR und der PHQ als 

relevante Differenzierungskriterien.  

Unter den Versicherten mit niedrigen SIBAR Werten (0-5) reduzieren STW-Teilnehmer ihre 

Fehlzeiten vom Jahr vor der Rehabilitation zum Jahr danach um 5 Wochen, in der entspre-

chenden KG beträgt die Fehlzeitenreduktion vergleichbare 4 Wochen. Dagegen können STW-

Teilnehmer in den beiden Versichertengruppen mit höheren SIBAR-Werten ihre Fehlzeiten 

um 13-19 Wochen reduzieren, während bei der KG lediglich Fehlzeitenveränderungen von 6-

12 Wochen zu beobachten sind.  

In ähnlicher Weise profitieren Versicherte mit erhöhten psychischen Beeinträchtigungen 

(PHQ) von STW hinsichtlich Fehlzeitenveränderungen in deutlich höherem Maß, während in 

der Gruppe mit niedrigen psychischen Beeinträchtigungen Versicherte mit STW ihre Fehlzei-

ten in ähnlichem Ausmaß reduzieren wie die KG ohne STW.  

 

Psychische Befindlichkeit (PHQ) und körperlicher und psychischer Funktionssta-

tus (SF-36) verändert sich bei Teilnehmern an STW signifikant günstiger gegenüber Versi-

cherten ohne STW. Dabei gibt es vereinzelt Hinweise, dass vor allem weibliche STW-

Teilnehmer ihre körperliche Funktionsfähigkeit gegenüber der KG steigern und vor allem  

Versicherte mit geringerem Bildungsgrad im Zuge einer STW ihren gesundheitlichen Funkti-

onsstatus gegenüber der KG verbessern.  

 

Ausführlich untersucht wurde, welche Versichertengruppen hinsichtlich der ökonomischen 

Zielkriterien Einnahme-Kosten-Bilanz  und Amortisationsdauer mehr oder weniger 

von einer STW profitieren. 

Dabei zeigt sich zunächst, dass vor allem jüngere Versicherte im Alter bis 45 Jahren von 

STW profitieren. Sie weisen in den beiden Jahren nach der Rehabilitation eine positive Ein-

nahme-Kosten-Bilanz von fast 4500 € gegenüber der KG auf, wobei die zusätzlichen Kosten 

für ihre STW bereits berücksichtigt sind. Bei den älteren Versicherten mit STW sind die ent-

sprechenden Bilanzen gegenüber der KG immer noch positiv, liegen aber nur noch in Grö-

ßenordnungen von 430-740 €. Bei den jüngsten Versicherten mit STW haben sich dabei STW 

bereits nach deutlich unter einem Jahr amortisiert (0,7 Jahre), auch bei den älteren Versi-

cherten mit STW rechnen sich die Verfahren im Vergleich mit der KG deutlich innerhalb der 

Zwei-Jahres-Frist (1,5 – 1,7 Jahre Amortisationsdauer). 

Auch bei den ökonomischen Berechnungen erweisen sich SIBAR-Werte und Fehlzeiten als 

hochsignifikante Diskriminierungsvariablen für die Wirksamkeit von STW. 

In der Versichertengruppe mit geringen SIBAR-Werten bis 5 sind gegenüber der KG negative 

Einnahme-Kosten-Bilanz von fast 2100 € gegenüber der KG zu beobachten, STW Verfahren 

amortisieren sich hier praktisch nicht. Bei höheren SIBAR-Werten sind die Einnahme-Kosten-

Bilanzen der STW-Teilnehmer im Vergleich mit der KG deutlich positiv und betragen um die 

4000 €, auch bei SIBAR-Höchstrisikogruppen lohnen die Verfahren ökonomisch noch.  

Ähnlich zeigt sich hinsichtlich der Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation eine negative Ein-

nahme-Kosten-Bilanz von knapp 1000 € gegenüber der KG bei den Versicherten mit Fehlzei-
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ten von unter 12 Wochen und vergleichsweise langen Amortisationsdauern von 3.6 Jahren, 

d.h. innerhalb des hier erfassten Beobachtungszeitraumes rechnen sich STW bei diesen Ver-

sichertengruppen nicht. Mit längerer Fehlzeitendauer steigt die Einnahme-Kosten-Bilanz der 

STW-Teilnehmer gegenüber der KG von plus 2000 € gegenüber der KG bei den Versicherten 

mit 13-26 Wochen Fehlzeiten auf über 4700 € bei den Versicherten mit Fehlzeiten von mehr 

als einem halben Jahr. Hier amortisieren sich STW nach einem bis deutlich unter einem Jahr 

(0,7 Jahre bei den Versicherten mit Fehlzeiten von mehr als einem halben Jahr).  

Bei STW-Teilnehmern, die weder das SIBAR-Kriterium eines Wertes von mindestens 6 noch 

das Fehlzeitenkriterium von mehr als 12 Wochen erfüllen, lohnen sich STW ökonomisch 

nicht, sie weisen gegenüber Versicherten der KG eine negative Kosten-Einnahme-Bilanz von 

ca. 2300 € auf. Deutlich positiv ist die Einnahme-Kosten-Bilanz   

Niedrigrisikowerte in einem Screening-Instrument zur Erfassung des Frühberentungsrisikos 

sind damit ebenso wie niedrige Fehlzeiten von unter 12 Wochen aus ökonomischer Perspek-

tive Ausschlusskriterien für eine STW.  

Bei Versicherten mit Fehlzeiten von mehr als einem Jahr und mindestens mittleren SIBAR-

Werten ab 6 müssen dagegen besondere Gründe dafür sprechen, keine STW einzuleiten, da 

sich hier die Verfahren nicht nur aus ökonomischer Perspektive rechnen, sondern auch hin-

sichtlich Reintegrationsquoten, Fehlzeitenentwicklungen und psoitiven 

Befindensveränderungen mit erwünschten Effekten einhergehen.  

Frühberentungsabsichten oder auch –antragstellungen stellen den Befunden nach keine 

Kontraindikationen für eine STW dar. Im Gegenteil profitieren Versicherte mit entsprechen-

dem Frühberentungs-Eingangsstatus in die Reha in ökonomischer Hinsicht und hinsichtlich 

der Reintegrations- und Frühberentungsverläufen von STW in besonderem Maße.  

Auch hinsichtlich der ökonomischen Zielkriterien ergeben sich Hinweise, dass die gesundheit-

lich und funktional stärker beeinträchtigte Versicherten deutlicher von STW profitieren ge-

genüber weniger beeinträchtigten Versicherten. Diese Variablen korrelieren aber mit den 

SIBAR-Werten und erweisen sich daher bei gemeinsamen Betrachtung nicht mehr von zu-

sätzlicher Bedeutung.  

 

 

7.2 Kritische Diskussion der Ergebnisse  
 

Die hier untersuchte parallelisierte Stichprobe von Versicherten der Deutschen Rentenversi-

cherung kann aufgrund der großen Fallzahl an Versicherten und des konsekutiven Einschlus-

ses aller Versicherten über etwa ein halbes Jahr, die den Einschlusskriterien entsprachen, als 

repräsentativ für berufstätige Versicherte bis zu einem Alter von max. 60 Jahren gelten, die 

für eine STW in Frage kommen, d.h. arbeitsunfähig, aber vollschichtig belastbar aus der Me-

dizinischen Rehabilitation (keine Anschlussrehabilitationen) der wichtigsten Indikationsberei-

che mit Ausnahme von Suchterkrankungen entlassen werden. 
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Die Kosten-Nutzen-Analysen bzw. Einnahme-Kosten-Bilanzrechnungen basieren auf Daten 

der beiden Rentenversicherungsträger, können also als ausreichend verlässlich gelten. Die 

hier berücksichtigen Einnahmen der DRV sind bewusst auf Einnahmen aus sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung beschränkt, da vor allem der Effekt von STW auf die berufli-

che Tätigkeit erfasst werden sollte. Auch bei den berücksichtigten Kosten fand eine Be-

schränkung auf Ausgaben der DRV für die betreffenden Versicherten in den beiden Jahren 

nach der Rehabilitation für Rentenzahlungen, Medizinische Rehabilitationen, LTA und für 

STW statt. Etwaige andere Ausgaben der Rentenversicherung, Ausgaben der Krankenkassen 

wie z.B. Ausgaben für ambulante oder stationäre Behandlungen, Krankengeldzahlungen oder 

auch Abschätzungen des wirtschaftlichen Schadens für Unternehmen durch Fehlzeiten wur-

den hier nicht berücksichtigt. Die Schätzung von Einnahmen und Kosten beschränken sich 

damit auf die Deutsche Rentenversicherung und sind also nicht vollständig. Da das Ziel der 

vorliegenden Studie aber nicht darin bestand, vollständige Kosten-Nutzen-Schätzungen vor-

zunehmen, sondern Empfehlungen abzugeben, bei welchen Versichertengruppen die DRV 

STW mehr oder weniger fördern soll, weil sie erfolgreich und aus der Perspektive der DRV 

ökonomisch sinnvoll sind, braucht es weniger präzise Schätzungen der Absolutbeträge für 

Nutzen und Kosten, sondern reichen die hier berechneten Differenzbeträge zwischen den 

Subgruppen für die zentralen Aussagen aus. Dafür erscheinen die Schätzungen der Beträge 

ausreichend verläßlich.  

Der hier vorgestellten Ergebnisse sind eindeutig im Sinne des Nutzen von STW insbesondere 

für Hochrisikogruppen von Versicherten mit hohem Risiko für eine nicht erfolgreiche Wieder-

eingliederung sowie langen Fehlzeiten und Rentenüberlegungen gegenüber fehlenden Bele-

gen für eine Wirksamkeit bei Niedrigrisikogruppen mit geringen Fehlzeiten und hoher Wahr-

scheinlichkeit, auch ohne STW erfolgreich ins Erwerbsleben zurückzukehren.  

Die entsprechenden Schlussfolgerungen im Sinne des Nutzens von STW basieren auf der 

Annahme, dass es gelungen ist, tatsächlich Versicherte mit und ohne STW gegenüberzustel-

len, die vergleichbare Risiko- und Problemkonstellationen aufweisen. Im Rahmen der vorlie-

genden Studie wurde ein hoher Aufwand betrieben, diese Vergleichbarkeit zu überprüfen 

und zu gewährleisten. Der prospektive Studienansatz und die Vielzahl der erhobenen demo-

graphischen, krankheitsbezogenen, berufsbezogenen, sozialmedizinischen aber auch 

motivationalen Kontrollvariablen erlaubt, Versicherte anhand ihres Eingangsstatus in die Re-

habilitation zu parallelisieren. Die hier genutzte Methode des propensity-Score-basierten-

Matchings bietet den Vorteil, alle Variablen, in denen sich Versicherte mit und ohne STW 

zum Zeitpunkt vor der Rehabilitation signifikant unterscheiden, bei der Parallelisierung ge-

meinsam zu berücksichtigen. Die Gegenüberstellung der beiden Untersuchungsstichproben 

mit und ohne STW zeigt, dass dies sehr gut gelungen ist. Es ergeben sich trotz sorgfältiger 

Kontrollen keine Hinweise, dass sich die Stichproben vor der Rehabilitation in relevanten 

Risikokriterien unterschieden hätten. 

Dennoch entspricht auch ein solches aufwändiges Parallelisieren anhand prospektiv erhobe-

ner Kriterien nicht der Güte einer randomisierten Zuweisung auf die Interventionsgruppe 

(STW) und Kontrollgruppe (KG). Letztlich ist nicht sicher auszuschließen, dass die Versicher-

ten, die eben bereit und in der Lage waren, eine STW durchzuführen, u.U. doch eine günsti-
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gere Risikokonstellation aufweisen gegenüber den Versicherten der KG, auch wenn die Viel-

zahl der berücksichtigten Kontrollvariablen keinen Hinweis hierfür liefern. 

Eine weitere denkbare Alternativerklärung für die Wirksamkeitsunterschiede zugunsten der 

STW bestünde auch in der Annahme, dass sich Teilnehmer an STW im Rahmen der Rehabili-

tation günstiger entwickelt haben und daher mit besseren Voraussetzungen in die STW ge-

gangen sind gegenüber den Versicherten der KG. Da keine zusätzlich Postmessung nach der 

Rehabilitation stattgefunden hat, kann ein solcher Effekt nicht ausgeschlossen werden. Aller-

dings erscheint es wenig plausibel anzunehmen, dass die deutlichen Unterschiede zugunsten 

der STW zum Katamnesezeitpunkt bei vergleichbarem Eingangsstatus beider Gruppen vor 

der Rehabilitation alleine Wirkung einer evtl. nur bei den STW-Teilnehmern erfolgreicher 

verlaufender Rehabilitation sein sollte. Auch wenn hier nicht berücksichtigte Stichprobenun-

terschiede zugunsten der STW-Teilnehmer Effekte der STW begünstigt haben sollten, liefern 

die differenzierenden Subgruppenanalysen jeweils konsistente und deutliche Hinweise dafür, 

dass vor allem schwerer beeinträchtigte Hochrisikogruppen für eine nicht erfolgreiche Wie-

dereingliederung von STW profitieren.  

Verläßlichere Aussagen gegenüber der hier gewählten Studienmethodik wären letztlich nur 

mithilfe eines randomisierten Kontrollgruppendesigns zu erzielen, die derzeit nicht zu realisie-

ren sind. Die hier präsentierten Ergebnisse stellen derzeit das Optimum an Datenqualität zu 

einem solchen Vergleich dar, was derzeit in der Forschung in Deutschland verfügbar ist.  

Auf dieser Grundlage erfolgen daher die Empfehlungen zur Indikationsstellung und Kontrain-

dikation für STW. 

  

 

7.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur STW  
 

Generell kann den Ergebnissen zufolge davon ausgegangen werden, dass STW Versicherte 

nach einer Rehabilitation wirksam unterstützen können, erfolgreich ins Erwerbsleben zurück-

zukehren, Frühberentungen aus Gesundheitsgründen zu vermeiden, damit zur Verbesserung 

des psychischen und körperlichen Befindens und zur Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitszei-

ten beitragen können und für die Rentenversicherung auch unter Kosten-Nutzen-

Gesichtspunkten sinnvoll sind.  

Nicht alle Versichertengruppen profitieren aber gleichermaßen von diesen Verfahren. Auf der 

Grundlage der hier erhobenen Daten und Auswertungen zur Wirksamkeit lassen sich klare 

Empfehlungen formulieren, bei welchen Versichertengruppen regelhaft eine STW durchge-

führt werden sollte und bei welchen Versichertengruppen sie nur in begründeten Ausnahme-

fällen indiziert sind:  

 

• STW sollten nach einer Medizinischen Rehabilitation regelhaft allen Versicherten emp-

fohlen werden, die in einem Screening-Instrument zur Erfassung des Frühberen-

tungsrisikos zumindest mittlere Risikowerte (hier z.B. SIBAR mindestens 6 Punkte) 
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und zusätzlich Fehlzeiten von mehr als drei Monaten im Jahr vor der Rehabilitation 

aufweisen. Bereits laufende oder geplante Erwerbsminderungsverfahren oder ent-

sprechende Überlegungen von Versicherten stellen dabei keinesfalls eine Kontraindi-

kation dar.  

Diese Versichertengruppen sollten aktiv ermutigt werden, eine STW in Anspruch zu 

nehmen. In diesen Fällen kann auch begründet erwartet werden, dass die Ergebnisse 

und der ökonomische Nutzen die Kosten für ein solches Verfahren rechtfertigen.  

 

• Umgekehrt sollten STW nur in gut begründeten Ausnahmefällen durchgeführt wer-

den, wenn weniger als 12 Wochen Fehlzeiten im Jahr vor der Rehabilitation und in 

einem Screening-Instrument zur Erfassung des Frühberentungsrisikos geringe Risi-

kowerte im unteren Drittel (hier z.B. SIBAR bis 5 Punkten) vorliegen.  

Bei diesen Versichertengruppen ist zu erwarten, dass die Kosten für eine STW in kei-

nem Verhältnis zum Nutzen dieser Maßnahme stehen und durch eine STW kein sub-

stantieller zusätzlicher Mehrwert im Sinne deutlicher verbesserter Reintegrationsquo-

ten, Vermeidung von Frühberentungen oder günstigeren Fehlzeitenverläufen erwartet 

werden kann.  

 

Tendenziell profitieren von späteren STW weniger die Rehabilitanden, die sich bereits zu 

Beginn der Rehabilitation wenig eingeschränkt fühlen und als belastbar erleben, sondern 

vielmehr vor allem solche Rehabilitanden, die sich psychisch und funktional beeinträchtigt 

fühlen und ihre Arbeitsfähigkeit (Z.B. WAI) als eingeschränkt erleben. Vor allem bei jüngeren 

Versicherten bis 45 Jahre, die den oben genannten Indikationskriterien für eine STW ent-

sprechen, sollte für ein solches Verfahren motiviert und die Einleitung vorbereitet werden.   

Wenn hier mit Bedacht von Versichertengruppen gesprochen wird, soll dies verdeutlichen, 

dass im klinischen Alltag auch abweichende Einzelfallentscheidungen getroffen werden kön-

nen, für diese sollte aber angesichts der eindeutigen und konsistenten Befunde gut begrün-

det werden können, warum eine andere Indikationsentscheidung zur STW getroffen wurde.  

 

Die Ergebnisse und Empfehlungen bestätigen damit in den Kernaussagen frühere Arbeiten 

des Autors zur Thematik (vgl. Bürger 210, Bürger et al 2011, Bürger & Streibelt 2011) und 

untermauern diese mit Hilfe auch von ökonomischen Kennwerten und auf einer verlässliche-

ren Datenbasis.    
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7.4 Ausblick zum weiteren Forschungsbedarf  
 

Die hier berichteten klaren Hinweise für die Wirksamkeit und den Nutzen von STW insbeson-

dere bei den aufgeführten Zielgruppen sprechen dafür, sich mit dem Verfahren zukünftig 

auch forschungsseitig weiter zu beschäftigen.  

Jüngst publizierte Auswertungen (Bürger & Streibelt 2015) haben gezeigt, dass die Empfeh-

lungen und Inanspruchnahmen von STW derzeit kaum gezielt Ergebnisse der Forschung be-

rücksichtigen. Eine wichtige zukünftige weiterführende Forschung zu diesem Verfahren könn-

te sich daher zunächst darauf konzentrieren, ob durch eine gezielte Umsetzung der hier ab-

geleiteten Indikationsempfehlungen sich der Nutzen dieses Verfahrens weiter steigern lässt. 

Weiterführende Forschungsarbeiten könnten sich auch der Ausgestaltung des Verfahrens 

widmen. Bislang ist kaum etwas darüber bekannt, wie STW bei welchen Versichertengrup-

pen optimalerweise durchgeführt werden sollen hinsichtlich der Dauer und der Art der Belas-

tungssteigerung, aber auch der Notwendigkeit einer eventuellen Betreuung oder Begleitung. 

Substantielle Anteile von etwa einem Drittel der Befragten äußern zudem in allen verfügba-

ren Erhebungen unserer Arbeitsgruppe zur STW den Wunsch nach besserer Betreuung und 

Begleitung des Verfahrens. Hier könnten innovative Modellprojekte beforscht werden und die 

Einbindung oder Verschränkung des Verfahrens mit anderen rehabilitativen Versorgungsan-

geboten entwickelt und erprobt werden.    

Eine zusätzliche Weiterentwicklung des Verfahrens wäre von der Beforschung von STW bei 

besonderen Subgruppen zu erwarten. Die bisherigen Forschungsansätze haben STW z.B. 

indikationsübergreifend untersucht. Als Indikationsbereich wurde hier zunächst die Suchtre-

habilitation herausgenommen, weil für diese Versichertengruppe noch einmal spezifische 

Rahmenbedingungen bei der Rückkehr ins Erwerbsleben zu berücksichtigen sind. Dabei lie-

ßen sich auch Fragestellungen bearbeiten, die auf die besonderen Bedingungen des jeweili-

gen Indikationsbereiches fokussieren. Weiterführende Forschungsarbeiten könnten sich aber 

auch auf andere, nicht nur indikationsspezifische spezielle Zielgruppen für STW konzentrie-

ren.   
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